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Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen*)
(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)

GefStoffv
Ausfertigungsdatum: 26.11.2010
Vollzitat:

"Gefahrstoffverordnung vom 26. November 2010 (BGBI. I S. 1643, 1644), die zuletzt durch Artikel 1 der
Verordnung vom 17. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 337) geandert worden ist"

Stand: Zuletzt gedndert durch Art. 1V v. 2.12.2024 | Nr. 384

Hinweis: Anderung durch Art. 1V v. 17.12.2025 | Nr. 337; 2026 | Nr. 44 textlich nachgewiesen,
dokumentarisch noch nicht abschliefend bearbeitet

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung folgender Richtlinien:

- Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der
Arbeitnehmer vor der Gefahrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABI. L 131 vom
5.5.1998, S. 11), die durch die Richtlinie 2007/30/EG (ABI. L 165 vom 27.6.2007, S. 21) geandert
worden ist,

- Richtlinie 2000/39/EG der Kommission vom 8. Juni 2000 zur Festlegung einer ersten Liste von
Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfiihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates zum Schutz von
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung durch chemische Arbeitsstoffe
bei der Arbeit (ABI. L 142 vom 16.6.2000, S. 47), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/161/EU (ABI.
L 338 vom 19.12.2009, S. 87) geandert worden ist,

- Richtlinie 2006/15/EG der Kommission vom 7. Februar 2006 zur Festlegung einer zweiten Liste
von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfiihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur
Anderung der Richtlinien 91/322/EWG und 2000/39/EG (ABI. L 38 vom 9.2.2006, S. 36),

- Richtlinie 2009/161/EU der Kommission vom 17. Dezember 2009 zur Festlegung einer dritten Liste
von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur
Anderung der Richtlinie 2000/39/EG (ABI. L 338 vom 19.12.2009, S. 87),

- Richtlinie 2004/37/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 Gber den
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (ABI.
L 158 vom 30.4.2004, S. 50, L 229 vom 29.6.2004, S. 23, L 204 vom 4.8.2007, S. 28),

- Richtlinie 2009/148/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 uber
den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch Asbest am Arbeitsplatz (ABI. L 330 vom
16.12.2009, S. 28),

- Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften fur die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe
(ABI. L 196 vom 16.8.1967, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/2/EG (ABI. L 11 vom
16.1.2009, S. 6) geandert worden ist,

- Richtlinie 1999/45/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir die Einstufung,
Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher Zubereitungen (ABI. L 200 vom 30.7.1999,S. 1, L
6 vom 10.1.2002, S. 71), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (ABI. L 353 vom
31.12.2008, S. 1) geandert worden ist,

- Richtlinie 98/8/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 (iber das
Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (ABI. L 123 vom 24.4.1998, S. 1, L 150 vom 8.6.2002, S.
71), die zuletzt durch die Richtlinien 2010/7/EU, 2010/8/EU, 2010/9/EU, 2010/10/EU und 2010/11/
EU (ABI. L 37 vom 10.2.2010, S. 33, 37, 40, 44, 47) geandert worden ist,

- Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16. September 1996 Uber die Beseitigung polychlorierter
Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT) (ABI. L 243 vom 24.9.1996, S. 31), die durch
die Verordnung (EG) Nr. 596/2009 (ABI. L 188 vom 18.7.2009, S. 14) geandert worden ist,
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Richtlinie 1999/92/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1992
Uber Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der
Arbeitnehmer, die durch explosionsfahige Atmospharen gefadhrdet werden kénnen (ABI. L 23 vom
28.1.2000, S. 57), die durch die Richtlinie 2007/30/EG (ABI. L 165 vom 27.6.2007, S. 21) gedndert

worden ist.

1.12.2010 +++)

(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf
Umsetzung der

EGRL  24/98
EGRL  39/2000
EGRL 15/2006
EURL 161/2009
EGRL 37/2004
EGRL 148/2009
EWGRL 548/67
EGRL  45/99
EGRL 8/98
EGRL  59/96
EURL  2023/2668
EGRL  92/99

(CELEX
(CELEX
(CELEX
(CELEX
(CELEX
(CELEX
(CELEX
(CELEX
(CELEX
(CELEX
(CELEX
(CELEX

Nr:
Nr:
Nr:
Nr:
Nr:
Nr:
Nr:
Nr:
Nr:
Nr:
Nr:
Nr:

EG-Recht:

31998L0024)
32000L0039)
32006L0015)
32009L0161)
32004L0037)
32009L0148)
31967L0548)
31999L0045)
31998L0008)
31996L0059)
32023L2668)
31999L0092)

+++)

(+++ EU-Vollzitate: vgl. Liste EU-Rechtsakte V v. 17.12.2025 I Nr. 337 +++)

Die V wurde als Artikel 1 der V v. 26.11.2010 | 1643 von der Bundesregierung, dem Bundesministerium des
Innern, dem Bundesministerium fur Arbeit und Soziales, dem Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie,
nach Anhérung der beteiligten Kreise und mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. Artikel 6 Satz 1
dieser V.am 1.12.2010 in Kraft getreten.
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Nummer 4  Biozid-Produkte und Begasung mit Biozid-Produkten oder Pflanzenschutzmitteln

Nummer5 Ammoniumnitrat

Anhang Il
(zu § 10 Absatz 1, § 16 Absatz 2)
Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen fiir bestimmte Stoffe,
Gemische und Erzeugnisse

Nummer 1 (weggefallen)

Nummer 2  2-Naphthylamin, 4-Aminobiphenyl, Benzidin, 4-Nitrobiphenyl
Nummer 3  (weggefallen)

Nummer 4  Kdhlschmierstoffe und Korrosionsschutzmittel

Nummer 5 Biopersistente Fasern

Nummer 6  Besonders gefahrliche krebserzeugende Stoffe

Anhang Il
(zu § 12 Absatz 4)
Spezielle Anforderungen
an Tatigkeiten mit organischen Peroxiden

Nummer 1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
Nummer 2 Tatigkeiten mit organischen Peroxiden

Abschnitt 1
Zielsetzung, Anwendungsbereich und Begriffsbhestimmungen

§ 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich

(1) Ziel dieser Verordnung ist es, den Menschen und die Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen zu schiitzen
durch

1. Regelungen zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefahrlicher Stoffe und Gemische,
2. MaBnahmen zum Schutz der Beschaftigten und anderer Personen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen und
3. Beschrankungen fur das Herstellen und Verwenden bestimmter gefahrlicher Stoffe, Gemische und

Erzeugnisse.

(2) Abschnitt 2 gilt fir das Inverkehrbringen von
1. gefahrlichen Stoffen und Gemischen,

2. bestimmten Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen, die mit zusatzlichen Kennzeichnungen zu versehen
sind, nach MaRgabe der Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16. September 1996 Uber die Beseitigung
polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT) (ABI. L 243 vom 24.9.1996, S. 31), die
durch die Verordnung (EG) Nr. 596/2009 (ABI. L 188 vom 18.7.2009, S. 14) geandert worden ist,

3. Biozid-Produkten im Sinne des § 3 Nummer 11 des Chemikaliengesetzes, die keine gefahrlichen Stoffe
oder Gemische sind, sowie

4, Biozid-Wirkstoffen im Sinne des § 3 Nummer 12 des Chemikaliengesetzes, die biologische Arbeitsstoffe
im Sinne der Biostoffverordnung sind, und Biozid-Produkten im Sinne des § 3 Nummer 11 des
Chemikaliengesetzes, die als Wirkstoffe solche biologischen Arbeitsstoffe enthalten.

Abschnitt 2 gilt auch fir das Veranlassen von Tatigkeiten an baulichen und technischen Anlagen, die
Gefahrstoffe enthalten kdnnen, welche durch die Tatigkeiten freigesetzt werden kénnen und zu besonderen
Gesundheitsgefahren fihren kénnen. Abschnitt 2 gilt nicht fir Lebensmittel oder Futtermittel in Form von
Fertigerzeugnissen, die flir den Endverbrauch bestimmt sind.

(3) Die Abschnitte 3 bis 6 gelten fir Tatigkeiten, bei denen die Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten durch
Stoffe, Gemische und Erzeugnisse gefahrdet sein kann. Sie gelten auch, wenn die Sicherheit und Gesundheit
anderer Personen aufgrund von Tatigkeiten im Sinne von § 2 Absatz 5 gefahrdet sein kénnen, die durch
Beschaftigte oder Unternehmer ohne Beschaftigte ausgelbt werden. Die Satze 1 und 2 finden auch Anwendung
auf Tatigkeiten, die im Zusammenhang mit der Beférderung von Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen ausgetibt
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werden. Die Vorschriften des Gefahrgutbeférderungsgesetzes und der darauf gestitzten Rechtsverordnungen
bleiben unberihrt.

(4) Sofern nicht ausdrucklich etwas anderes bestimmt ist, gilt diese Verordnung nicht fur
1. biologische Arbeitsstoffe im Sinne der Biostoffverordnung und

2. private Haushalte.

Diese Verordnung gilt ferner nicht fur Betriebe, die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit dort oder in
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, entsprechende Rechtsvorschriften
bestehen.

§ 2 Begriffshestimmungen

(1) Gefahrstoffe im Sinne dieser Verordnung sind

1. gefahrliche Stoffe und Gemische nach § 3a des Chemikaliengesetzes,
Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, die explosionsfahig sind,

3. Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, aus denen bei der Herstellung oder Verwendung Stoffe nach Nummer 1
oder Nummer 2 entstehen oder freigesetzt werden,

4, Stoffe und Gemische, die die Kriterien nach den Nummern 1 bis 3 nicht erfillen, aber auf Grund ihrer

physikalisch-chemischen, chemischen oder toxischen Eigenschaften und der Art und Weise, wie sie am
Arbeitsplatz vorhanden sind oder verwendet werden, die Gesundheit und die Sicherheit der Beschaftigten

gefahrden kdnnen,
5. alle Stoffe, denen ein Arbeitsplatzgrenzwert zugewiesen worden ist.

(1a) Gefahrlich im Sinne dieser Verordnung sind Stoffe, Gemische und bestimmte Erzeugnisse, die den in Anhang
| der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 dargelegten Kriterien entsprechen.

(2) Far die Begriffe Stoff, Gemisch, Erzeugnis, Lieferant, nachgeschalteter Anwender und Hersteller gelten die
Begriffsbestimmungen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

(2a) (weggefallen)

(3) Krebserzeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch sind

1. Stoffe, die in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils geltenden Fassung als
karzinogen, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch eingestuft sind,

2. Stoffe, welche die Kriterien fir die Einstufung als karzinogen, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch
nach Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils geltenden Fassung erflllen,
3. Gemische, die einen oder mehrere der in § 2 Absatz 3 Nummer 1 oder 2 genannten Stoffe enthalten,

wenn die Konzentration dieses Stoffs oder dieser Stoffe die stoffspezifischen oder die allgemeinen
Konzentrationsgrenzen nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils geltenden Fassung
erreicht oder Ubersteigt, die fur die Einstufung eines Gemischs als karzinogen, keimzellmutagen oder
reproduktionstoxisch festgelegt sind,

4. Stoffe, Gemische, Tatigkeiten oder Verfahren, die in den nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln
und Erkenntnissen als krebserzeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch bezeichnet werden.

(4) Organische Peroxide im Sinne des § 12 Absatz 4 und des Anhangs Il sind Stoffe, die sich vom
Wasserstoffperoxid dadurch ableiten, dass ein oder beide Wasserstoffatome durch organische Gruppen ersetzt
sind, sowie Gemische, die diese Stoffe enthalten.

(4a) Asbest sind folgende Silikate mit Faserstruktur:

1. Aktinolith, CAS-Nummer 77536-66-4,

2. Amosit, CAS-Nummer 12172-73-5,

3. Anthophyllit, CAS-Nummer 77536-67-5,

4 Chrysotil, CAS-Nummer 12001-29-5 und CAS-Nummer 132207-32-0,
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5. Krokydolith, CAS-Nummer 12001-28-4,
6. Tremolit, CAS-Nummer 77536-68-6.

(4b) Asbesthaltige Materialien sind jeweils Asbest enthaltende naturlich vorkommende mineralische Rohstoffe,
Gemische oder Erzeugnisse.

(4c) Anerkannte emissionsarme Verfahren sind behdérdlich oder von den Tragern der gesetzlichen
Unfallversicherung geprifte und anerkannte Arbeitsverfahren flr Tatigkeiten mit asbesthaltigen Materialien, die
nachweislich im Bereich niedrigen Risikos erfolgen.

(5) Eine Tatigkeit ist jede Arbeit mit Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen, einschlieBlich Herstellung,
Mischung, Ge- und Verbrauch, Lagerung, Aufbewahrung, Be- und Verarbeitung, Ab- und Umfillung, Entfernung,
Entsorgung und Vernichtung. Zu den Tatigkeiten zahlen auch das innerbetriebliche Beférdern sowie Bedien- und
Uberwachungsarbeiten.

(5a) Begasung bezeichnet eine Verwendung von Biozid-Produkten oder Pflanzenschutzmitteln
1. bei der bestimmungsgemaR Stoffe gasformig freigesetzt werden,
a) die als akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3 eingestuft sind oder

b) fir die in der Zulassung festgelegt wurde, dass eine Messung oder Uberwachung der Wirkstoff-
oder Sauerstoffkonzentration zu erfolgen hat,

2. fur die in der Zulassung die Bereitstellung und Verwendung eines unabhangig von der
Umgebungsatmosphare wirkenden Atemschutzgerats festgelegt wurde oder

3. die zur Raumdesinfektion samtlicher Flachen eines umschlossenen Raums eingesetzt werden, wobei
Formaldehyd aus einer wassrigen FormaldehydIdsung in Form schwebfahiger Fllssigkeitstropfen
ausgebracht wird.

(6) Lagern ist das Aufbewahren zur spateren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schlieBt die
Bereitstellung zur Beférderung ein, wenn die Beférderung nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Bereitstellung
oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Samstag, so endet die Frist mit Ablauf des
nachsten Werktags.

(7) Es stehen gleich

1. den Beschaftigten die in Heimarbeit beschaftigten Personen sowie Schilerinnen und Schiler, Studierende
und sonstige, insbesondere an wissenschaftlichen Einrichtungen tatige Personen, die Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen auslben; fir Schulerinnen und Schuler und Studierende gelten jedoch nicht die Regelungen
dieser Verordnung Uber die Beteiligung der Personalvertretungen,

2. dem Arbeitgeber der Unternehmer ohne Beschaftigte sowie der Auftraggeber und der Zwischenmeister
im Sinne des Heimarbeitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 804-1,
verodffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 225 der Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBI. 1 S. 2407) geandert worden ist.

(8) Der Arbeitsplatzgrenzwert ist der Grenzwert fur die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines
Stoffs in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum. Er gibt an, bis zu welcher
Konzentration eines Stoffs akute oder chronische schadliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Beschaftigten
im Allgemeinen nicht zu erwarten sind.

(8a) Die Akzeptanzkonzentration ist die Konzentration eines als krebserzeugend eingestuften Stoffs in der

Luft am Arbeitsplatz, die bei 40jahriger arbeitstaglicher Exposition mit dem Akzeptanzrisiko assoziiert ist. Bei
Einhaltung der Akzeptanzkonzentration wird das Risiko einer Krebserkrankung als niedrig und akzeptabel
angesehen (Bereich niedrigen Risikos). Bei einer Uberschreitung der Akzeptanzkonzentration bis zur Erreichung
der Toleranzkonzentration ist von einem mittleren Risiko auszugehen (Bereich mittleren Risikos).

(8b) Die Toleranzkonzentration ist die Konzentration eines als krebserzeugend eingestuften Stoffs in der

Luft am Arbeitsplatz, die bei 40jahriger arbeitstaglicher Exposition mit dem Toleranzrisiko assoziiert ist. Bei
Uberschreitung der Toleranzkonzentration wird das Risiko einer Krebserkrankung als hoch und nicht tolerabel
angesehen (Bereich hohen Risikos).
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(9) Der biologische Grenzwert ist der Grenzwert flr die toxikologisch-arbeitsmedizinisch abgeleitete Konzentration
eines Stoffs, seines Metaboliten oder eines Beanspruchungsindikators im entsprechenden biologischen Material.
Er gibt an, bis zu welcher Konzentration die Gesundheit von Beschaftigten im Allgemeinen nicht beeintrachtigt
wird.

(9a) Physikalisch-chemische Einwirkungen umfassen Geféahrdungen, die hervorgerufen werden kénnen durch
Tatigkeiten mit

1. Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen mit einer physikalischen Gefahr nach der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 oder

2. weiteren Gefahrstoffen, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht mit einer physikalischen Gefahr
eingestuft sind, die aber miteinander oder aufgrund anderer Wechselwirkungen so reagieren kénnen, dass
Brande oder Explosionen entstehen kénnen.

(10) Ein explosionsfahiges Gemisch ist ein Gemisch aus brennbaren Gasen, Dampfen, Nebeln oder aufgewirbelten
Stauben und Luft oder einem anderen Oxidationsmittel, das nach Wirksamwerden einer Zindquelle in einer sich
selbsttatig fortpflanzenden Flammenausbreitung reagiert, sodass im Allgemeinen ein sprunghafter Temperatur-
und Druckanstieg hervorgerufen wird.

(11) Chemisch instabile Gase, die auch ohne ein Oxidationsmittel nach Wirksamwerden einer Zindquelle in einer
sich selbsttatig fortpflanzenden Flammenausbreitung reagieren kdnnen, sodass ein sprunghafter Temperatur- und
Druckanstieg hervorgerufen wird, stehen explosionsfahigen Gemischen nach Absatz 10 gleich.

(12) Ein gefahrliches explosionsfahiges Gemisch ist ein explosionsfahiges Gemisch, das in solcher Menge auftritt,
dass besondere SchutzmaBnahmen fur die Aufrechterhaltung der Gesundheit und Sicherheit der Beschaftigten
oder anderer Personen erforderlich werden.

(13) Gefahrliche explosionsfahige Atmosphare ist ein gefahrliches explosionsfahiges Gemisch mit Luft als
Oxidationsmittel unter atmospharischen Bedingungen (Umgebungstemperatur von -20 °C bis +60 °C und Druck
von 0,8 Bar bis 1,1 Bar).

(14) Explosionsgefahrdeter Bereich ist der Gefahrenbereich, in dem gefahrliche explosionsfahige Atmosphare
auftreten kann.

(15) Der Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder
Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer MaBnahme zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit
der Beschaftigten gesichert erscheinen lasst. Bei der Bestimmung des Stands der Technik sind insbesondere
vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt
worden sind. Gleiches gilt fir die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die Arbeitsplatzhygiene.

(16) Fachkundig ist, wer zur Austbung einer in dieser Verordnung bestimmten Aufgabe Uber die erforderlichen
Fachkenntnisse verflgt. Die Anforderungen an die Fachkunde sind abhangig von der jeweiligen Art der
Aufgabe. Zu den Anforderungen zahlen eine entsprechende Berufsausbildung oder eine entsprechende
Berufserfahrung oder eine zeitnah ausgelbte entsprechende berufliche Tatigkeit sowie die Teilnahme an
spezifischen Fortbildungsmaltnahmen.

(17) Sachkundig ist, wer seine bestehende Fachkunde durch Teilnahme an einem behdrdlich anerkannten
Sachkundelehrgang erweitert hat. In Abhangigkeit vom Aufgabengebiet kann es zum Erwerb der Sachkunde
auch erforderlich sein, den Lehrgang mit einer erfolgreichen Prifung abzuschlieBen. Sachkundig ist ferner, wer
Uber eine von der zustandigen Behoérde als gleichwertig anerkannte oder in dieser Verordnung als gleichwertig
bestimmte Qualifikation verflgt.

(18) Eine Verwenderkategorie bezeichnet eine Personengruppe, die berechtigt ist, ein bestimmtes Biozid-
Produkt zu verwenden. Sie beschreibt den Grad der Qualifikation, die flr diese Verwendung erforderlich ist.

Die zugehdrige Verwenderkategorie eines Biozid-Produkts wird nach der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 uber die Bereitstellung auf dem Markt und die
Verwendung von Biozid-Produkten (ABI. L 167 vom 27.6.2012, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung
(EU) 2019/1825 (ABI. L 279 vom 31.10.2019, S. 19) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im
Zulassungsverfahren festgelegt. Verwenderkategorien sind:

1. die breite Offentlichkeit,
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2. der berufsmalige Verwender,
3. der geschulte berufsmaRige Verwender.

Abschnitt 2
Gefahrstoffinformation

§ 3 (weggefallen)

§ 4 Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung

(1) Die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen sowie von Erzeugnissen mit
Explosivstoff richten sich nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

(2) Bei der Einstufung von Stoffen und Gemischen sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und
Erkenntnisse zu beachten.

(3) Die Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen, die in Deutschland in Verkehr gebracht werden, muss in
deutscher Sprache erfolgen.

(4) Werden gefahrliche Stoffe oder gefahrliche Gemische unverpackt in Verkehr gebracht, sind jeder Liefereinheit
geeignete Sicherheitsinformationen oder ein Sicherheitsdatenblatt in deutscher Sprache beizufiigen.

(5) Lieferanten eines Biozid-Produkts, fur das ein Dritter der Zulassungsinhaber ist, haben Uber die in Absatz 1
erwahnten Kennzeichnungspflichten hinaus sicherzustellen, dass die vom Zulassungsinhaber nach Artikel 69
Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 anzubringende Zusatzkennzeichnung bei der Abgabe an Dritte
erhalten oder neu angebracht ist. Biozid-Produkte, die aufgrund des § 28 Absatz 8 des Chemikaliengesetzes ohne
Zulassung auf dem Markt bereitgestellt werden, sind zusatzlich zu der in Absatz 1 erwahnten Kennzeichnung
entsprechend Artikel 69 Absatz 2 Satz 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu kennzeichnen, wobei die dort
in Satz 2 Buchstabe c und d aufgefihrten Angaben entfallen und die Angaben nach Satz 2 Buchstabe f und g auf
die vorgesehenen Anwendungen zu beziehen sind.

(6) Biozid-Wirkstoffe, die biologische Arbeitsstoffe nach § 2 Absatz 1 der Biostoffverordnung sind, sind zusatzlich
nach § 3 der Biostoffverordnung einzustufen. Biozid-Wirkstoffe nach Satz 1 sowie Biozid-Produkte, bei denen der
Wirkstoff ein biologischer Arbeitsstoff ist, sind zusatzlich mit den folgenden Elementen zu kennzeichnen:

1. Identitat des Organismus nach Anhang Il Titel 2 Nummer 2.1 und 2.2 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012,
2. Einstufung der Mikroorganismen in Risikogruppen nach § 3 der Biostoffverordnung und

3. im Falle einer Einstufung in die Risikogruppe 2 und hdéher nach § 3 der Biostoffverordnung Hinzufligung
des Symbols fur Biogefahrdung nach Anhang | der Biostoffverordnung.

(7) Dekontaminierte PCB-haltige Gerate im Sinne der Richtlinie 96/59/EG mussen nach dem Anhang dieser
Richtlinie gekennzeichnet werden.

(8) Die Kennzeichnung bestimmter, beschrankter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse richtet sich zusatzlich nach
Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in ihrer jeweils geltenden Fassung.

(9) Der Lieferant eines Gemischs oder eines Stoffs hat einem nachgeschalteten Anwender auf Anfrage
unverzlglich alle Informationen zur Verfligung zu stellen, die dieser fur eine ordnungsgemalie Einstufung neuer
Gemische bendtigt, wenn

1. der Informationsgehalt der Kennzeichnung oder des Sicherheitsdatenblatts des Gemischs oder

2. die Information Uber eine Verunreinigung oder Beimengung auf dem Kennzeichnungsetikett oder im
Sicherheitsdatenblatt des Stoffs

daflr nicht ausreicht.

§ 5 Sicherheitsdatenblatt und sonstige Informationspflichten

(1) Die vom Lieferanten hinsichtlich des Sicherheitsdatenblatts beim Inverkehrbringen von Stoffen und Gemischen
zu beachtenden Anforderungen ergeben sich aus Artikel 31 in Verbindung mit Anhang Il der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006. Ist nach diesen Vorschriften die Ubermittlung eines Sicherheitsdatenblatts nicht erforderlich, richten
sich die Informationspflichten nach Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
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(2) Bei den Angaben, die nach den Nummern 15 und 16 des Anhangs Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
zu machen sind, sind insbesondere die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse

zu bertcksichtigen, nach denen Stoffe oder Tatigkeiten als krebserzeugend, keimzellmutagen oder
reproduktionstoxisch bezeichnet werden.

(3) (weggefallen)

§ 5a Besondere Mitwirkungs- und Informationspflichten fiir Veranlasser von Tatigkeiten an baulichen
oder technischen Anlagen

(1) Derjenige, der Tatigkeiten an baulichen oder technischen Anlagen veranlasst (Veranlasser), hat vor

Beginn der Tatigkeiten dem ausfihrenden Unternehmen alle ihm vorliegenden Informationen zur Bau- oder
Nutzungsgeschichte Uber vorhandene oder vermutete Gefahrstoffe schriftlich oder elektronisch zur Verfligung
zu stellen. Der Veranlasser hat sich zur Informationsbeschaffung in zumutbarem Aufwand der ihm zuganglichen
Unterlagen zu bedienen. Gefahrstoffe im Sinne von Satz 1 sind solche, die durch die Tatigkeiten freigesetzt
werden und zu einer besonderen Gesundheitsgefahrdung fihren kénnen.

(2) Damit festgestellt werden kann, ob Asbest vorliegt, hat der Veranlasser vor Beginn der Tatigkeiten an
Objekten mit Baujahr zwischen 1993 und 1996 das Datum des Baubeginns des Objekts oder das Baujahr des
Objekts, sofern das genaue Datum des Baubeginns nicht bekannt ist, an das ausflihrende Unternehmen schriftlich
oder elektronisch zu Ubermitteln. Bei Objekten mit Baujahr vor 1993 oder nach 1996 reicht die Angabe des
Baujahrs aus.

(3) Weiterreichende Informations-, Schutz- oder Uberwachungspflichten, die sich fiir den Veranlasser nach
anderen Rechtsvorschriften ergeben, bleiben unberlhrt.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten auch fur private Haushalte.

Abschnitt 3
Gefahrdungsbeurteilung und Grundpflichten

§ 6 Informationsermittlung und Gefahrdungsbeurteilung

(1) Im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung als Bestandteil der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5
des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber festzustellen, ob die Beschaftigten Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
ausUben oder ob bei Tatigkeiten Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden kdnnen. Ist dies der Fall, so hat
er alle hiervon ausgehenden Gefahrdungen der Gesundheit und Sicherheit der Beschaftigten unter folgenden
Gesichtspunkten zu beurteilen:

1. gefahrliche Eigenschaften der Stoffe oder Gemische, einschlieRlich ihrer physikalisch-chemischen
Wirkungen,
2. Informationen des Lieferanten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit insbesondere im

Sicherheitsdatenblatt, einschlieBlich der Angaben zu Zulassungspflicht und zu Herstellungs- und
Verwendungsbeschrankungen,

2a. Informationen des Veranlassers nach § 5a Absatz 1 und 2,

3. Art und Ausmal’ der Exposition unter Berticksichtigung aller Expositionswege; dabei sind die Ergebnisse
der Messungen und Ermittlungen nach § 7 Absatz 8 zu bertcksichtigen,

Mdglichkeiten einer Substitution,

Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschliel3lich der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge,
Grenzwerte und Konzentrationen nach § 2 Absatz 8 bis 9,

Wirksamkeit der ergriffenen oder zu ergreifenden Schutzmafnahmen,

I

tatigkeitsbezogene Erkenntnisse
a) Uber Belastungs- und Expositionssituationen, einschlieBlich psychischer Belastungen,

b) aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge,
einschlieBlich Erkenntnissen aus dem Biomonitoring, soweit solche Erkenntnisse vorliegen.
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(2) Der Arbeitgeber hat sich die fur die Gefahrdungsbeurteilung notwendigen Informationen beim Lieferanten,
Veranlasser oder aus anderen, ihm mit zumutbarem Aufwand zuganglichen Quellen zu beschaffen. Insbesondere
hat der Arbeitgeber die Informationen zu beachten, die ihm nach Titel IV der Verordnung (EG)Nr. 1907/2006

zur Verfligung gestellt werden; dazu gehdren Sicherheitsdatenblatter und die Informationen zu Stoffen oder
Gemischen, fur die kein Sicherheitsdatenblatt zu erstellen ist. Sofern die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 keine
Informationspflicht vorsieht, hat der Lieferant dem Arbeitgeber auf Anfrage die fur die Gefahrdungsbeurteilung
notwendigen Informationen Uber die Gefahrstoffe zur Verfligung zu stellen.

(2a) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung die ihm gemaR § 5a Absatz 1 durch den
Veranlasser zur Verfiagung gestellten Informationen dahingehend zu prifen, ob Gefahrstoffe bei den Tatigkeiten
an den baulichen oder technischen Anlagen freigesetzt werden und zu einer Gesundheitsgefahrdung der
Beschaftigten fihren kénnen.

(2b) Reichen die dem Arbeitgeber gemaR § 5a Absatz 1 vom Veranlasser zur Verfligung gestellten Informationen
fur die Gefahrdungsbeurteilung nicht aus, so hat der Arbeitgeber im Rahmen einer besonderen Leistung zu
prufen, ob Gefahrstoffe bei den Tatigkeiten an baulichen oder technischen Anlagen freigesetzt werden und

zu einer Gesundheitsgefahrdung der Beschaftigten fihren kénnen. Erfordert die Durchfiihrung dieser Prifung
Kenntnisse, Uber die der Arbeitgeber nicht verfugt, hat er sich dabei externen Sachverstands zu bedienen. Dies
gilt insbesondere dann, wenn flr eine sachgerechte Prifung eine technische Erkundung erforderlich wird.

(2c) Ist fur die Durchfihrung der Gefahrdungsbeurteilung und die daraus resultierende Festlegung geeigneter
SchutzmalBnahmen eine technische Erkundung erforderlich, um festzustellen, ob Gefahrstoffe bei den Tatigkeiten
an baulichen oder technischen Anlagen freigesetzt werden und eine Gesundheitsgefahrdung der Beschaftigten
darstellen kénnen, ist diese eine Voraussetzung fur die Durchfuhrung der Tatigkeiten.

(3) Stoffe und Gemische, die nicht von einem Lieferanten nach § 4 Absatz 1 eingestuft und gekennzeichnet
worden sind, beispielsweise innerbetrieblich hergestellte Stoffe oder Gemische, hat der Arbeitgeber selbst
einzustufen. Zumindest aber hat er die von den Stoffen oder Gemischen ausgehenden Gefahrdungen der
Beschaftigten zu ermitteln; dies gilt auch flr Gefahrstoffe nach § 2 Absatz 1 Nummer 4.

(4) Der Arbeitgeber hat festzustellen, ob die verwendeten Stoffe, Gemische und Erzeugnisse bei Tatigkeiten, auch
unter Berlcksichtigung verwendeter Arbeitsmittel, Verfahren und der Arbeitsumgebung sowie ihrer méglichen
Wechselwirkungen, zu Brand- oder Explosionsgefahrdungen fuhren kénnen. Dabei hat er zu beurteilen,

1. ob gefdhrliche Mengen oder Konzentrationen von Gefahrstoffen, die zu Brand- und
Explosionsgefahrdungen fihren kénnen, auftreten; dabei sind sowohl Stoffe und Gemische mit
physikalischen Gefahrdungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wie auch andere Gefahrstoffe, die
zu Brand- und Explosionsgeféahrdungen fihren kdnnen, sowie Stoffe, die in gefahrlicher Weise miteinander
reagieren kdénnen, zu berlcksichtigen,

2. ob zZindquellen oder Bedingungen, die Brande oder Explosionen auslésen kénnen, vorhanden sind und

3. ob schadliche Auswirkungen von Branden oder Explosionen auf die Gesundheit und Sicherheit der
Beschaftigten maoglich sind.

Insbesondere hat er zu ermitteln, ob die Stoffe, Gemische und Erzeugnisse auf Grund ihrer Eigenschaften und
der Art und Weise, wie sie am Arbeitsplatz vorhanden sind oder verwendet werden, explosionsfahige Gemische
bilden kénnen. Im Fall von nicht atmospharischen Bedingungen sind auch die méglichen Veranderungen der fiir
den Explosionsschutz relevanten sicherheitstechnischen Kenngréen zu ermitteln und zu berticksichtigen.

(5) Bei der Gefahrdungsbeurteilung sind ferner Tatigkeiten zu bertcksichtigen, bei denen auch nach
Ausschépfung samtlicher technischer SchutzmaRnahmen die Mdglichkeit einer Gefahrdung besteht. Dies gilt
insbesondere flr Instandhaltungsarbeiten, einschlieBlich Wartungsarbeiten. Darlber hinaus sind auch andere
Tatigkeiten wie Bedien- und Uberwachungsarbeiten zu beriicksichtigen, wenn diese zu einer Gefdhrdung von
Beschaftigten durch Gefahrstoffe fiihren kénnen.

(6) Die mit den Tatigkeiten verbundenen inhalativen, dermalen und physikalisch-chemischen Gefahrdungen sind
unabhangig voneinander zu beurteilen und in der Gefahrdungsbeurteilung zusammenzufiihren. Treten bei einer
Tatigkeit mehrere Gefahrstoffe gleichzeitig auf, sind Wechsel- oder Kombinationswirkungen der Gefahrstoffe,
die Einfluss auf die Gesundheit und Sicherheit der Beschaftigten haben, bei der Gefahrdungsbeurteilung zu
beriicksichtigen, soweit solche Wirkungen bekannt sind.
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(7) Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung der SchutzmaRnahmen eine vorhandene Gefahrdungsbeurteilung
Dritter oder Teile davon Ubernehmen, sofern die Angaben und Festlegungen in dieser Gefahrdungsbeurteilung
den Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschlieRlich der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge, im eigenen
Betrieb entsprechen.

(8) Der Arbeitgeber hat die Gefahrdungsbeurteilung unabhangig von der Zahl der Beschaftigten erstmals vor
Aufnahme der Tatigkeit zu dokumentieren. Dabei ist Folgendes anzugeben:

1. die Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen,
2. das Ergebnis der Prifung auf Mdglichkeiten einer Substitution nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4,

3. eine Begrindung flr einen Verzicht auf eine technisch mégliche Substitution, sofern Schutzmanahmen
nach § 9 oder § 10 zu ergreifen sind,

4, die durchzufithrenden SchutzmaBnahmen einschlieRlich derer, die wegen der Uberschreitung eines
Arbeitsplatzgrenzwerts oder bei Tatigkeiten im Bereich mittleren Risikos zusatzlich ergriffen wurden, sowie
der geplanten SchutzmaBnahmen, die zukiinftig ergriffen werden sollen, um den entsprechenden Wert
einzuhalten oder in den Bereich niedrigen Risikos zu gelangen,

5. eine Begriindung, wenn bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen
der Kategorie 1A oder 1B Beschaftigte nicht in das Expositionsverzeichnis nach § 10a Absatz 1 Satz 1
aufgenommen wurden,

6. eine Begriindung, wenn von den nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen
abgewichen wird, und

7. die Ermittlungsergebnisse, die belegen, dass der Grenzwert nach § 7 Absatz 8 Satz 1 Nummer 1
oder 2 eingehalten wird oder, bei Stoffen ohne entsprechende Werte, die ergriffenen technischen
Schutzmallnahmen wirksam sind.

Im Rahmen der Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung kdnnen auch vorhandene Gefahrdungsbeurteilungen,
Dokumente oder andere gleichwertige Berichte verwendet werden, die auf Grund von Verpflichtungen nach
anderen Rechtsvorschriften erstellt worden sind.

(9) Bei der Dokumentation nach Absatz 8 hat der Arbeitgeber in Abhangigkeit der Feststellungen nach
Absatz 4 die Gefahrdungen durch gefahrliche explosionsfahige Gemische besonders auszuweisen
(Explosionsschutzdokument). Daraus muss insbesondere hervorgehen,

1. dass die Explosionsgefahrdungen ermittelt und einer Bewertung unterzogen worden sind,

2. dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um die Ziele des Explosionsschutzes zu erreichen
(Darlegung eines Explosionsschutzkonzeptes),

ob und welche Bereiche entsprechend Anhang | Nummer 1.7 in Zonen eingeteilt wurden,
fur welche Bereiche ExplosionsschutzmaBnahmen nach § 12 und Anhang | Nummer 1 getroffen wurden,
wie die Vorgaben nach § 15 umgesetzt werden und

o v kW

welche Uberpriifungen nach § 7 Absatz 7 und welche Priifungen zum Explosionsschutz nach Anhang 2
Abschnitt 3 der Betriebssicherheitsverordnung durchzufiihren sind.

(10) Bei Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung nach Absatz 13 kann auf eine detaillierte Dokumentation verzichtet
werden. Falls in anderen Fallen auf eine detaillierte Dokumentation verzichtet wird, ist dies nachvollziehbar zu
begriinden. Die Gefahrdungsbeurteilung ist regelmaBig zu Gberprifen und bei Bedarf zu aktualisieren. Sie ist
umgehend zu aktualisieren, wenn maRgebliche Veranderungen oder neue Informationen dies erfordern oder wenn
sich eine Aktualisierung auf Grund der Ergebnisse der arbeitsmedizinischen Vorsorge nach der Verordnung zur
arbeitsmedizinischen Vorsorge als notwendig erweist.

(11) Die Gefahrdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgefihrt werden. Verflgt der
Arbeitgeber nicht selbst (ber die entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu lassen.
Fachkundig kénnen insbesondere die Fachkraft flr Arbeitssicherheit und die Betriebsarztin oder der Betriebsarzt
sein.

(12) Der Arbeitgeber hat ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe zu fuhren. Das Verzeichnis
muss mindestens folgende Angaben enthalten:
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Bezeichnung des Gefahrstoffs,
Einstufung des Gefahrstoffs oder Angaben zu den gefahrlichen Eigenschaften,
Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen,

Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Beschaftigte gegeniiber dem Gefahrstoff exponiert sein
kénnen, und

e

5. einen Verweis auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter.

Die Satze 1 und 2 gelten nicht, wenn nur Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung nach Absatz 13 ausgetbt werden.
Die Angaben nach Satz 2 Nummer 1, 2, 4 und 5 missen allen betroffenen Beschaftigten und ihrer Vertretung
zuganglich sein.

(13) Ergibt sich aus der Gefahrdungsbeurteilung fur bestimmte Tatigkeiten auf Grund
1. der gefahrlichen Eigenschaften des Gefahrstoffs,

2. einer geringen verwendeten Stoffmenge,

3. einer nach Hohe und Dauer niedrigen Exposition und

4, der Arbeitsbedingungen

insgesamt eine nur geringe Gefahrdung der Beschaftigten und reichen die nach § 8 zu ergreifenden MaRnahmen
zum Schutz der Beschaftigten aus, so missen keine weiteren Malinahmen des Abschnitts 4 ergriffen werden.

(14) Liegen fur Stoffe oder Gemische keine Prifdaten oder entsprechende aussagekraftige Informationen zur akut
toxischen, reizenden, hautsensibilisierenden oder keimzellmutagenen Wirkung oder zur spezifischen Zielorgan-
Toxizitat bei wiederholter Exposition vor, sind die Stoffe oder Gemische bei der Gefahrdungsbeurteilung wie
Stoffe der Gefahrenklasse Akute Toxizitt (oral, dermal und inhalativ) Kategorie 3, Atzwirkung auf die Haut/
Hautreizung Kategorie 2, Sensibilisierung der Haut Kategorie 1, Keimzellmutagenitat Kategorie 2 oder Spezifische
Zielorgan-Toxizitat, wiederholte Exposition (STOT RE) Kategorie 2 zu behandeln. Hinsichtlich der Spezifizierung
der anzuwendenden Einstufungskategorien sind die entsprechenden nach § 20 Absatz 4 Nummer 1 bekannt
gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu berlcksichtigen.

§ 7 Grundpflichten

(1) Der Arbeitgeber darf eine Tatigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nachdem eine
Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 durchgefihrt und die erforderlichen SchutzmaBnahmen nach Abschnitt 4
ergriffen worden sind.

(1a) Der Arbeitgeber hat die Belange des Arbeitsschutzes bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen angemessen

in seine betriebliche Organisation einzubinden und die daflr erforderlichen personellen, finanziellen und
organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Insbesondere hat er daflir zu sorgen, dass bei der Gestaltung
der Arbeitsorganisation, des Arbeitsverfahrens und des Arbeitsplatzes sowie bei der Auswahl und Bereitstellung
der Arbeitsmittel alle Faktoren ausreichend beriicksichtigt werden, die mit der Sicherheit und Gesundheit,
einschlieBlich der psychischen Gesundheit, der Beschaftigten zusammenhangen.

(2) Um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschaftigten bei allen Tatigkeiten mit Gefahrstoffen zu
gewabhrleisten, hat der Arbeitgeber die erforderlichen MaBnahmen nach dem Arbeitsschutzgesetz und zusatzlich
die nach dieser Verordnung erforderlichen Mallnahmen zu ergreifen. Dabei hat er die nach § 20 Absatz 4 bekannt
gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu beriicksichtigen. Bei Einhaltung dieser Regeln und Erkenntnisse ist in
der Regel davon auszugehen, dass die Anforderungen dieser Verordnung erflllt sind. Von diesen Regeln und
Erkenntnissen kann abgewichen werden, wenn durch andere MaBnahmen zumindest in vergleichbarer Weise der
Schutz der Gesundheit und die Sicherheit der Beschaftigten gewahrleistet werden.

(3) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage des Ergebnisses der Substitutionsprifung nach § 6 Absatz 1 Satz 2
Nummer 4 vorrangig eine Substitution durchzufihren. Er hat Gefahrstoffe oder Verfahren durch Stoffe, Gemische
oder Erzeugnisse oder Verfahren zu ersetzen, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen fir die
Gesundheit und Sicherheit der Beschaftigten nicht oder weniger gefahrlich sind.

(4) Der Arbeitgeber hat Gefahrdungen der Gesundheit und der Sicherheit der Beschaftigten bei Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen auszuschliellen. Ist dies nicht méglich, hat er sie auf ein Minimum zu reduzieren. Diesen Geboten
hat der Arbeitgeber durch die Festlegung und Anwendung geeigneter Schutzmalnahmen Rechnung zu tragen.
Dabei hat er folgende Rangfolge zu beachten:
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1. Gestaltung geeigneter Verfahren und technischer Steuerungseinrichtungen von Verfahren, den Einsatz
emissionsfreier oder emissionsarmer Verwendungsformen sowie Verwendung geeigneter Arbeitsmittel
und Materialien nach dem Stand der Technik,

2. Anwendung kollektiver Schutzmalnahmen technischer Art an der Gefahrenquelle, wie angemessene Be-
und Entlaftung, und Anwendung geeigneter organisatorischer Mallnahmen,

3. sofern eine Gefahrdung nicht durch Manahmen nach den Nummern 1 und 2 verhitet werden kann,
Anwendung von individuellen Schutzmanahmen, die auch die Bereitstellung und Verwendung von
personlicher Schutzausristung umfassen.

(5) Beschaftigte miissen die bereitgestellte persénliche Schutzausriistung verwenden, solange eine Gefahrdung
besteht. Die Verwendung von belastender persénlicher Schutzausriistung darf keine Dauermafnahme sein. Sie ist
fur jeden Beschaftigten auf das unbedingt erforderliche Minimum zu beschranken.

(6) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass

1. die personliche Schutzausristung an einem daflir vorgesehenen Ort sachgerecht aufbewahrt wird,
2. die personliche Schutzausristung vor Gebrauch gepriift und nach Gebrauch gereinigt wird und
3. schadhafte persénliche Schutzausristung vor erneutem Gebrauch ausgebessert oder ausgetauscht wird.

(7) Der Arbeitgeber hat die Funktion und die Wirksamkeit der technischen Schutzmafnahmen regelmaBig,
mindestens jedoch jedes dritte Jahr, zu lberprifen. Das Ergebnis der Prifungen ist aufzuzeichnen und
vorzugsweise zusammen mit der Dokumentation nach § 6 Absatz 8 aufzubewahren.

(8)Der Arbeitgeber stellt sicher, dass folgende Grenzwerte eingehalten werden:
1. Arbeitsplatzgrenzwerte und

2. Grenzwerte in Anhang Il der Richtlinie 2004/37/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2004 Gber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch Exposition gegeniiber
Karzinogenen, Mutagenen oder reproduktionstoxischen Stoffen bei der Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie im
Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates) (kodifizierte Fassung) (ABI. L 158 vom
30.4.2004, S. 50; L 229 vom 29.6.2004, S. 23; L 204 vom 4.8.2007, S. 28), die zuletzt durch die Richtlinie
(EU) 2022/431 vom 9. Marz 2022 (ABI. L 088 vom 16.3.2022, S. 1) geandert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung und nach Ablauf der in der Richtlinie festgelegten Umsetzungsfrist.

Er hat die Einhaltung durch Arbeitsplatzmessungen oder durch andere geeignete Methoden zur Ermittlung der
Exposition zu Uberprifen. Ermittlungen sind auch durchzufihren, wenn sich die Bedingungen andern, welche die
Exposition der Beschaftigten beeinflussen kénnen. Die Ermittlungsergebnisse sind aufzuzeichnen, aufzubewahren
und den Beschaftigten und ihrer Vertretung zuganglich zu machen. Werden Tatigkeiten entsprechend einem
verfahrens- und stoffspezifischen Kriterium ausgetbt, das nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen worden ist,
kann der Arbeitgeber in der Regel davon ausgehen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden; in
diesem Fall findet Satz 2 keine Anwendung.

(8a) Kann eine Exposition am Arbeitsplatz anderenfalls nicht ausreichend beurteilt werden, kdnnen zum Zweck
der Beurteilung der Exposition der Beschaftigten zur Erflllung der Pflichten nach § 6 Absatz 1 Erkenntnisse

aus dem Biomonitoring nach § 6 Absatz 2 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge verwendet
werden, sofern solche Erkenntnisse vorliegen. Soweit dies im Einzelfall erforderlich ist, kénnen zu diesem Zweck
auch personenbezogene Erkenntnisse verwendet werden. § 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt
entsprechend.

(9) Sofern Tatigkeiten mit Gefahrstoffen ausgetbt werden, flir die keine Grenzwerte oder Konzentrationen nach §
2 Absatz 8 bis 8b oder § 7 Absatz 8 Satz 1 Nummer 2 vorliegen, hat der Arbeitgeber regelmaRig die Wirksamkeit
der ergriffenen technischen SchutzmaBnahmen durch geeignete Ermittlungsmethoden zu Uberprifen, zu denen
auch Arbeitsplatzmessungen gehdéren kénnen.

(10) Wer Arbeitsplatzmessungen von Gefahrstoffen durchfiihrt, muss fachkundig sein und tber die erforderlichen
Einrichtungen verfligen und wer geeignete Methoden zur Ermittlung der Exposition am Arbeitsplatz anwendet,
muss ebenfalls fachkundig sein. Wenn ein Arbeitgeber eine fur Messungen von Gefahrstoffen an Arbeitsplatzen
akkreditierte Messstelle beauftragt, kann der Arbeitgeber in der Regel davon ausgehen, dass die von dieser
Messstelle gewonnenen Erkenntnisse zutreffend sind.
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(11) Der Arbeitgeber hat bei allen Ermittlungen und Messungen die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen
Regeln und Erkenntnisse zu berlcksichtigen.

Abschnitt 4
SchutzmaRnahmen

§ 8 Allgemeine SchutzmaBnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen die folgenden Schutzmallnahmen zu ergreifen:

1. geeignete Gestaltung des Arbeitsplatzes und geeignete Arbeitsorganisation,

2. Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen und geeignete
Wartungsverfahren zur Gewahrleistung der Gesundheit und Sicherheit der Beschaftigten bei der Arbeit,

3. Begrenzung der Anzahl der Beschaftigten, die gegenlber Gefahrstoffen exponiert sind oder exponiert sein
kénnen,

4, Begrenzung der Dauer und der Hohe der Exposition,

angemessene Hygienemalnahmen, insbesondere zur Vermeidung von Kontaminationen, und die
regelmaRige Reinigung des Arbeitsplatzes,

6. Begrenzung der am Arbeitsplatz vorhandenen Gefahrstoffe auf die Menge, die flir den Fortgang der
Tatigkeiten erforderlich ist,

7. geeignete Arbeitsmethoden und Verfahren, welche die Gesundheit und Sicherheit der Beschaftigten nicht
beeintrachtigen oder die Gefahrdung so gering wie maglich halten, einschlieBlich Vorkehrungen flr die
sichere Handhabung, Lagerung und Beférderung von Gefahrstoffen und von Abfallen, die Gefahrstoffe
enthalten, am Arbeitsplatz.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
1. alle verwendeten Stoffe und Gemische identifizierbar sind,

2. gefahrliche Stoffe und Gemische innerbetrieblich mit einer Kennzeichnung versehen sind, die
ausreichende Informationen Uber die Einstufung, Uber die Gefahren bei der Handhabung und Uber die zu
beachtenden Sicherheitsmalinahmen enthalt; vorzugsweise ist eine Kennzeichnung zu wahlen, die der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entspricht,

3. Apparaturen und Rohrleitungen so gekennzeichnet sind, dass mindestens die enthaltenen Gefahrstoffe
sowie die davon ausgehenden Gefahren eindeutig identifizierbar sind.

Kennzeichnungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberihrt. Solange der Arbeitgeber

den Verpflichtungen nach Satz 1 nicht nachgekommen ist, darf er Tatigkeiten mit den dort genannten

Stoffen und Gemischen nicht ausiiben lassen. Satz 1 Nummer 2 gilt nicht flr Stoffe, die fir Forschungs- und
Entwicklungszwecke oder flir wissenschaftliche Lehrzwecke neu hergestellt worden sind und noch nicht geprift
werden konnten. Eine Exposition der Beschaftigten bei Tatigkeiten mit diesen Stoffen ist zu vermeiden.

(3) Der Arbeitgeber hat gemal den Ergebnissen der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen, dass die
Beschaftigten in Arbeitsbereichen, in denen sie gegenlber Gefahrstoffen exponiert sein kénnen, keine Nahrungs-
oder Genussmittel zu sich nehmen. Der Arbeitgeber hat hierfiir vor Aufnahme der Tatigkeiten geeignete Bereiche
einzurichten.

(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass durch Verwendung verschlieBbarer Behalter eine sichere Lagerung,
Handhabung und Beférderung von Gefahrstoffen auch bei der Abfallentsorgung gewahrleistet ist.

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe so aufbewahrt oder gelagert werden, dass sie weder
die menschliche Gesundheit noch die Umwelt gefahrden. Er hat dabei wirksame Vorkehrungen zu treffen, um
Missbrauch oder Fehlgebrauch zu verhindern. Insbesondere dirfen Gefahrstoffe nicht in solchen Behaltern
aufbewahrt oder gelagert werden, durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt
werden kann. Sie durfen nur bersichtlich geordnet und nicht in unmittelbarer Nahe von Arznei-, Lebens- oder
Futtermitteln, einschlieflich deren Zusatzstoffe, aufbewahrt oder gelagert werden. Bei der Aufbewahrung zur
Abgabe oder zur sofortigen Verwendung muss eine Kennzeichnung nach Absatz 2 deutlich sichtbar und lesbar
angebracht sein.
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(6) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe, die nicht mehr benétigt werden, und entleerte
Behalter, die noch Reste von Gefahrstoffen enthalten kdnnen, sicher gehandhabt, vom Arbeitsplatz entfernt und
sachgerecht gelagert oder entsorgt werden.

(7) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Stoffe und Gemische, die als akut toxisch Kategorie 1, 2

oder 3 eingestuft sind, unter Verschluss oder so aufbewahrt oder gelagert werden, dass nur zuverlassige
Personen Zugang haben, die fachkundig oder entsprechend tatigkeitsbezogen unterwiesen sind. Tatigkeiten
mit diesen Stoffen und Gemischen dirfen nur von fachkundigen oder entsprechend tatigkeitsbezogen
unterwiesenen Personen ausgeflhrt werden. Satz 2 gilt auch fur Tatigkeiten mit Stoffen und Gemischen, die
als atemwegssensibilisierend eingestuft sind. Die Satze 1 und 2 gelten nicht fur Kraftstoffe an Tankstellen
oder sonstigen Betankungseinrichtungen sowie fur Stoffe und Gemische, die als akut toxisch Kategorie

3 eingestuft sind, sofern diese vormals nach der Richtlinie 67/548/EWG oder der Richtlinie 1999/45/EG

als gesundheitsschadlich bewertet wurden. Hinsichtlich der Bewertung als gesundheitsschadlich sind die
entsprechenden nach § 20 Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen Erkenntnisse zu bericksichtigen.

(8) Der Arbeitgeber hat bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen nach Anhang | Nummer 2 bis 5 sowohl die §§ 6 bis 18 als
auch die betreffenden Vorschriften des Anhangs | Nummer 2 bis 5 zu beachten.

§ 9 Zusatzliche SchutzmaBRnahmen

(1) Sind die allgemeinen Schutzmalnahmen nach § 8 nicht ausreichend, um Gefahrdungen durch Einatmen,
Aufnahme Uber die Haut oder Verschlucken entgegenzuwirken, hat der Arbeitgeber zusatzlich diejenigen
Malnahmen nach den Absatzen 2 bis 7 zu ergreifen, die auf Grund der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6
erforderlich sind. Dies gilt insbesondere, wenn

1. Arbeitsplatzgrenzwerte oder biologische Grenzwerte tberschritten werden,

2. bei hautresorptiven oder haut- oder augenschadigenden Gefahrstoffen eine Gefahrdung durch Haut- oder
Augenkontakt besteht oder

3. bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert und ohne biologischen Grenzwert eine Gefahrdung auf
Grund der ihnen zugeordneten Gefahrenklasse und der inhalativen Exposition angenommen werden kann.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe in einem geschlossenen System hergestellt und
verwendet werden, wenn

1. die Substitution der Gefahrstoffe nach § 7 Absatz 3 durch solche Stoffe, Gemische, Erzeugnisse oder
Verfahren, die bei ihrer Verwendung nicht oder weniger gefahrlich fir die Gesundheit und Sicherheit sind,
technisch nicht maéglich ist und

2. eine erhdhte Gefahrdung der Beschaftigten durch inhalative Exposition gegenuber diesen Gefahrstoffen
besteht.

Ist die Anwendung eines geschlossenen Systems technisch nicht maglich, so hat der Arbeitgeber dafur zu sorgen,
dass die Exposition der Beschaftigten nach dem Stand der Technik und unter Beachtung von § 7 Absatz 4 so weit
wie mdglich verringert wird.

(3) Bei Uberschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts muss der Arbeitgeber unverziiglich die
Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 erneut durchfihren und geeignete zusatzliche SchutzmaBnahmen ergreifen,
um den Arbeitsplatzgrenzwert einzuhalten. Wird trotz Ausschépfung aller technischen und organisatorischen
Schutzmallnahmen der Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten, hat der Arbeitgeber unverzuglich persénliche
Schutzausrustung bereitzustellen. Dies gilt insbesondere flr Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten.

(4) Besteht trotz Ausschdépfung aller technischen und organisatorischen Schutzmallnahmen bei hautresorptiven,
haut- oder augenschadigenden Gefahrstoffen eine Gefahrdung durch Haut- oder Augenkontakt, hat der
Arbeitgeber unverziglich persénliche Schutzausristung bereitzustellen.

(5) Der Arbeitgeber hat getrennte Aufbewahrungsmadglichkeiten fir die Arbeits- oder Schutzkleidung einerseits
und die Stralenkleidung andererseits zur Verfugung zu stellen. Der Arbeitgeber hat die durch Gefahrstoffe
verunreinigte Arbeitskleidung zu reinigen.

(6) Der Arbeitgeber hat geeignete MaBnahmen zu ergreifen, die gewahrleisten, dass Arbeitsbereiche, in denen

eine erhdhte Gefahrdung der Beschaftigten besteht, nur den Beschaftigten zuganglich sind, die sie zur Austbung
ihrer Arbeit oder zur Durchfihrung bestimmter Aufgaben betreten mussen.
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(7) Wenn Tatigkeiten mit Gefahrstoffen von einer oder einem Beschaftigten allein ausgelibt werden, hat der
Arbeitgeber zusatzliche Schutzmalnahmen zu ergreifen oder eine angemessene Aufsicht zu gewahrleisten. Dies
kann auch durch den Einsatz technischer Mittel sichergestellt werden.

§ 10 Besondere SchutzmaBnahmen bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder
reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass krebserzeugende, keimzellmutagene oder reproduktionstoxische
Gefahrstoffe der Kategorie 1A oder 1B in einem geschlossenen System hergestellt und verwendet werden, wenn
eine Substitution der Gefahrstoffe technisch nicht maéglich ist. Ist die Anwendung eines geschlossenen Systems
technisch nicht méglich, hat der Arbeitgeber die Exposition der Beschaftigten nach dem Stand der Technik zu
minimieren. Dabei hat er die Absatze 2 bis 6 zu beachten. Schutzmalnahmen sind dabei umso dringlicher zu
ergreifen, je héher die Exposition der Beschaftigten ist. Die Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen nach
Anhang Il Nummer 6 sind zu beachten. Fur Tatigkeiten mit Asbest gelten die speziellen Anforderungen nach § 11a
in Verbindung mit Anhang | Nummer 3.

(2) Der Arbeitgeber hat

1. die Exposition der Beschaftigten durch Arbeitsplatzmessungen oder durch andere geeignete
Ermittlungsmethoden zu bestimmen, auch um erhdhte Expositionen infolge eines unvorhersehbaren
Ereignisses oder eines Unfalls schnell erkennen zu kénnen,

2. die Arbeitsbereiche abzugrenzen, in denen Beschaftigte gegeniber diesen Gefahrstoffen exponiert
werden oder exponiert werden kénnen, und die erforderlichen Sicherheitszeichen einschliellich
der Verbotszeichen , Zutritt fir Unbefugte verboten” und ,Rauchen verboten” anzubringen; dabei
richtet sich die Auswahl der Sicherheitskennzeichnung nach Anhang Il Nummer 3.1 der Richtlinie
92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 (ber Mindestvorschriften fur die Sicherheits- und/oder
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz
1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABI. L 245 vom 26.8.1992, S. 23), die zuletzt durch die Verordnung (EU)
2019/1243 (ABI. L 198 vom 25.7.2017, S. 241) geandert worden ist,

3. sicherzustellen, dass die nach Nummer 2 gekennzeichneten Arbeitsbereiche nur den Beschaftigten
zuganglich sind, die sie zur Ausubung ihrer Arbeit oder zur Durchfihrung bestimmter Aufgaben betreten
mussen,

4, sicherzustellen, dass die Beschaftigten nach Nummer 3 fachkundig oder entsprechend tatigkeitsbezogen

unterwiesen sind,

5. sicherzustellen, dass die in einem nach Nummer 2 gekennzeichneten Arbeitsbereich abgesaugte Luft nicht
in den Arbeitsbereich zurtckgefihrt wird.

Satz 1 Nummer 2 und 4 gilt nicht fur Tatigkeiten, fir die nach § 20 Absatz 4 ein Arbeitsplatzgrenzwert bekannt
gegeben wurde, wenn dieser Wert eingehalten wird. Satz 1 Nummer 5 gilt nicht, wenn die abgesaugte Luft unter
Bericksichtigung der nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse sowie unter Anwendung
von behérdlich oder von den Tragern der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannten Verfahren oder Geraten
ausreichend von solchen Gefahrstoffen gereinigt ist und die Luft dabei so gefihrt oder gereinigt wird, dass die
Gefahrstoffe nicht in die Atemluft von Beschaftigten in anderen Arbeitsbereichen gelangen.

(3) Kann der Arbeitsplatzgrenzwert oder der Grenzwert nach § 7 Absatz 8 Satz 1 Nummer 2 nicht

eingehalten werden oder liegen Tatigkeiten im Bereich mittleren Risikos vor oder ist bei Gefahrstoffen ohne
Arbeitsplatzgrenzwert, Akzeptanzkonzentration oder Grenzwert nach § 7 Absatz 8 Satz 1 Nummer 2 die Exposition
der Beschaftigten wesentlich erhéht, so hat der Arbeitgeber

1. die Expositionsdauer der Beschaftigten so weit wie méglich zu verklrzen und

2. den Beschaftigten geeigneten Atemschutz zur Verfigung zu stellen.

Der Arbeitgeber hat bei der Festlegung dieser Mallnahmen die Beschaftigten oder deren Vertretung in geeigneter
Form zu beteiligen.

(4) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 festzulegen, bei welchen Tatigkeiten
Beschaftigte persdnliche Schutzausrustung tragen massen. Dies ist insbesondere der Fall

1. bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwerts oder bei Tatigkeiten im Bereich hohen Risikos,
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2. bei einer wesentlich erhéhten Exposition gegeniber Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert oder
Toleranzkonzentration oder

3. bei Tatigkeiten im Bereich mittleren Risikos beim Auftreten von Expositionsspitzen.

(5) Kann bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorie 1A

oder 1B trotz Ausschdpfung der technischen SchutzmaBBnahmen der Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten
werden oder werden Tatigkeiten im Bereich mittleren Risikos ausgeubt, hat der Arbeitgeber unverziglich einen
Malnahmenplan zu erstellen. In dem MalBnahmenplan ist darzulegen, wie das Ziel erreicht werden soll, den
Arbeitsplatzgrenzwert einzuhalten oder in den Bereich niedrigen Risikos zu gelangen. Dabei sind aufzufthren:

1. die vorgesehenen MaRnahmen,
2. die angestrebte Expositionsminderung sowie
3. der geplante Zeitrahmen.

Der MaRnahmenplan ist zusammen mit der Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 Absatz 8
aufzubewahren.

(6) Kann auch bei Umsetzung des MaBnahmenplans nach Absatz 5 bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden oder
keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B der Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten werden
oder werden Tatigkeiten im Bereich hohen Risikos ausgelbt, hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass diese
Tatigkeiten nur nach einer nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regel ausgelbt werden.

§ 10a Besondere Aufzeichnungs-, Mitteilungs- und Unterrichtungspflichten bei Tatigkeiten mit
krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A
oder 1B

(1) Um im Falle einer spateren Erkrankung die H6he und die Dauer einer Exposition nachvollziehen zu kénnen, hat
der Arbeitgeber ein Verzeichnis Uber die Beschaftigten zu fuhren, die solche Tatigkeiten mit krebserzeugenden,
keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B auslben, bei denen die
Gefahrdungsbeurteilung eine Gefahrdung ihrer Gesundheit ergibt. In dem Verzeichnis sind die Tatigkeit sowie die
Hoéhe und die Dauer der Exposition der Beschaftigten anzugeben. § 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes
gilt entsprechend.

(2) Das Verzeichnis ist wahrend der Dauer der Exposition stets aktuell zu halten und fir mindestens folgende
Zeitrdume nach Ende der Exposition aufzubewahren:

1. bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B 40
Jahre oder
2. bei Tatigkeiten mit reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B finf Jahre.

Bei Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses hat der Arbeitgeber den Beschaftigten einen Auszug aus dem
Verzeichnis auszuhandigen, der die sie betreffenden Angaben enthalt. Der Arbeitgeber hat einen Nachweis Uber
die Aushandigung wie Personalunterlagen aufzubewahren.

(3) Der Arbeitgeber kann seinen Pflichten nach Absatz 2 auch dadurch nachkommen, dass er die in Absatz 1 Satz
2 genannten Daten an den flr den Beschaftigten zustandigen Unfallversicherungstrager oder einen Verband der
Unfallversicherungstrager Ubermittelt.

(4) Der Arbeitgeber hat den Zugang zu den Daten des Verzeichnisses nach Absatz 1 zu ermdglichen

1. der Arztin oder dem Arzt nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge zur
Erfullung der Pflichten nach § 6 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge sowie der zustandigen
Behdrde zum Zweck der Uberwachung,

den betroffenen Beschaftigten, soweit die Daten sie betreffen,
3. der Vertretung der Beschaftigten, soweit es sich um nicht personenbezogene Daten handelt.

(5) Der Arbeitgeber hat der zustandigen Behérde Tatigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen
Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B, bei denen der Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten wird oder

die im Bereich hohen Risikos ausgelbt werden, unter Angabe der ermittelten Exposition schriftlich oder
elektronisch innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Aufnahme der Tatigkeit mitzuteilen. Der Mitteilung
ist ein MaBnahmenplan nach § 10 Absatz 5 beizufligen. Die Behdrde kann verlangen, dass ihr die Mitteilung
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elektronisch Ubermittelt wird, wenn sie hierfur ein Format zur Verfligung stellt. Die Satze 1 bis 3 gelten nicht fur
Tatigkeiten mit Asbest, die nach § 11a Absatz 4 in Verbindung mit Anhang | Nummer 3.5 Absatz 3 Nummer 2
angezeigt wurden.

(6) Der Arbeitgeber hat bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen
Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B sicherzustellen, dass

1.

die Beschaftigten und ihre Vertretung nachprufen kdnnen, ob die Bestimmungen dieser Verordnung
eingehalten werden, insbesondere in Bezug auf

a) durchzufihrende MaBnahmen nach § 10 Absatz 4,
b) die Auswahl und Verwendung der persdnlichen Schutzausristung und die damit verbundenen
Belastungen der Beschaftigten,

die Beschaftigten und ihre Vertretung bei einer unvorhergesehenen Exposition oder bei einem Unfall
unverzuglich unterrichtet und tber die Ursachen sowie Uber die bereits ergriffenen oder noch zu
ergreifenden MaBnahmen informiert werden.

§ 11 Verwendungs- und Tatigkeitsbeschrankungen fiir Asbest

(1) Verboten sind:

1.

die Gewinnung, Aufbereitung, Weiterverarbeitung und Wiederverwendung naturlich vorkommender
mineralischer Rohstoffe und daraus hergestellter Gemische und Erzeugnisse mit einem Asbest-
Massengehalt von mehr als 0,1 Prozent,

die weitere Verwendung asbesthaltiger Materialien, denen Asbest absichtlich zugesetzt wurde und die bei
Tatigkeiten anfallen, zu anderen Zwecken als der Abfallbehandlung oder Abfallentsorgung, und

Tatigkeiten an asbesthaltigen Materialien in oder an baulichen oder technischen Anlagen, einschliellich
Geraten, Maschinen, Fahrzeugen und sonstigen Erzeugnissen.

Die Regelungen des Abfallrechts bleiben unberihrt.

(2) Ausgenommen von den Verboten sind:

1.

das vollstandige Entfernen asbesthaltiger Bauteile oder Materialien aus baulichen oder technischen
Anlagen, einschlieBlich Geraten, Maschinen, Fahrzeugen und sonstigen Erzeugnissen sowie von
Teilflachen oder aus Teilbereichen dieser Anlagen, einschliellich Geraten, Maschinen, Fahrzeugen und
sonstigen Erzeugnissen (Abbrucharbeiten),

folgende Sanierungsarbeiten:

a) Malnahmen zur Vermeidung von Gefahrdungen der Nutzer von Gebauden durch asbesthaltige
Staube mittels raumlicher Trennung des asbesthaltigen Materials, sofern ein vollstandiges
Entfernen aus technischen Griinden nicht mdéglich ist, und

b) SofortmalBnahmen zur vorlaufigen Sicherung beschadigter asbesthaltiger Bauteile oder
Materialien, sofern ein vollstandiges Entfernen nicht sofort mdéglich ist, aber unverzuglich
eingeleitet wird,

folgende Instandhaltungsarbeiten:

a) die Wartung und Inspektion asbesthaltiger Bauteile oder Materialien in oder an baulichen oder
technischen Anlagen, einschlieBlich Geraten, Maschinen, Fahrzeugen und sonstigen Erzeugnissen
sowie

b) Tatigkeiten zur funktionalen Instandhaltung baulicher Anlagen, die im Rahmen der laufenden
Nutzung erforderlich sind, soweit mit diesen Tatigkeiten keine Instandsetzung asbesthaltiger
Materialien verbunden ist; die funktionale Instandhaltung erfasst auch die Anpassung an den
Stand der Bautechnik; dies umfasst auch MaBnahmen zur energetischen Sanierung,

Tatigkeiten, die im Rahmen von Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten als vorbereitende,
begleitende oder abschliefende Tatigkeiten erforderlich sind oder

Tatigkeiten zu Forschungs-, Entwicklungs-, Analyse-, Mess- und Prifzwecken.

(3) Die Ausnahmen nach Absatz 2 gelten nicht flir
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1. feste Uberdeckung oder Uberbauung oder Aufstanderung an Asbestzementdachern, Asbestzement-Wand-
und Deckenverkleidungen, asbesthaltigen Bodenbeldgen und

2. Reinigungs- und Beschichtungsarbeiten an nicht vollflachig beschichteten Asbestzementdachern und
AuBenwandverkleidungen aus Asbestzement.

(4) Die raumliche Trennung nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a ist nur zulassig, wenn sie nach den in § 20
Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen gekennzeichnet wird und wenn dokumentiert
wird, in oder an welchem Bauteil asbesthaltige Materialien verbleiben.

(5) Instandhaltungsarbeiten nach Absatz 2 Nummer 3 sind nur zuldssig, wenn

1. keine Tatigkeiten im Bereich hohen Risikos ausgelbt werden,

2. das Ende der Nutzungsdauer des asbesthaltigen Materials nicht erreicht ist; dies ist der Fall, wenn das
asbesthaltige Material seine urspriingliche Funktion noch erfullt,

3. das Vorhandensein asbesthaltiger Materialien nicht in einer Form kaschiert wird, die ein spateres
Erkennen verhindern oder erheblich erschweren wiirde, und

4, ein spateres vollstandiges Entfernen des asbesthaltigen Materials durch die Tatigkeit nicht erheblich
erschwert wird.

(6) Die Méglichkeit einer Ausnahme nach § 19 Absatz 1 gilt nicht flr Tatigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1 und 2
sowie nach Absatz 3.

(7) Die Absatze 1 bis 5 gelten auch fUr private Haushalte. Fihren private Haushalte die nach den Absatzen 1

bis 5 zulassigen Tatigkeiten durch, so sind sie verpflichtet, die Entstehung, Freisetzung und Ausbreitung von
Asbestfasern und von potenziell asbestfaserhaltigem Staub so weit wie méglich zu verhindern und im Ubrigen zu
minimieren.

§ 11a Anforderungen an Tatigkeiten mit Asbest

(1) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 vor Aufnahme der Tatigkeit

1. die ihm nach § 5a Absatz 1 und 2 zur Verfligung gestellten Informationen auf Plausibilitadt zu prifen und zu
berlcksichtigen,

das Datum des Baubeginns oder des Baujahres nach § 5a Absatz 2 zu berucksichtigen,
festzustellen, ob die auszufiihrenden Tatigkeiten nach § 11 zulassig sind,
festzustellen, ob die Tatigkeiten zu einer Freisetzung von Asbestfasern fiihren kénnen,

vk W

zu ermitteln, ob unter Beriicksichtigung der vorgesehenen SchutzmalRnahmen Tatigkeiten im Bereich
niedrigen, mittleren oder hohen Risikos ausgeibt werden sollen, und

6. einen Arbeitsplan nach Anhang | Nummer 3.2 zu erstellen.

Wenn gemaR Satz 1 Nummer 2 mit dem Bau des Objekts nach dem 31. Oktober 1993 begonnen wurde, kann in
der Regel vermutet werden, dass kein Asbest vorhanden ist. Abweichend von dem in Satz 2 genannten Stichtag
gelten fiir bestimmte asbesthaltige Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse andere Ubergangsfristen, die in
Anhang | Nummer 3.8 aufgefiihrt sind. Der Arbeitgeber darf Tatigkeiten mit Asbest nur durchfihren lassen, wenn
diese nach § 11 Absatz 1 bis 5 oder § 19 Absatz 1 Satz 1 zulassig sind.

(2) Der Arbeitgeber darf Tatigkeiten mit Asbest nur durchfiihren lassen, wenn der Betrieb tber die erforderliche
sicherheitstechnische, organisatorische und personelle Ausstattung verfugt. Der Arbeitgeber hat vorrangig
Arbeitsverfahren anzuwenden und technische SchutzmaBnahmen zu treffen, durch die eine Freisetzung von
Asbestfasern verhindert oder minimiert wird. Der Arbeitgeber hat risikobezogen SchutzmaBnahmen nach Anhang
| Nummer 3.3 festzulegen und umzusetzen, dabei sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln zu
berlcksichtigen. Der Arbeitgeber hat MaBnahmen zu treffen, durch die eine Gefahrdung anderer Personen
ausgeschlossen wird.

(3) Betriebe bedirfen einer Zulassung durch die zustandige Behorde, wenn Tatigkeiten im Bereich hohen

Risikos ausgeubt werden sollen. Der Arbeitgeber hat die Zulassung nach Anhang | Nummer 3.4 schriftlich oder
elektronisch zu beantragen. Die Zulassung wird fur einen Zeitraum von maximal sechs Jahren erteilt. Sie kann
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mit Auflagen sowie mit dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden. Auflagen kdnnen nachtraglich angeordnet
werden.

(4) Der Arbeitgeber hat Tatigkeiten mit Asbest spatestens eine Woche vor Beginn der Tatigkeiten bei der
zustandigen Behérde schriftlich oder elektronisch nach Anhang | Nummer 3.5 anzuzeigen. Art und Umfang der
Anzeige sind abhangig vom Risikobereich der Tatigkeiten. Die zustandige Behérde kann in begrindeten Fallen auf
die Einhaltung der Frist verzichten. Sie kann verlangen, dass ihr die Anzeige elektronisch Ubermittelt wird, wenn
sie hierfur ein Format zur Verfligung stellt. Der Arbeitgeber hat den Beschaftigten und ihrer Vertretung Einsicht in
die Anzeige zu gewahren.

(4a) Betriebe bedirfen einer Genehmigung durch die zustandige Behérde, wenn Abbrucharbeiten im Bereich
niedrigen Risikos oder im Bereich mittleren Risikos durchgeflhrt werden sollen. Die Zulassung nach Absatz 3 fur
Tatigkeiten im Bereich hohen Risikos schlielSt die Genehmigung nach Satz 1 ein.

(5) Der Arbeitgeber hat bei Tatigkeiten mit Asbest sicherzustellen, dass

1. die Ermittlung und Beurteilung der Gefahrdungen, die Festlegung der erforderlichen SchutzmaBnahmen
sowie die Durchfihrung der Unterweisungen durch eine Person erfolgt, die Uber eine Sachkunde nach
Anhang | Nummer 3.7 verflgt; verflgt der Arbeitgeber nicht selbst lber die erforderliche Sachkunde, so
hat er zur Erflllung dieser Aufgaben eine sachkundige verantwortliche Person im Betrieb zu benennen,

2. die Tatigkeiten von einer weisungsbefugten Person beaufsichtigt werden, die Uber eine Sachkunde
nach Anhang | Nummer 3.7 verflgt; diese aufsichtfihrende Person muss wahrend der Durchfuhrung der
Tatigkeiten standig vor Ort anwesend sein,

3. die Tatigkeiten nur von Beschaftigten ausgelbt werden, die Gber eine Fachkunde nach Anhang | Nummer
3.6 verfugen.

Die Anforderungen an die Sachkunde nach Satz 1 Nummer 1 und 2 sind abhangig von den im Betrieb zu
erfullenden Aufgaben und dem Risikobereich der auszuflihrenden Tatigkeiten. Bei der Anwendung anerkannter
emissionsarmer Verfahren kann die erforderliche Qualifikation der aufsichtfiihrenden Person durch die Teilnahme
an einer spezifischen praxisbezogenen Fortbildungsmafnahme nach Anhang | Nummer 3.6 Absatz 2 erworben
werden.

(6) Auf Tatigkeiten mit einer Exposition unterhalb 1 000 Fasern je Kubikmeter sind die Absatze 1 bis 5 nicht
anzuwenden. Bei diesen Tatigkeiten sind staubmindernde MaRnahmen nach Anhang | Nummer 2.3 zu ergreifen.

§ 12 Besondere SchutzmaBnahmen gegen physikalisch-chemische Einwirkungen, insbesondere gegen
Brand- und Explosionsgefahrdungen

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung MaBnahmen zum Schutz der Beschaftigten
und anderer Personen vor physikalisch-chemischen Einwirkungen zu ergreifen. Er hat die MaBnahmen

so festzulegen, dass die Gefahrdungen vermieden oder so weit wie moglich verringert werden. Dies gilt
insbesondere bei Tatigkeiten einschlieBlich Lagerung, bei denen es zu Brand- und Explosionsgefahrdungen
kommen kann. Dabei hat der Arbeitgeber Anhang | Nummer 1 und 5 zu beachten. Die Vorschriften des
Sprengstoffgesetzes und der darauf gestutzten Rechtsvorschriften bleiben unberihrt.

(2) Zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahrdungen hat der Arbeitgeber MaBnahmen nach folgender
Rangfolge zu ergreifen:

1. gefahrliche Mengen oder Konzentrationen von Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefahrdungen
fuhren kdnnen, sind zu vermeiden,

Zundquellen oder Bedingungen, die Brande oder Explosionen auslésen kdnnen, sind zu vermeiden,

3. schadliche Auswirkungen von Branden oder Explosionen auf die Gesundheit und Sicherheit der
Beschaftigten und anderer Personen sind so weit wie mdglich zu verringern.

(3) Arbeitsbereiche, Arbeitsplatze, Arbeitsmittel und deren Verbindungen untereinander missen so konstruiert,
errichtet, zusammengebaut, installiert, verwendet und instand gehalten werden, dass keine Brand- und
Explosionsgefahrdungen auftreten.

(4) Bei Tatigkeiten mit organischen Peroxiden hat der Arbeitgeber tUber die Bestimmungen der Absatze 1 und 2
sowie des Anhangs | Nummer 1 hinaus insbesondere Mallnahmen zu treffen, die die
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1. Gefahr einer unbeabsichtigten Explosion minimieren und
2. Auswirkungen von Branden und Explosionen beschranken.
Dabei hat der Arbeitgeber Anhang Ill zu beachten.

§ 13 Betriebsstorungen, Unfalle und Notfalle

(1) Um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschaftigten bei Betriebsstérungen, Unfallen oder Notfallen zu
schitzen, hat der Arbeitgeber rechtzeitig die NotfallmaBnahmen festzulegen, die beim Eintreten eines derartigen
Ereignisses zu ergreifen sind. Dies schlieRt die Bereitstellung angemessener Erste-Hilfe-Einrichtungen und die
Durchfiihrung von Sicherheitslibungen in regelmaBigen Abstéanden ein.

(2) Tritt eines der in Absatz 1 Satz 1 genannten Ereignisse ein, so hat der Arbeitgeber unverziiglich die gemal
Absatz 1 festgelegten MaBnahmen zu ergreifen, um

1. betroffene Beschaftigte Gber die durch das Ereignis hervorgerufene Gefahrensituation im Betrieb zu
informieren,

2. die Auswirkungen des Ereignisses zu mindern und

3. wieder einen normalen Betriebsablauf herbeizufiihren.

Neben den Rettungskraften dirfen nur die Beschaftigten im Gefahrenbereich verbleiben, die Tatigkeiten zur
Erreichung der Ziele nach Satz 1 Nummer 2 und 3 auslben.

(3) Der Arbeitgeber hat Beschaftigten, die im Gefahrenbereich tatig werden, vor Aufnahme ihrer Tatigkeit
geeignete Schutzkleidung und personliche Schutzausristung sowie gegebenenfalls erforderliche spezielle
Sicherheitseinrichtungen und besondere Arbeitsmittel zur Verfligung zu stellen. Im Gefahrenbereich

mussen die Beschaftigten die Schutzkleidung und die persdnliche Schutzausristung fur die Dauer des nicht
bestimmungsgemalen Betriebsablaufs verwenden. Die Verwendung belastender persénlicher Schutzausristung
muss fur die einzelnen Beschaftigten zeitlich begrenzt sein. Ungeschitzte und unbefugte Personen diirfen sich
nicht im festzulegenden Gefahrenbereich aufhalten.

(4) Der Arbeitgeber hat Warn- und sonstige Kommunikationssysteme, die eine erh6hte Gefahrdung der
Gesundheit und Sicherheit anzeigen, zur Verfligung zu stellen, so dass eine angemessene Reaktion maglich ist
und unverziglich Abhilfemallnahmen sowie Hilfs-, Evakuierungs- und RettungsmaBnahmen eingeleitet werden

konnen.

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Informationen Gber MaBnahmen bei Notfallen mit Gefahrstoffen zur
Verfugung stehen. Die zustandigen innerbetrieblichen und betriebsfremden Unfall- und Notfalldienste mussen
Zugang zu diesen Informationen erhalten. Zu diesen Informationen zahlen:

1. eine Vorabmitteilung Uber einschlagige Gefahren bei der Arbeit, Gber MaBnahmen zur Feststellung von
Gefahren sowie Uber VorsichtsmaRregeln und Verfahren, damit die Notfalldienste ihre eigenen Abhilfe-
und SicherheitsmaBnahmen vorbereiten kénnen,

2. alle verfugbaren Informationen Uber spezifische Gefahren, die bei einem Unfall oder Notfall auftreten oder
auftreten kénnen, einschlieBlich der Informationen Utber die Verfahren nach den Absatzen 1 bis 4.

§ 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschaftigten

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass den Beschaftigten eine schriftliche Betriebsanweisung, die der
Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 Rechnung tragt, in einer fiir die Beschaftigten verstandlichen Form und Sprache
zuganglich gemacht wird. Die Betriebsanweisung muss mindestens Folgendes enthalten:

1. Informationen Uber die am Arbeitsplatz vorhandenen oder entstehenden Gefahrstoffe, wie beispielsweise
die Bezeichnung der Gefahrstoffe, ihre Kennzeichnung sowie mdégliche Gefahrdungen der Gesundheit und
der Sicherheit,

2. Informationen lGber angemessene VorsichtsmaBregeln und MaBnahmen, die die Beschaftigten zu ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschaftigten am Arbeitsplatz durchzufiihren haben; dazu
gehdren insbesondere

a) Hygienevorschriften,
b) Informationen Gber MaBnahmen, die zur Verhitung einer Exposition zu ergreifen sind,
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) Informationen zum Tragen und Verwenden von personlicher Schutzausristung und
Schutzkleidung,
3. Informationen Gber MaBnahmen, die bei Betriebsstérungen, Unfallen und Notfallen und zur Verhitung

dieser von den Beschaftigten, insbesondere von Rettungsmannschaften, durchzufihren sind.

Die Betriebsanweisung muss bei jeder malgeblichen Veranderung der Arbeitsbedingungen aktualisiert werden.
Der Arbeitgeber hat ferner sicherzustellen, dass die Beschaftigten

1. Zugang haben zu allen Informationen nach Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Uber die Stoffe
und Gemische, mit denen sie Tatigkeiten auslben, insbesondere zu Sicherheitsdatenblattern, und

2. Uber Methoden und Verfahren unterrichtet werden, die bei der Verwendung von Gefahrstoffen zum Schutz
der Beschaftigten angewendet werden mussen.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschaftigten anhand der Betriebsanweisung nach Absatz 1
Uber alle auftretenden Gefahrdungen und entsprechende Schutzmanahmen mindlich unterwiesen werden. Teil
dieser Unterweisung ist ferner eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung. Diese dient auch
zur Information der Beschaftigten lGber die Voraussetzungen, unter denen sie Anspruch auf arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge haben, und tber den Zweck
dieser Vorsorgeuntersuchungen. Die Beratung ist unter Beteiligung der Arztin oder des Arztes nach § 7 Absatz
1 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge durchzufiihren, falls dies erforderlich sein sollte. Die
Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschaftigung und danach mindestens jahrlich arbeitsplatzbezogen
durchgefiihrt werden. Sie muss in fir die Beschaftigten verstandlicher Form und Sprache erfolgen. Inhalt und
Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu
bestatigen.

(3) (weggefallen)
(4) (weggefallen)

§ 15 Zusammenarbeit verschiedener Firmen

(1) Sollen in einem Betrieb Fremdfirmen Tatigkeiten mit Gefahrstoffen ausiben, hat der Arbeitgeber als
Auftraggeber sicherzustellen, dass nur solche Fremdfirmen herangezogen werden, die Uber die Fachkenntnisse
und Erfahrungen verfligen, die flr diese Tatigkeiten erforderlich sind. Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat die
Fremdfirmen Uber Gefahrenquellen und spezifische Verhaltensregeln zu informieren.

(2) Kann bei Tatigkeiten von Beschaftigten eines Arbeitgebers eine Gefahrdung von Beschaftigten anderer
Arbeitgeber durch Gefahrstoffe nicht ausgeschlossen werden, so haben alle betroffenen Arbeitgeber bei

der Durchflhrung ihrer Gefahrdungsbeurteilungen nach § 6 zusammenzuwirken und die SchutzmaRnahmen
abzustimmen. Dies ist zu dokumentieren. Die Arbeitgeber haben dabei sicherzustellen, dass Gefahrdungen der
Beschaftigten aller beteiligten Unternehmen durch Gefahrstoffe wirksam begegnet wird.

(3) Jeder Arbeitgeber ist dafir verantwortlich, dass seine Beschaftigten die gemeinsam festgelegten
Schutzmaltnahmen anwenden.

(4) Besteht bei Tatigkeiten von Beschaftigten eines Arbeitgebers eine erh6hte Gefahrdung von Beschaftigten
anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe, ist durch die beteiligten Arbeitgeber ein Koordinator zu bestellen. Wurde
ein Koordinator nach den Bestimmungen der Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 (BGBI. | S. 1283), die
durch Artikel 15 der Verordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3758) geandert worden ist, bestellt, gilt

die Pflicht nach Satz 1 als erflllt. Dem Koordinator sind von den beteiligten Arbeitgebern alle erforderlichen
sicherheitsrelevanten Informationen sowie Informationen zu den festgelegten SchutzmaBnahmen zur Verfigung
zu stellen. Die Bestellung eines Koordinators entbindet die Arbeitgeber nicht von ihrer Verantwortung nach dieser
Verordnung.

(5) (weggefallen)

Abschnitt 4a
Anforderungen an die Verwendung von Biozid-Produkten einschlieB8lich der
Begasung sowie an Begasungen mit Pflanzenschutzmitteln

§ 15a Verwendungshbeschrankungen

- Seite 22 von 56 -



Ein Service des Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

(1) Biozid-Produkte dirfen nicht verwendet werden, soweit damit zu rechnen ist, dass ihre Verwendung im
einzelnen Anwendungsfall schadliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Nicht-Zielorganismen oder
auf die Umwelt hat.

(2) Wer Biozid-Produkte verwendet, hat dies ordnungsgemaR zu tun. Zur ordnungsgemaBen Verwendung gehort
insbesondere, dass
1. die Verwendung von Biozid-Produkten auf das notwendige Mindestmald begrenzt wird durch:

a) das Abwagen von Nutzen und Risiken des Einsatzes des Biozid-Produkts und

b) eine sachgerechte Bericksichtigung physikalischer, biologischer, chemischer und sonstiger
Alternativen,

2. das Biozid-Produkt nur flir die in der Kennzeichnung oder der Zulassung ausgewiesenen
Verwendungszwecke eingesetzt wird,

3. die sich aus der Kennzeichnung oder der Zulassung ergebenden Verwendungsbedingungen eingehalten
werden und

4, die Qualifikation des Verwenders die Anforderungen erflllt, die fur die in der Zulassung festgelegte

Verwenderkategorie erforderlich ist.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten auch fir private Haushalte.

§ 15b Allgemeine Anforderungen an die Verwendung von Biozid-Produkten
(1) Der Arbeitgeber hat vor Verwendung eines Biozid-Produkts sicherzustellen, dass die Anforderungen nach § 15a
erflllt werden. Dies erfolgt hinsichtlich der Anforderungen nach

1. § 15a Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 im Rahmen der Substitutionsprifung nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer
4!

2. § 15a Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 Absatz 1; dabei hat der
Arbeitgeber insbesondere Folgendes zu berlcksichtigen:

a) die in der Zulassung festgelegten Malnahmen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit sowie
der Umwelt,

b) die Kennzeichnung nach § 4 Absatz 5 und 6 einschlieBlich des gegebenenfalls beigefligten
Merkblatts.

(2) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen MaBnahmen unter Beachtung der Rangfolge nach § 7 Absatz 4 Satz

4 und unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen Verwendung so festzulegen und durchzufuhren, dass eine
Gefahrdung der Beschaftigten, anderer Personen oder der Umwelt verhindert oder minimiert wird.

(3) Eine Fachkunde im Sinne von Anhang | Nummer 4.3 ist erforderlich flr die Verwendung von Biozid-Produkten,

1. die zu der Hauptgruppe 3 ,Schadlingsbekampfungsmittel” im Sinne des Anhangs V der Verordnung (EU)
Nr. 528/2012 gehéren oder

2. deren Wirkstoffe endokrinschadigende Eigenschaften nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung
(EU) Nr. 528/2012 haben.

Satz 1 gilt nicht, wenn das Biozid-Produkt fiir eine Verwendung durch die breite Offentlichkeit zugelassen oder
wenn fur die Verwendung eine Sachkunde nach § 15c Absatz 3 erforderlich ist.

§ 15c Besondere Anforderungen an die Verwendung bestimmter Biozid-Produkte
(1) Der Arbeitgeber hat die Pflichten nach den Absatzen 2 und 3 zu erfullen, wenn folgende Biozid-Produkte
verwendet werden sollen:

1. Schadlingsbekdmpfungsmittel der Hauptgruppe 3 nach Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 528/2012, die
eingestuft sind als

a) akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3,
b) krebserzeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch Kategorie 1A oder 1B oder
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) spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1 SE oder RE oder

2. far die Gber die nach Nummer 1 erfassten Falle hinaus fur die vorgesehene Anwendung in der Zulassung
die Verwenderkategorie , geschulter berufsmaRiger Verwender" festgelegt wurde.

(2) Der Arbeitgeber hat bei der zustandigen Behérde schriftlich oder elektronisch gemal Satz 2 oder 4
anzuzeigen:

1. die erstmalige Verwendung von Biozid-Produkten der Hauptgruppe 3 nach Anhang V der Verordnung (EU)
Nr. 528/2012 nach Absatz 1 und

2. den Beginn einer erneuten Verwendung von Biozid-Produkten der Hauptgruppe 3 nach Anhang V der
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 nach Absatz 1 nach einer Unterbrechung von mehr als einem Jahr.

Die Anzeige hat spatestens sechs Wochen vor Beginn der Verwendung zu erfolgen. Anhang | Nummer 4.2.1 ist zu
beachten. Die zustandige Behdrde kann verlangen, dass ihr die Anzeige elektronisch Gibermittelt wird, wenn sie
hierfiir ein Format zur Verfiigung stellt. Anderungen beziiglich der Angaben nach Satz 1 hat der Arbeitgeber der
zustandigen Behdrde unverziglich anzuzeigen.

(3) Die Verwendung von Biozid-Produkten nach Absatz 1 darf nur durch Personen erfolgen, die Uber eine firr das
jeweilige Biozid-Produkt geltende Sachkunde im Sinne von Anhang | Nummer 4.4 verfiigen. Die Anforderungen
an die Sachkunde sind von der Produktart, den Anwendungen, fir die das Biozid-Produkt zugelassen ist, und dem
Gefahrdungspotential fir Mensch und Umwelt abhangig.

(4) Abweichend von Absatz 3 ist statt einer Sachkunde eine auf die jeweilige Verwendung bezogene Unterweisung
ausreichend, sofern die Verwendung unter unmittelbarer und standiger Aufsicht einer nach Absatz 3 fir die
jeweilige Verwendung sachkundigen Person durchgefihrt wird. Dabei sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt
gegebenen Regeln zu berlcksichtigen.

§ 15d Besondere Anforderungen bei Begasungen

(1) Der Arbeitgeber bedarf einer Erlaubnis durch die zustandige Behérde, wenn Begasungen durchgefihrt
werden sollen. Die Erlaubnis ist nach MalBgabe des Anhangs | Nummer 4.1 vor der erstmaligen Durchfiihrung

von Begasungen schriftlich oder elektronisch zu beantragen. Sie kann befristet, mit Auflagen oder unter dem
Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden. Auflagen kénnen nachtraglich angeordnet werden. Anderungen beziiglich
der Angaben nach Satz 2 in Verbindung mit Anhang | Nummer 4.1 Absatz 2 hat der Arbeitgeber der zustandigen
Behdrde unverzlglich mitzuteilen.

(2) Eine Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn wegen der geringen Menge des freiwerdenden Wirkstoffs eine
Gefahrdung fir Mensch und Umwelt nicht besteht. Hierbei sind die nach § 20 Absatz 4 bekanntgegebenen Regeln
und Erkenntnisse zu bertcksichtigen.

(3) Der Arbeitgeber hat eine Begasung spatestens eine Woche vor deren Durchfuhrung bei der zustandigen
Behdrde nach MaRgabe des Anhangs | Nummer 4.2.2 schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Die zustandige
Behdrde kann verlangen, dass ihr die Anzeige elektronisch Gbermittelt wird, wenn sie hierflr ein Format zur
Verflugung stellt. Die zustandige Behérde kann

1. in begrindeten Fallen auf die Einhaltung dieser Frist verzichten oder

2. einer Sammelanzeige zustimmen, wenn Begasungen regelmallig wiederholt werden und dabei die in der
Anzeige beschriebenen Bedingungen unverandert bleiben.

Bei Schiffs- und Containerbegasungen in Hafen verklrzt sich die Frist nach Satz 1 auf 24 Stunden.
(4) Der Arbeitgeber hat fur jede Begasung eine verantwortliche Person zu bestellen, die Inhaber eines
Befahigungsscheins (Befahigungsscheininhaber) nach Anhang | Nummer 4.5 ist. Die verantwortliche Person hat

1. bei Begasungen innerhalb von Raumen die Nutzer angrenzender Rdume und Gebaude spatestens 24
Stunden vor Beginn der Tatigkeit schriftlich unter Hinweis auf die Gefahren der eingesetzten Biozid-
Produkte oder Pflanzenschutzmittel zu warnen und

2. sicherzustellen, dass
a) die Begasung von einem Befahigungsscheininhaber durchgefiihrt wird,
b) Zugange zu den Gefahrenbereichen gemaR Anhang | Nummer 4.6 gekennzeichnet sind und
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) neben einem Befahigungsscheininhaber mindestens eine weitere sachkundige Person anwesend
ist, wenn Begasungen mit Biozid-Produkten durchgefuhrt werden sollen, fur die in der Zulassung
festgelegt wurde, dass

aa) eine Messung oder Uberwachung der Wirkstoff- oder Sauerstoffkonzentration zu erfolgen
hat oder

bb)  ein unabhangig von der Umgebungsatmosphare wirkendes Atemschutzgerat
bereitzustellen und zu verwenden ist.

(5) Bei einer Betriebsstorung, einem Unfall oder Notfall hat

1. der anwesende Befahigungsscheininhaber den Gefahrenbereich zu sichern und darf ihn erst freigeben,
wenn die Gefahr nicht mehr besteht und gefahrliche Riickstande beseitigt sind,
2. die sachkundige Person den Befahigungsscheininhaber zu unterstitzen; dies gilt insbesondere bei

Absperr- und Rettungsmafnahmen.

(6) Fir Begasungen mit Pflanzenschutzmitteln gelten die Sachkundeanforderungen nach Anhang | Nummer 4.4
als erfillt, wenn die Sachkunde nach dem Pflanzenschutzrecht erworben wurde.

(7) Bei Begasungen von Transporteinheiten

1. im Freien muss ein allseitiger Sicherheitsabstand von mindestens 10 Metern zu den benachbarten
Gebauden eingehalten werden,
2. sind diese von der verantwortlichen Person abzudichten, auf ihre Gasdichtheit zu prifen sowie fur die

Dauer der Verwendung abzuschlieen, zu verplomben und allseitig sichtbar mit einem Warnzeichen nach
Anhang | Nummer 4.6 zu kennzeichnen.

§ 15e Erganzende Dokumentationspflichten

(1) Der Arbeitgeber hat dafiir Sorge zu tragen, dass tber die Begasungen eine Niederschrift angefertigt wird. In
der Niederschrift ist zu dokumentieren:

Name der verantwortlichen Person,

Art und Menge der verwendeten Biozid-Produkte oder Pflanzenschutzmittel,

Ort, Beginn und Ende der Begasung,

Zeitpunkt der Freigabe,

andere im Sinne von § 15 beteiligte Arbeitgeber und

o v kA wnN e

die getroffenen MaBnahmen.

(2) Der Arbeitgeber hat der zustéandigen Behdrde die Niederschrift auf Verlangen vorzulegen.

(3) Werden fur die Begasungen Pflanzenschutzmittel verwendet, kann die Niederschrift zusammen mit den
Aufzeichnungen nach Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 21. Oktober 2009 Uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der
Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABI. L 309 vom 24.11.2009, S. 1; L 111 vom 2.5.2018, S. 10;
L 45 vom 18.2.2020, S. 81), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1381 vom 20. Juni 2019 (ABI. L 231 vom
6.9.2019, S. 1) gedndert worden ist, erstellt werden.

§ 15f Anforderungen an den Umgang mit Transporteinheiten

(1) Kann nicht ausgeschlossen werden, dass Transporteinheiten wie Fahrzeuge, Waggons, Schiffe, Tanks,
Container oder andere Transportbehalter begast wurden, so hat der Arbeitgeber dies vor dem Offnen der
Transporteinheiten zu ermitteln.

(2) Ergibt die Ermittlung, dass die Transporteinheit begast wurde, hat der Arbeitgeber die erforderlichen
Schutzmalnahmen zu treffen. Dabei ist insbesondere sicherzustellen, dass Beschaftigte gegeniber den Biozid-
Produkten oder Pflanzenschutzmitteln nicht exponiert werden. Kann eine Exposition nicht ausgeschlossen
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werden, hat das Offnen, Liften und die Freigabe der Transporteinheit durch eine Person zu erfolgen, die iiber eine
Fachkunde im Sinne von Anhang | Nummer 4.3 verfigt.

§ 15g Besondere Anforderungen an Begasungen auf Schiffen

(1) Begasungen auf Schiffen sind nur zulassig, wenn
1. das Begasungsmittel fur diese Verwendung zugelassen ist und

2. die erforderlichen MaBnahmen getroffen wurden, um die Sicherheit der Besatzung und anderer Personen
jederzeit hinreichend zu gewahrleisten.

(2) Bei Begasungen auf Schiffen hat die verantwortliche Person

1. sicherzustellen, dass eine Kennzeichnung entsprechend Anhang | Nummer 4.6 erfolgt,

2. vor Beginn der Begasung der Schiffsfihrerin beziehungsweise dem Schiffsflihrer schriftlich mitzuteilen:
a) den Zeitpunkt und die betroffenen Raume,

b) Art, Umfang und Dauer der Begasung einschlieBlich der Angaben zu dem verwendeten
Begasungsmittel,

C) die getroffenen Schutz- und SicherheitsmaBnahmen einschlieflich der erforderlichen technischen
Anderungen, die am Schiff vorgenommen wurden,

3. vor Verlassen des Hafens oder der Beladestelle der Schiffsfihrerin beziehungsweise dem Schiffsfihrer
schriftlich zu bestatigen, dass

a) die begasten Raume hinreichend gasdicht sind und
b) die angrenzenden Raume von Begasungsmitteln frei sind.

(3) Die Gasdichtheit der begasten Raume muss mindestens alle acht Stunden geprift werden. Die Ergebnisse der
Prafungen sind zu dokumentieren. Die Schiffsfuhrerin beziehungsweise der Schiffsfiihrer hat der Hafenbehdrde
beziehungsweise der zustandigen Person der Entladestelle spatestens 24 Stunden vor Ankunft des Schiffs die Art
und den Zeitpunkt der Begasung anzuzeigen und dabei mitzuteilen, welche Radume begast worden sind.

(4) Die Beforderung begaster Transporteinheiten auf Schiffen darf nur erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass sich
aullerhalb der Transporteinheiten keine gefahrlichen Gaskonzentrationen entwickeln. Die Anzeigepflicht nach
Absatz 3 Satz 3 qgilt entsprechend.

§ 15h Ausnahmen von Abschnitt 4a

(1) Es finden keine Anwendung

1. Abschnitt 4a sowie Anhang | Nummer 4 auf Begasungen, wenn diese ausschlieBlich der Forschung und
Entwicklung oder der institutionellen Eignungsprifung der Biozid-Produkte, Pflanzenschutzmittel oder
deren Anwendungsverfahren dienen,

2. § 15c Absatz 3 auf die Verwendung von Biozid-Produkten der Hauptgruppe 3
Schadlingsbekdmpfungsmittel, die als akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3 eingestuft sind, wenn sich
entsprechende Anforderungen bereits aus anderen Rechtsvorschriften ergeben,

3. §§ 15d und 15e auf Begasungen in vollautomatisch programmgesteuerten Sterilisatoren im medizinischen
Bereich, die einem verfahrens- und stoffspezifischen Kriterium entsprechen, das nach § 20 Absatz 4
bekanntgegeben wurde,

4, § 15d Absatz 3 auf Begasungen, wenn diese durchgefliihrt werden
a) im medizinischen Bereich oder
b) innerhalb ortsfester Sterilisationskammern.

(2) Die Ausnahmen nach Absatz 1 gelten nicht fir Biozid-Produkte soweit in der Zulassung des jeweiligen Biozid-
Produkts etwas Anderes bestimmt ist.

Abschnitt 5
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Verbote und Beschrankungen

§ 16 Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen

(1) Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen fur bestimmte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse ergeben
sich aus Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

(2) Nach MaRBgabe des Anhangs Il bestehen weitere Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen flir dort
genannte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.

(3) Der Arbeitgeber darf in Heimarbeit beschaftigte Personen nur Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung im Sinne
des § 6 Absatz 13 ausliben lassen.

§ 17 Nationale Ausnahmen von Beschrankungsregelungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Das Verwendungsverbot nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 16 und 17 der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 gilt nicht fir die Verwendung der dort genannten Bleiverbindungen in Farben, die zur Erhaltung
oder originalgetreuen Wiederherstellung von Kunstwerken und historischen Bestandteilen oder von Einrichtungen
denkmalgeschitzter Gebaude bestimmt sind, wenn die Verwendung von Ersatzstoffen nicht mdglich ist.

Abschnitt 6
Vollzugsregelungen und Ausschuss fur Gefahrstoffe

§ 18 Unterrichtung der Behorde

(1) Der Arbeitgeber hat der zustandigen Behérde unverziglich anzuzeigen

1. jeden Unfall und jede Betriebsstorung, die bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen zu einer ernsten
Gesundheitsschadigung von Beschaftigten gefihrt haben,

2. Krankheits- und Todesfalle, bei denen konkrete Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass sie durch die
Tatigkeit mit Gefahrstoffen verursacht worden sind, mit der genauen Angabe der Tatigkeit und der
Gefadhrdungsbeurteilung nach § 6.

Lassen sich die fur die Anzeige nach Satz 1 erforderlichen Angaben gleichwertig aus Anzeigen nach anderen
Rechtsvorschriften entnehmen, kann die Anzeigepflicht auch durch Ubermittlung von Kopien dieser Anzeigen an
die zustandige Behdérde erfullt werden. Der Arbeitgeber hat den betroffenen Beschaftigten oder ihrer Vertretung
Kopien der Anzeigen nach Satz 1 oder Satz 2 zur Kenntnis zu geben.

(2) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber der zustandigen Behdrde auf Verlangen
Folgendes mitzuteilen:

1. das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 und die ihr zugrunde liegenden Informationen,
einschlieBlich der Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung,

2. die Tatigkeiten, bei denen Beschaftigte tatsachlich oder moglicherweise gegenliber Gefahrstoffen
exponiert worden sind, und die Anzahl dieser Beschaftigten,

die nach § 13 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen,
die durchgeflihrten Schutz- und VorsorgemaBnahmen, einschlielich der Betriebsanweisungen,

eine Kopie des MaRnahmenplans nach § 10 Absatz 5 bei Tatigkeiten im Bereich mittleren oder hohen
Risikos.

(3) Der Arbeitgeber hat der zustandigen Behdérde bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder
reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B zusatzlich auf Verlangen Folgendes mitzuteilen:

1. das Ergebnis der Substitutionsprifung,
2. Informationen Uber

a) ausgeubte Tatigkeiten und angewandte industrielle Verfahren und die Griinde fur die Verwendung
dieser Gefahrstoffe,

b) die Menge der hergestellten oder verwendeten Gefahrstoffe,
) die Art der zu verwendenden Schutzausrustung,
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d) Art und Ausmal’ der Exposition,
e) durchgefihrte Substitutionen.

(4) Auf Verlangen der zustandigen Behdrde ist die nach Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 geforderte
Fachkunde flr die Erstellung von Sicherheitsdatenblattern nachzuweisen.

§ 19 Behordliche Ausnahmen, Anordnungen und Befugnisse

(1) Die zustandige Behorde kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen von
den §§ 6 bis 15 zulassen, wenn die Anwendung dieser Vorschriften im Einzelfall zu einer unverhaltnismaligen
Harte fihren wirde und die Abweichung mit dem Schutz der Beschaftigten vereinbar ist. § 11 Absatz 6 bleibt
unberthrt. Der Arbeitgeber hat der zustandigen Behoérde im Antrag darzulegen:

1. den Grund flr die Beantragung der Ausnahme,

2 die jahrlich zu verwendende Menge des Gefahrstoffs,
3 die betroffenen Tatigkeiten und Verfahren,

4, die Zahl der voraussichtlich betroffenen Beschaftigten,
5

die geplanten MaBBnahmen zur Gewahrleistung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der
betroffenen Beschaftigten,

6. die technischen und organisatorischen Manahmen, die zur Verringerung oder Vermeidung einer
Exposition der Beschaftigten ergriffen werden sollen.

(2) Eine Ausnahme nach Absatz 1 kann auch im Zusammenhang mit Verwaltungsverfahren nach anderen
Rechtsvorschriften beantragt werden.

(3) Die zustandige Behérde kann unbeschadet des § 23 des Chemikaliengesetzes im Einzelfall Malnahmen
anordnen, die der Hersteller, Lieferant oder Arbeitgeber zu ergreifen hat, um die Pflichten nach den Abschnitten 2
bis 5 dieser Verordnung zu erflllen; dabei kann sie insbesondere anordnen, dass der Arbeitgeber

1. die zur Bekampfung besonderer Gefahren notwendigen MaBnahmen ergreifen muss,

2. festzustellen hat, ob und in welchem Umfang eine vermutete Gefahr tatsachlich besteht und welche
Malnahmen zur Bekampfung der Gefahr ergriffen werden mussen,

3. die Arbeit, bei der die Beschaftigten gefahrdet sind, einstellen zu lassen hat, wenn der Arbeitgeber die zur

Bekampfung der Gefahr angeordneten notwendigen Malnahmen nicht unverziiglich oder nicht innerhalb
der gesetzten Frist ergreift.

Bei Gefahr im Verzug kénnen die Anordnungen auch gegenlber weisungsberechtigten Personen im Betrieb
erlassen werden.

(4) Der zustandigen Behorde ist auf Verlangen ein Nachweis vorzulegen, dass die Gefahrdungsbeurteilung
fachkundig nach § 6 Absatz 11 erstellt wurde.

(5) Die zustandige Behorde kann dem Arbeitgeber untersagen, Tatigkeiten mit Gefahrstoffen auszuuben oder
ausuben zu lassen, und insbesondere eine Stilllegung der betroffenen Arbeitsbereiche anordnen, wenn der
Arbeitgeber der Mitteilungspflicht nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 nicht nachkommt.

(6) Die zustandige Behorde verdffentlicht eine Liste der Betriebe mit Zulassung nach § 11a Absatz 3 oder
mit Genehmigung nach § 11a Absatz 4a oder lasst diese in einer von einer zentralen Stelle geflhrten Liste
veroffentlichen.

§ 19a Anerkennung auslandischer Qualifikationen

(1) Die zustandige Behorde erkennt auf Antrag an, dass eine auslandische Aus- oder Weiterbildung dem Erwerb
einer Sachkunde im Sinne von § 2 Absatz 17 gleichwertig ist, wenn durch sie Kenntnisse erlangt wurden, die den
Sachkundeanforderungen der nach § 20 Absatz 4 bekanntgegebenen Regeln und Erkenntnissen entsprechen.

(2) Die Behorde entscheidet Uber die Gleichwertigkeit einer auslandischen Qualifikation auf Grundlage der ihr

vorliegenden oder zusatzlich vom Antragsteller vorgelegten Nachweise. Die Nachweise sind in deutscher Sprache
beizubringen. Die Gleichwertigkeit wird durch eine Bescheinigung bestatigt.
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§ 20 Ausschuss fiir Gefahrstoffe

(1) Beim Bundesministerium fir Arbeit und Soziales wird ein Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS) gebildet, in dem
geeignete Personen vonseiten der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Landesbehdrden, der gesetzlichen
Unfallversicherung und weitere geeignete Personen, insbesondere aus der Wissenschaft, vertreten sein sollen.
Die Gesamtzahl der Mitglieder soll 21 Personen nicht tberschreiten. Fir jedes Mitglied ist ein stellvertretendes
Mitglied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss fir Gefahrstoffe ist ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales beruft die Mitglieder des Ausschusses und die
stellvertretenden Mitglieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschaftsordnung und wahlt die Vorsitzende oder
den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschaftsordnung und die Wahl der oder des Vorsitzenden bedurfen der
Zustimmung des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehort es:

1. den Stand der Wissenschaft, Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte
Erkenntnisse flr Tatigkeiten mit Gefahrstoffen einschlieBlich deren Einstufung und Kennzeichnung zu
ermitteln und entsprechende Empfehlungen auszusprechen,

2. zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen erfullt werden kénnen und dazu die
dem jeweiligen Stand von Technik und Medizin entsprechenden Regeln und Erkenntnisse zu erarbeiten,

3. das Bundesministerium flr Arbeit und Soziales in allen Fragen zu Gefahrstoffen und zur
Chemikaliensicherheit zu beraten und

4, Grenzwerte und Konzentrationen nach § 2 Absatz 8 bis 9 sowie entsprechende Ermittlungs- und
Messverfahren vorzuschlagen und regelmalig zu tGberprufen, wobei

a) bei der Festlegung dieser Grenzwerte und Konzentrationen sicherzustellen ist, dass der Schutz der
Gesundheit der Beschaftigten gewahrt ist,

b) fur jeden Stoff, fUr den ein Arbeitsplatzgrenzwert oder ein biologischer Grenzwert in Rechtsakten
der Europaischen Union festgelegt worden ist, unter Beruicksichtigung dieses Grenzwerts ein
nationaler Grenzwert vorzuschlagen ist; dabei sind die entsprechenden Bestimmungen der
Richtlinien 98/24/EG, 2004/37/EG und 2009/148/EG zu beriucksichtigen.

Das Arbeitsprogramm des Ausschusses fur Gefahrstoffe wird mit dem Bundesministerium fur Arbeit und Soziales
abgestimmt, wobei die Letztentscheidungsbefugnis beim Bundesministerium fur Arbeit und Soziales liegt.

Der Ausschuss arbeitet eng mit den anderen Ausschissen beim Bundesministerium far Arbeit und Soziales
zusammen.

(4) Nach Prufung kann das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales

1. die vom Ausschuss flur Gefahrstoffe ermittelten Regeln und Erkenntnisse nach Absatz 3 Satz 1 Nummer
2 sowie die Grenzwerte und Konzentrationen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 im Gemeinsamen
Ministerialblatt bekannt geben und

2. die Empfehlungen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 sowie die Beratungsergebnisse nach Absatz 3 Satz 1
Nummer 3 in geeigneter Weise veroffentlichen.

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten Landesbehérden kénnen zu den Sitzungen des Ausschusses
Vertreterinnen oder Vertreter entsenden. Auf Verlangen ist diesen in der Sitzung das Wort zu erteilen.

(6) Die Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin fihrt die Geschafte des Ausschusses.

Abschnitt 7 i
Ordnungswidrigkeiten, Straftaten und Ubergangsvorschriften

§ 21 Chemikaliengesetz - Anzeigen

Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b des Chemikaliengesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1. (weggefallen)
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entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.4.2.3 Absatz 1 oder Absatz 2 eine Anzeige
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.4.2.3 Absatz 3 eine Anderung nicht oder
nicht rechtzeitig anzeigt,

entgegen § 10a Absatz 5 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig
macht,

entgegen § 11a Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Anhang | Nummer 3.5 Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 1
eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet,

entgegen § 11a Absatz 4a Satz 1 in Verbindung mit Anhang | Nummer 3.5 Absatz 2a eine Genehmigung
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig beantragt,

entgegen § 15c Absatz 2 Satz 1 oder Satz 3, § 15d Absatz 3 Satz 1, § 15g Absatz 3 Satz 3 oder § 18 Absatz
1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet oder

entgegen § 15d Absatz 1 Satz 5 oder § 18 Absatz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig macht.

§ 22 Chemikaliengesetz - Tatigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b des Chemikaliengesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1.

la.

13.

14,

15.

15a.

16.

17.

entgegen § 5a Absatz 2 Satz 1 das Datum des Baubeginns oder das Baujahr des Objekts nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Art und Weise oder nicht rechtzeitig dbermittelt,

entgegen § 6 Absatz 8 Satz 1 eine Gefahrdungsbeurteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig dokumentiert,

entgegen § 6 Absatz 12 Satz 1 ein Gefahrstoffverzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig fihrt,
entgegen § 7 Absatz 1 eine Tatigkeit aufnehmen I3sst,

entgegen § 7 Absatz 5 Satz 2 das Verwenden von belastender personlicher Schutzausrustung als
DauermafBnahme anwendet,

entgegen § 7 Absatz 7 Satz 1 die Funktion und die Wirksamkeit der technischen SchutzmaBnahmen nicht
oder nicht rechtzeitig Gberpruft,

entgegen § 8 Absatz 2 Satz 3 eine Tatigkeit ausuben l3sst,

entgegen § 8 Absatz 3 Satz 2 einen Bereich nicht oder nicht rechtzeitig einrichtet,
entgegen § 8 Absatz 5 Satz 3 Gefahrstoffe aufbewahrt oder lagert,

(weggefallen)

(weggefallen)

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.4.2.1 Absatz 2 Stoffe oder Gemische der
Gruppe A lagert oder beférdert,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.4.2.1 Absatz 3 brennbare Materialien
lagert,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.4.2.2 Absatz 3 Stoffe oder Gemische nicht
oder nicht rechtzeitig in Teilmengen unterteilt,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.4.2.3 Absatz 5 Stoffe oder Gemische
lagert,

entgegen § 9 Absatz 3 Satz 2 oder § 9 Absatz 4 eine personliche Schutzausriistung nicht oder nicht
rechtzeitig bereitstellt,

entgegen § 9 Absatz 5 nicht gewahrleistet, dass getrennte Aufbewahrungsmaglichkeiten zur Verfigung
stehen,

entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 nicht sicherstellt, dass abgesaugte Luft nicht zurlckgefiihrt
wird,

entgegen § 10 Absatz 3 Nummer 2 Atemschutz nicht oder nicht richtig zur Verfliigung stellt,
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entgegen § 10a Absatz 1 Satz 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig fuhrt,

entgegen § 10a Absatz 2 Satz 1 ein Verzeichnis nicht oder nicht flr die vorgeschriebene Dauer
aufbewahrt,

entgegen § 10a Absatz 6 Nummer 2 nicht sicherstellt, dass ein Beschaftigter oder eine Vertretung
unterrichtet und informiert wird,

entgegen § 11a Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 in Verbindung mit Anhang | Nummer 3.2 Satz 1 einen
Arbeitsplan nicht oder nicht rechtzeitig erstellt,

entgegen § 11a Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit Anhang | Nummer 3.3 Absatz 2 Satz 1 einen
Schutzanzug nicht oder nicht richtig zur Verfligung stellt,

entgegen § 11a Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 erster Halbsatz nicht sicherstellt, dass eine dort genannte
Aufgabe durch eine dort genannte Person erfolgt,

entgegen § 11a Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 erster Halbsatz nicht sicherstellt, dass eine Tatigkeit durch
eine dort genannte Person beaufsichtigt wird

entgegen § 12 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Anhang | Nummer 1.3 Absatz 2 Satz 1 das Rauchen
oder die Verwendung von offenem Feuer oder offenem Licht nicht verbietet,

entgegen § 12 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Anhang | Nummer 1.5 Absatz 4 oder Nummer 1.6
Absatz 5 einen dort genannten Bereich nicht oder nicht richtig kennzeichnet,

entgegen § 12 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit Anhang Ill Nummer 2.3 Absatz 1 Satz 1 eine Tatigkeit
mit einem organischen Peroxid ausiben Iasst,

entgegen § 12 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit Anhang lll Nummer 2.6 Satz 2 Buchstabe a nicht
sicherstellt, dass ein dort genanntes Gebaude oder ein dort genannter Raum in Sicherheitsbauweise
errichtet wird,

entgegen § 12 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 2.7 einen dort genannten Bereich
nicht oder nicht rechtzeitig festlegt,

entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 eine dort genannte MaRnahme nicht oder nicht rechtzeitig ergreift,
entgegen § 13 Absatz 3 Satz 1 einen Beschaftigten nicht oder nicht rechtzeitig ausstattet,
entgegen § 13 Absatz 4 Warn- und sonstige Kommunikationseinrichtungen nicht zur Verfligung stellt,

entgegen § 13 Absatz 5 Satz 1 nicht sicherstellt, dass Informationen Uber NotfallmaBnahmen zur
Verfliigung stehen,

entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass den Beschaftigten eine schriftliche
Betriebsanweisung in der vorgeschriebenen Weise zuganglich gemacht wird,

entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die Beschaftigten Uber auftretende Gefdhrdungen
und entsprechende Schutzmalnahmen mandlich unterwiesen werden,

(weggefallen)

(weggefallen)

(weggefallen)

entgegen § 15c Absatz 3 Satz 1 ein Biozid-Produkt verwendet,

ohne Erlaubnis nach § 15d Absatz 1 Satz 1 eine Begasung durchfihrt,

entgegen § 15d Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a nicht sicherstellt, dass die Begasung von einer
dort genannten Person durchgefihrt wird,

entgegen § 15d Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe c nicht sicherstellt, dass neben dem
Befahigungsscheininhaber eine weitere sachkundige Person anwesend ist, oder

entgegen § 15d Absatz 5 Nummer 1 einen Gefahrenbereich nicht oder nicht rechtzeitig sichert oder
einen Gefahrenbereich freigibt.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung das Leben oder die Gesundheit eines anderen oder fremde
Sachen von bedeutendem Wert gefahrdet, ist nach § 27 Absatz 2 bis 4 des Chemikaliengesetzes strafbar.

§ 23 (weggefallen)
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§ 24 Chemikaliengesetz - Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe a des Chemikaliengesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 15a Absatz 2 Satz 1 ein Biozid-Produkt in den Fallen des § 15a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 oder
3 nicht richtig verwendet oder

2. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 6 Absatz 1 einen dort aufgeflhrten Stoff
verwendet.

(2) Nach § 27 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer vorsatzlich oder
fahrlassig

1. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 einen Rohstoff, ein Gemisch oder ein Erzeugnis gewinnt,
aufbereitet, weiterverarbeitet oder wiederverwendet,

2. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erster Halbsatz oder Nummer 3 asbesthaltige Materialien
verwendet oder an asbesthaltigen Materialien tatig wird,

3. ohne Zulassung nach § 11a Absatz 3 Satz 1 oder § 25 Absatz 4 erster Halbsatz eine dort genannte
Tatigkeit ausubt,

4, (weggefallen)

entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 2 Absatz 1 die dort aufgeflhrten Stoffe oder
Gemische herstellt,

6. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 3 Absatz 1 die dort aufgeflhrten
Erzeugnisse verwendet,

7. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 4 Absatz 1, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4
die dort aufgefliihrten Kihlschmierstoffe oder Korrosionsschutzmittel verwendet oder

8. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 5 Absatz 1 die dort aufgefuhrten Stoffe,
Gemische oder Erzeugnisse herstellt oder verwendet.

§ 25 Ubergangsvorschriften

(1) Auf die Verwendung von Biozid-Produkten, die unter die Ubergangsregelung des § 28 Absatz 8 des
Chemikaliengesetzes fallen, finden folgende Vorschriften keine Anwendung soweit deren Erfullung einer solchen
Zulassung nach der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 bedarf:

1. § 15a Absatz 2 Satz 2 Nummer 4,

2. § 15b Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und Absatz 3,

3. § 15¢ Absatz 1 Nummer 2.

Fir diese Biozid-Produkte sind bis zur Erteilung einer Zulassung die entsprechenden nach § 20 Absatz 4
bekanntgegebenen Regeln und Erkenntnisse zu berlcksichtigen.

(2) Fur eine Verwendung von Biozid-Produkten nach § 15c Absatz 1 oder nach § 15d, die bis zum 30.
September 2021 ohne Sachkunde ausgelibt werden konnte, ist die Sachkunde spatestens bis zum 28. Juli 2027
nachzuweisen.

(3) § 10 Absatz 6 findet ab dem 1. Januar 2024 Anwendung, friihestens jedoch drei Jahre nachdem der jeweilige
Arbeitsplatzgrenzwert oder die Toleranzkonzentration nach § 20 Absatz 4 bekannt gegeben wurde. Wahrend
dieser Ubergangsfrist hat der Arbeitgeber mindestens die MaRnahmen nach § 10 Absatz 2 und 3 zu treffen.

(4) Unbeschadet von § 11a Absatz 3 Satz 1 gilt die Zulassungspflicht nach Anhang | Nummer 2.4.2 Absatz 4 in der
am 1. Januar 2022 geltenden Fassung flir Abbruch- und Sanierungsarbeiten fort und entfallt, wenn sie nach den
in § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln einem niedrigen oder mittleren Risiko zugeordnet wurden oder wenn
der Arbeitgeber eine entsprechende Zuordnung durch fachkundige Ermittlung der Exposition nachweisen kann.

(5) Bei Tatigkeiten mit Asbest sind die Sachkunde nach § 11a Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 und die Fachkunde nach
§ 11a Absatz 5 Nummer 3 bis zum 5. Dezember 2027 nachzuweisen.
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(6) Bei Tatigkeiten mit Asbest, die nach der am 1. Januar 2022 geltenden Fassung ohne weisungsbefugte
sachkundige Person ausgeubt werden konnten, findet § 11a Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 ab dem 5. Dezember 2027
Anwendung.

(7) Fur anerkannte Sachkunden nach Anhang | Nummer 4.4 Absatz 1 Satz 3 und gleichgestellte Sachkunden nach
Anhang | Nummer 4.4 Absatz 2 ist der Abschluss eines behdrdlich anerkannten Fortbildungslehrgangs erstmals
abweichend von Anhang | Nummer 4.4 Absatz 5 spatestens bis zum 28. Juli 2027 nachzuweisen.

(8) Zulassungen, die nach Anhang | Nummer 2.4.2 in der am 1. Januar 2022 geltenden Fassung erteilt wurden,
gelten fort bis zum 5. Dezember 2028. Betriebe, die mit dem 5. Dezember 2024 erstmals einer Zulassung

nach § 11a Absatz 3 bedirfen, haben diese spatestens bis zum 5. Dezember 2025 zu beantragen. Die
zulassungsrelevanten Anforderungen der nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse sind
bereits wahrend der Ubergangsfrist zu beriicksichtigen.

(9) Bei Abbrucharbeiten mit Asbest im Bereich niedrigen und mittleren Risikos ist eine Genehmigung nach § 11a
Absatz 4a bis zum Ablauf des 19. Dezember 2026 nachzuweisen.

Anhang | (zu § 8 Absatz 8, § 11a Absatz 1 bis 6, § 12 Absatz 1 und 4, § 15b Absatz 3, § 15c Absatz 2
und 3, § 15d Absatz 1, 3, 4, 6 und 7, § 15f Absatz 2, § 15g Absatz 2)
Besondere Vorschriften fiir bestimmte Gefahrstoffe und Tatigkeiten

(Fundstelle: BGBI. 1 2010, 1660 - 1673;
bzgl. der einzelnen Anderungen vgl. FuBnote)

Inhaltstibersicht

Nummer 1 Brand- und Explosionsgefahrdungen
Nummer 2 Partikelférmige Gefahrstoffe
Nummer 3 Asbest
Nummer 4 Biozid-Produkte und Begasung mit Biozid-Produkten oder Pflanzenschutzmitteln
Nummer 5 Ammoniumnitrat
Nummer 1

Brand- und Explosionsgefahrdungen
1.1 Anwendungsbereich

Nummer 1 gilt fir MaBhahmen nach § 12 bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, die zu Brand- und
Explosionsgefahrdungen fiihren kénnen.

1.2 Grundlegende Anforderungen zum Schutz vor Brand- und Explosionsgefahrdungen

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 die organisatorischen und
technischen Schutzmalnahmen nach dem Stand der Technik festzulegen, die zum Schutz von Gesundheit und
Sicherheit der Beschaftigten oder anderer Personen vor Brand- und Explosionsgefahrdungen erforderlich sind.

(2) Die Mengen an Gefahrstoffen sind im Hinblick auf die Brandbelastung, die Brandausbreitung und
Explosionsgefahrdungen so zu begrenzen, dass die Gefahrdung durch Brande und Explosionen so gering wie
mdglich ist.

(3) Zum Schutz gegen das unbeabsichtigte Freisetzen von Gefahrstoffen, die zu Brand- oder
Explosionsgefahrdungen fiihren kénnen, sind geeignete MaBnahmen zu ergreifen. Insbesondere missen

1. Gefahrstoffe in Arbeitsmitteln und Anlagen sicher zuriickgehalten werden und Zustande wie gefahrliche
Temperaturen, Uber- und Unterdriicke, Uberfullungen, Korrosionen sowie andere gefahrliche Zustande
vermieden werden,

2. Gefahrstoffstrome von einem schnell und ungehindert erreichbaren Ort aus durch Stillsetzen der
Forderung unterbrochen werden kénnen,

3. gefahrliche Vermischungen von Gefahrstoffen vermieden werden.
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Soweit nach der Gefédhrdungsbeurteilung erforderlich, missen Gefahrstoffstréme automatisch begrenzt oder
unterbrochen werden kénnen.

(4) Frei werdende Gefahrstoffe, die zu Brand- oder Explosionsgefahrdungen flihren kénnen, sind an ihrer
Austritts- oder Entstehungsstelle gefahrlos zu beseitigen, soweit dies nach dem Stand der Technik méglich ist.
Ausgetretene fllissige Gefahrstoffe sind aufzufangen. Fllssigkeitslachen und Staubablagerungen sind gefahrlos zu
beseitigen.

1.3 SchutzmaBnahmen in Arbeitsbereichen mit Brand- und Explosionsgefahrdungen

(1) Arbeitsbereiche mit Brand- oder Explosionsgefahrdungen sind

1. mit Flucht- und Rettungswegen sowie Ausgangen in ausreichender Zahl so auszustatten, dass die
Beschaftigten die Arbeitsbereiche im Gefahrenfall schnell, ungehindert und sicher verlassen und
Verungluckte jederzeit gerettet werden kdnnen,

2. s0 zu gestalten und auszulegen, dass die Ubertragung von Bréanden und Explosionen sowie die
Auswirkungen von Branden und Explosionen auf benachbarte Bereiche vermieden werden,

3. mit ausreichenden Feuerldscheinrichtungen auszustatten; die Feuerldscheinrichtungen mussen, sofern sie
nicht selbsttatig wirken, gekennzeichnet, leicht zuganglich und leicht zu handhaben sein,

4, mit Angriffswegen zur Brandbekampfung zu versehen, die so angelegt und gekennzeichnet sind, dass sie

mit Losch- und Arbeitsgeraten schnell und ungehindert zu erreichen sind.

(2) In Arbeitsbereichen mit Brand- oder Explosionsgefahrdungen sind das Rauchen und das Verwenden von
offenem Feuer und offenem Licht zu verbieten. Unbefugten ist das Betreten von Bereichen mit Brand- oder
Explosionsgefahrdungen zu verbieten. Auf die Verbote muss deutlich erkennbar und dauerhaft hingewiesen
werden.

(3) Durch geeignete MaBnahmen ist zu gewahrleisten, dass Personen im Gefahrenfall rechtzeitig, angemessen,
leicht wahrnehmbar und unmissverstandlich gewarnt werden kénnen.

(4) Soweit nach der Gefahrdungsbeurteilung erforderlich,

1. muss es bei Energieausfall moglich sein, die Gerate und Schutzsysteme unabhangig vom ubrigen
Betriebssystem in einem sicheren Betriebszustand zu halten,

2. mussen im Automatikbetrieb laufende Gerate und Schutzsysteme, die vom bestimmungsgemalien Betrieb
abweichen, unter sicheren Bedingungen von Hand abgeschaltet werden kénnen und

3. mussen gespeicherte Energien beim Betatigen der Notabschalteinrichtungen so schnell und sicher wie

maoglich abgebaut oder isoliert werden.

1.4 Organisatorische MaBnahmen

(1) Der Arbeitgeber darf Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefahrdungen flhren
kénnen, nur zuverlassigen, mit den Tatigkeiten, den dabei auftretenden Gefahrdungen und den erforderlichen
Schutzmalnahmen vertrauten und entsprechend unterwiesenen Beschaftigten Ubertragen.

(2) In Arbeitsbereichen mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefahrdungen fuhren kénnen, ist bei
besonders gefahrlichen Tatigkeiten und bei Tatigkeiten, die durch eine Wechselwirkung mit anderen Tatigkeiten
Gefahrdungen verursachen kénnen, ein Arbeitsfreigabesystem mit besonderen schriftlichen Anweisungen des
Arbeitgebers anzuwenden. Die Arbeitsfreigabe ist vor Beginn der Tatigkeiten von einer hierflr verantwortlichen
Person zu erteilen.

(3) Werden in Arbeitsbereichen, in denen Tatigkeiten mit Gefahrstoffen ausgetbt werden, die zu Brand-

oder Explosionsgefahrdungen fuhren kénnen, Beschaftigte tatig und kommt es dabei zu einer besonderen
Gefahrdung, sind zuverlassige, mit den Tatigkeiten, den dabei auftretenden Gefahrdungen und den erforderlichen
Schutzmalnahmen vertraute Personen mit der Aufsichtsfihrung zu beauftragen. Die Aufsicht flUhrende Person hat
insbesondere dafiir zu sorgen, dass

1. mit den Tatigkeiten erst begonnen wird, wenn die in der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 festgelegten
MaBnahmen ergriffen sind und ihre Wirksamkeit nachgewiesen ist, und

2. ein schnelles Verlassen des Arbeitsbereichs jederzeit mdglich ist.
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1.5 SchutzmaBnahmen fiir die Lagerung

(1) Gefahrstoffe durfen nur an dafir geeigneten Orten und in geeigneten Einrichtungen gelagert werden.
Sie dlrfen nicht an oder in der Nahe von Orten gelagert werden, an denen dies zu einer Gefahrdung der
Beschaftigten oder anderer Personen flhren kann.

(2) In Arbeitsrdumen dirfen Gefahrstoffe nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der
Beschaftigten vereinbar ist und in besonderen Einrichtungen erfolgt, die dem Stand der Technik entsprechen.

(3) Gefahrstoffe durfen nicht zusammen gelagert werden, wenn dies zu einer Erhdhung der Brand- oder
Explosionsgefahrdung flhren kann, insbesondere durch gefahrliche Vermischungen, oder wenn die gelagerten
Gefahrstoffe in gefahrlicher Weise miteinander reagieren kénnen. Gefahrstoffe durfen ferner nicht zusammen
gelagert werden, wenn dies bei einem Brand oder einer Explosion zu zusatzlichen Gefahrdungen von
Beschaftigten oder von anderen Personen fuhren kann.

(4) Bereiche, in denen brennbare Gefahrstoffe in solchen Mengen gelagert werden, dass eine erhdhte
Brandgefahrdung besteht, sind mit dem Warnzeichen ,Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen oder hoher
Temperatur” nach Anhang Il Nummer 3.2 der Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 Uber
Mindestvorschriften fur die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte
Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABI. L 245 vom 26.8.1992, S. 23) zu
kennzeichnen.

(5) Soweit nach der Gefahrdungsbeurteilung erforderlich, sind zu Lagerorten von Gefahrstoffen Schutz- und
Sicherheitsabstande einzuhalten. Dabei ist ein Sicherheitsabstand der erforderliche Abstand zwischen Lagerorten
und zu schutzenden Personen, ein Schutzabstand ist der erforderliche Abstand zum Schutz des Lagers gegen
gefahrliche Einwirkungen von aufRen.

1.6 Mindestvorschriften fiir den Explosionsschutz bei Tatigkeiten in Bereichen mit gefahrlichen
explosionsfahigen Gemischen

(1) Bei der Festlegung von SchutzmaRnahmen nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 sind insbesondere MaBnahmen nach
folgender Rangfolge zu ergreifen:

1. es sind Stoffe und Gemische einzusetzen, die keine explosionsfahigen Gemische bilden kénnen, soweit
dies nach dem Stand der Technik méglich ist,

2. ist dies nicht mdglich, ist die Bildung von gefahrlichen explosionsfahigen Gemischen zu verhindern oder
einzuschranken, soweit dies nach dem Stand der Technik méglich ist,

3. gefahrliche explosionsfahige Gemische sind gefahrlos nach dem Stand der Technik zu beseitigen.

Soweit nach der Gefahrdungsbeurteilung erforderlich, sind die MaBhahmen zur Vermeidung gefahrlicher
explosionsfahiger Gemische durch geeignete technische Einrichtungen zu lGberwachen.

(2) Kann nach Durchfiihrung der MaBnahmen nach Absatz 1 die Bildung gefahrlicher explosionsfahiger Gemische
nicht sicher verhindert werden, hat der Arbeitgeber zu beurteilen

1. die Wahrscheinlichkeit und die Dauer des Auftretens gefahrlicher explosionsfahiger Gemische,

2. die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Entstehung und des Wirksamwerdens von Zindqguellen
einschlieBlich elektrostatischer Entladungen und

3. das AusmaR der zu erwartenden Auswirkungen von Explosionen.

Treten bei explosionsfahigen Gemischen mehrere Arten von brennbaren Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stauben
gleichzeitig auf, so missen die Schutzmalnahmen auf die gréSte Gefahrdung ausgerichtet sein.

(3) Kann das Auftreten gefahrlicher explosionsfahiger Gemische nicht sicher verhindert werden, sind
Schutzmallnahmen zu ergreifen, um eine Zindung zu vermeiden. Fir die Festlegung von MaBnahmen und die
Auswahl der Arbeitsmittel kann der Arbeitgeber explosionsgefahrdete Bereiche nach Nummer 1.7 in Zonen
einteilen und entsprechende Zuordnungen nach Nummer 1.8 vornehmen.

(4) Kann eine Explosion nicht sicher verhindert werden, sind MaBnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes

zu ergreifen, um die Ausbreitung der Explosion zu begrenzen und die Auswirkungen der Explosion auf die
Beschaftigten so gering wie mdglich zu halten.
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(5) Arbeitsbereiche, in denen gefdhrliche explosionsfahige Atmosphare auftreten kann, sind an ihren Zugangen
zu kennzeichnen mit dem Warnzeichen nach Anhang lll der Richtlinie 1999/92/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 1999 ber Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und
der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfahige Atmospharen gefadhrdet werden kénnen (Flinfzehnte
Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABI. L 23 vom 28.1.2000, S. 57, L 134
vom 7.6.2000, S. 36), die durch die Richtlinie 2007/30/EG (ABI. L 165 vom 27.6.2007, S. 21) gedndert worden ist.

1.7 Zoneneinteilung explosionsgefahrdeter Bereiche
Zone 0

ist ein Bereich, in dem gefahrliche explosionsfahige Atmosphare als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen,
Dampfen oder Nebeln standig, Uber lange Zeitraume oder haufig vorhanden ist.

Zonel

ist ein Bereich, in dem sich im Normalbetrieb gelegentlich eine gefahrliche explosionsfahige Atmosphare als
Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dampfen oder Nebeln bilden kann.

Zone 2

ist ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine gefahrliche explosionsfahige Atmosphare als Gemisch aus Luft und
brennbaren Gasen, Dampfen oder Nebeln normalerweise nicht auftritt, und wenn doch, dann nur selten und fur
kurze Zeit.

Zone 20

ist ein Bereich, in dem gefahrliche explosionsfahige Atmosphare in Form einer Wolke aus brennbarem Staub, der
in der Luft enthalten ist, standig, Uber lange Zeitraume oder haufig vorhanden ist.

Zone 21

ist ein Bereich, in dem sich im Normalbetrieb gelegentlich eine gefahrliche explosionsfahige Atmosphare in Form
einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub bilden kann.

Zone 22

ist ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine gefahrliche explosionsfahige Atmosphare in Form einer Wolke aus
in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalerweise nicht auftritt, und wenn doch, dann nur selten und fir
kurze Zeit.

Als Normalbetrieb qgilt der Zustand, in dem Anlagen innerhalb ihrer Auslegungsparameter verwendet werden.
Im Zweifelsfall ist die strengere Zone zu wahlen. Schichten, Ablagerungen und Aufhdufungen von brennbarem
Staub sind wie jede andere Ursache, die zur Bildung einer gefahrlichen explosionsfahigen Atmosphare

fihren kann, zu berucksichtigen. Die Zoneneinteilung ist in der Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung
(Explosionsschutzdokument) zu dokumentieren.

1.8 Mindestvorschriften fiir Einrichtungen in explosionsgefahrdeten Bereichen sowie fiir
Einrichtungen in nichtexplosionsgefahrdeten Bereichen, die fiir den Explosionsschutz in
explosionsgefahrdeten Bereichen von Bedeutung sind

(1) Arbeitsmittel einschlieRlich Anlagen und Gerate, Schutzsysteme und den dazugehdrigen
Verbindungsvorrichtungen dirfen nur in Betrieb genommen werden, wenn aus der Dokumentation der
Gefahrdungsbeurteilung hervorgeht, dass sie in explosionsgefahrdeten Bereichen sicher verwendet werden
kénnen. Dies qgilt auch fur Arbeitsmittel und die dazugehérigen Verbindungsvorrichtungen, die nicht Gerate
oder Schutzsysteme im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26.
Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fur Gerate und Schutzsysteme
zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen (ABI. L 96 vom 29.3.2014,

S. 309) sind, wenn ihre Verwendung in einer Einrichtung an sich eine potenzielle Zindquelle darstellt.
Verbindungsvorrichtungen dirfen nicht verwechselt werden kénnen; hierflr sind die erforderlichen Malnahmen
zu ergreifen.

- Seite 36 von 56 -



Ein Service des Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

(2) Sofern in der Gefahrdungsbeurteilung nichts anderes vorgesehen ist, sind in explosionsgefahrdeten Bereichen
Gerate und Schutzsysteme entsprechend den Kategorien der Richtlinie 2014/34/EU auszuwahlen.

(3) Insbesondere sind in explosionsgefahrdeten Bereichen, die in Zonen eingeteilt sind, folgende Kategorien von
Geraten zu verwenden:

- in Zone 0 oder Zone 20: Gerate der Kategorie 1,
- in Zone 1 oder Zone 21: Gerate der Kategorie 1 oder der Kategorie 2,
- in Zone 2 oder Zone 22: Gerate der Kategorie 1, der Kategorie 2 oder der Kategorie 3.

(4) Fir explosionsgefahrdete Bereiche, die nicht nach Nummer 1.7 in Zonen eingeteilt sind, sind die MaBnahmen
auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung festzulegen und durchzufiihren. Dies gilt insbesondere fir

1. zeitlich und oértlich begrenzte Tatigkeiten, bei denen nur fiir die Dauer dieser Tatigkeiten mit dem
Auftreten gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphare gerechnet werden muss,
2. An- und Abfahrprozesse in Anlagen, die nur sehr selten oder ausnahmsweise durchgefiihrt werden miissen
und
3. Errichtungs- oder Instandhaltungsarbeiten.
Nummer 2

Partikelformige Gefahrstoffe

2.1 Anwendungsbereich

Nummer 2 gilt fur Tatigkeiten mit Exposition gegeniiber allen alveolengangigen und einatembaren Stauben.

2.2 Begriffsbestimmungen

(1) Stdube, einschlielllich Rauche, sind disperse Verteilungen fester Stoffe in der Luft, die insbesondere durch
mechanische, thermische oder chemische Prozesse oder durch Aufwirbelung entstehen.

(2) Einatembar ist derjenige Anteil von Staduben im Atembereich von Beschaftigten, der Gber die Atemwege
aufgenommen werden kann. Alveolengangig ist derjenige Anteil von einatembaren Stauben, der die Alveolen und

Bronchiolen erreichen kann.

(3) (weggefallen)

2.3 Erganzende SchutzmaBnahmen fiir Tatigkeiten mit Exposition gegeniiber einatembaren
Stauben

(1) Die Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 bei Tatigkeiten mit Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen, die Staube
freisetzen kénnen, ist unter Beachtung ihres Staubungsverhaltens vorzunehmen.

(2) Bei Tatigkeiten mit Exposition gegenlber einatembaren Stauben, fur die kein stoffbezogener
Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist, sind die SchutzmaBnahmen entsprechend der Gefahrdungsbeurteilung nach
§ 6 so festzulegen, dass mindestens die Arbeitsplatzgrenzwerte flir den einatembaren Staubanteil und fur den
alveolengangigen Staubanteil eingehalten werden.

(3) Maschinen und Gerate sind so auszuwahlen und zu betreiben, dass mdglichst wenig Staub freigesetzt wird.
Staub emittierende Anlagen, Maschinen und Gerate mussen mit einer wirksamen Absaugung versehen sein,
soweit dies nach dem Stand der Technik mdglich ist und die Staubfreisetzung nicht durch andere Malinahmen
verhindert wird.

(4) Bei Tatigkeiten mit Staubexposition ist eine Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche zu
verhindern, soweit dies nach dem Stand der Technik méglich ist.
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(5) Stdube sind an der Austritts- oder Entstehungsstelle maglichst vollstandig zu erfassen und gefahrlos
zu entsorgen. Die abgesaugte Luft ist so zu flhren, dass so wenig Staub wie méglich in die Atemluft der
Beschaftigten gelangt. Die abgesaugte Luft darf nur in den Arbeitsbereich zurtickgefuhrt werden, wenn sie
ausreichend gereinigt worden ist.

(6) Ablagerungen von Stauben sind zu vermeiden. Ist dies nicht mdglich, so sind die Staubablagerungen durch
Feucht- oder Nassverfahren nach dem Stand der Technik oder durch saugende Verfahren unter Verwendung
geeigneter Staubsauger oder Entstauber zu beseitigen. Das Reinigen des Arbeitsbereichs durch Kehren ohne
Staub bindende MaBnahmen oder Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsatzlich nicht zulassig.

(7) Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen und Niederschlagen von Stauben missen dem Stand der Technik
entsprechen. Bei der ersten Inbetriebnahme dieser Einrichtungen ist deren ausreichende Wirksamkeit zu
Uberprifen. Die Einrichtungen sind mindestens jahrlich auf ihre Funktionsfahigkeit zu prifen, zu warten und
gegebenenfalls in Stand zu setzen. Die niedergelegten Ergebnisse der Prifungen nach den Satzen 2 und 3 sind
aufzubewahren.

(8) Fur staubintensive Tatigkeiten sind geeignete organisatorische MaBnahmen zu ergreifen, um die Dauer der
Exposition so weit wie méglich zu verkurzen. Ergibt die Gefahrdungsbeurteilung nach § 6, dass die in Absatz 2

in Bezug genommenen Arbeitsplatzgrenzwerte nicht eingehalten werden kénnen, hat der Arbeitgeber geeignete
personliche Schutzausristung, insbesondere zum Atemschutz, zur Verflgung zu stellen. Diese ist von den
Beschaftigten zu tragen. Den Beschaftigten sind getrennte Aufbewahrungsmaéglichkeiten fur die Arbeitskleidung
und flr die StralRenkleidung sowie Waschraume zur Verfugung zu stellen.

Nummer 3
Asbest

3.1 Anwendungsbereich

Nummer 3 gilt ergdnzend zu Nummer 2 flr Tatigkeiten, bei denen Asbestfasern freigesetzt werden oder
freigesetzt werden kdnnen.

3.2 Arbeitsplan

Im Arbeitsplan nach § 11a Absatz 1 Nummer 6 hat der Arbeitgeber insbesondere Folgendes zu beschreiben:

1. Arbeitsverfahren und verwendete Arbeitsmittel,
2. technische, organisatorische und persénliche SchutzmaBnahmen,
3. das Verfahren, nach dem Uberprift wird, dass im Arbeitsbereich nach Abschluss der Tatigkeiten keine

Gefahrdung durch Asbest mehr besteht.
Bei Durchfiihrung der Tatigkeiten mit einem anerkannten emissionsarmen Verfahren nach § 2 Absatz 4c kann die
dem Verfahren zugrundeliegende Beschreibung den Arbeitsplan ersetzen.

3.3 SchutzmafRnahmen

(1) Bei der Festlegung und Umsetzung risikobezogener SchutzmaBnahmen nach § 11a Absatz 2 hat der
Arbeitgeber sicherzustellen, dass

1. die Schutzmafnahmen geeignet sind, die Ausbreitung von asbesthaltigem Staub aus dem Arbeitsbereich
zu verhindern; geeignete SchutzmalBnahmen sind insbesondere

a) staubdichte Abtrennung des Arbeitsbereichs,
b) Laftungseinrichtung mit ausreichender Unterdruckhaltung,
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c) Personenschleuse mit Dusche,
d) Materialschleuse,

2. die erforderlichen HygienemalBnahmen ergriffen und eingehalten werden,

3. Arbeitsbereiche sowie Arbeitsmittel nach Abschluss der Tatigkeiten fachgerecht gereinigt werden; vor
Freigabe der Arbeitsbereiche ist der Erfolg der Reinigung zu prufen oder nachzuweisen.

(2) Der Arbeitgeber hat den Beschaftigten geeignete Atemschutzgerate, Schutzanziige und, soweit erforderlich,
weitere persdnliche Schutzausristung zur Verfligung zu stellen. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die
Beschaftigten die zur Verfligung gestellte persdnliche Schutzausriistung verwenden.

(3) Vor dem Riickbau von baulichen oder technischen Anlagen sind asbesthaltige Materialien zu entfernen, soweit
dies mdglich ist.

3.4 Zulassung

(1) Die Zulassung nach § 11a Absatz 3 wird erteilt, wenn
1. der Arbeitgeber nachgewiesen hat, dass

a) die fUr die Tatigkeiten notwendige personelle und sicherheitstechnische Ausstattung gegeben ist
und

b) die Einhaltung der einschlagigen Arbeitsschutzvorschriften gewahrleistet ist und

2. keine Bedenken gegen die Zuverlassigkeit des Arbeitgebers bestehen.

(2) Der Arbeitgeber hat dem Zulassungsantrag Folgendes beizufugen:
1. eine Beschreibung der auszufiihrenden Tatigkeiten,

2. den Nachweis, dass die sicherheitstechnische Ausstattung des Betriebs flir die Tatigkeiten ausreichend
und geeignet ist,

3. die Angabe zu den sachkundigen Personen sowie die entsprechenden Sachkundenachweise,
die Zahl der fachkundigen Beschaftigten, die Tatigkeiten mit Asbest durchfiihren sollen.

3.5 Anzeige

(1) Die Anzeige nach § 11a Absatz 4 erfolgt unternehmens- oder objektbezogen. Die Anzeige ist vor einer
Anderung der Arbeitsbedingungen, die zu einer erheblichen Erhéhung der Exposition der Beschéftigten fihren
kann, erneut vorzunehmen. Der Anzeige ist die Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung einschlieBlich
des Arbeitsplans sowie der Nachweis der Qualifikation der verantwortlichen und aufsichtfihrenden Personen
beizufligen.

—_

2) Tatigkeiten im Bereich niedrigen oder mittleren Risikos sind unternehmensbezogen anzuzeigen. In der
nternehmensbezogenen Anzeige hat der Arbeitgeber anzugeben beziehungsweise vorzulegen:

Ort der Betriebsstatte,
Art und Menge der asbesthaltigen Materialien, die gehandhabt werden,

c

ausgeubte Tatigkeiten und angewendete Arbeitsverfahren,
Angabe des Risikobereichs einschlieflich der Art der Expositionsermittiung,

ik wnNhe

Anzahl der fachkundigen Beschaftigten,
5a.  Vor- und Nachname der voraussichtlich eingesetzten Beschaftigten,

5b.  einen Nachweis der fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nach Anhang | Nummer 3.6 der voraussichtlich
eingesetzten Beschaftigten und einen Nachweis Uber deren letzte arbeitsmedizinische Vorsorge nach § 3
der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge,
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6. MaBnahmen zur Begrenzung der Asbestexposition der Beschaftigten,
7. Angaben zur verantwortlichen und aufsichtfihrenden Person.
Unternehmensbezogene Anzeigen sind spatestens nach sechs Jahren erneut vorzunehmen.

(2a) Die Genehmigung nach § 11a Absatz 4a wird aufgrund einer unternehmensbezogenen Anzeige nach Absatz 2
erteilt, wenn der Arbeitgeber dies im Rahmen der Anzeige anfordert und nachgewiesen hat, dass

1. die fUr die Tatigkeiten notwendige personelle und sicherheitstechnische Ausstattung gegeben ist und
2. die Einhaltung der einschlagigen Arbeitsschutzvorschriften gewahrleistet ist.

Die Genehmigung gilt nach Ablauf einer Frist von vier Wochen nach Eingang der unternehmensbezogenen
Anzeige nach Absatz 2 als erteilt, sofern die Behorde in dieser Zeit keine Einwande erhebt. Die Genehmigung

wird flr einen Zeitraum von sechs Jahren erteilt. Sie kann mit Auflagen sowie mit dem Vorbehalt des Widerrufs
erteilt werden. Auflagen kénnen nachtraglich angeordnet werden. Sie kann widerrufen werden, wenn die
Voraussetzungen nach Satz 1 nicht mehr erfillt sind. In begriindeten Fallen kann eine klirzere Befristung als sechs
Jahre festgelegt werden.

(3) Bei wechselnden Arbeitsstatten

1. sind bei Tatigkeiten im Bereich mittleren Risikos erganzend zur unternehmensbezogenen Anzeige der Ort
der Arbeitsstatte sowie Beginn und Dauer der Tatigkeiten anzuzeigen oder

2. ist bei Tatigkeiten im Bereich hohen Risikos eine objektbezogene Anzeige mit Angaben nach Absatz 2
erforderlich; erganzend sind der Ort der Arbeitsstatte und Beginn und Dauer der Tatigkeiten anzuzeigen
sowie eine Kopie der Zulassung nach § 11a Absatz 3 beizufligen.

FUr anerkannte emissionsarme Verfahren kann in den nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln zusatzlich
festgelegt werden, dass erganzend zur unternehmensbezogenen Anzeige der Ort der Arbeitsstatte sowie Beginn
und Dauer der Tatigkeit anzuzeigen sind.

3.6 Fachkunde

(1) Die Fachkunde nach § 11a Absatz 5 Nummer 3 umfasst auch die fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten,
die erforderlich sind, um Tatigkeiten mit Asbest fachgerecht durchzufihren. Hinsichtlich Inhalt, Umfang und
Bescheinigung der erforderlichen Fachkenntnisse sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und
Erkenntnisse zu berucksichtigen.

(2) Die spezifische praxisbezogene FortbildungsmaBnahme fiir eine aufsichtfihrende Person nach § 11a Absatz
5 Satz 3 ist von einer Kérperschaft des éffentlichen Rechts oder einem gewerkespezifischen Fachverband
durchzuflihren. Sie bedarf keiner behordlichen Anerkennung. Der Lehrgangstrager hat der zustandigen Behérde
die Durchfihrung entsprechender Qualifizierungsmallnahmen einmal vor Beginn des jeweils ersten Lehrgangs
mitzuteilen. Die QualifikationsmaBnahme umfasst keine abschlieBende Prifung. Die Teilnahme wird durch einen
Qualifikationsnachweis bescheinigt. Der Qualifikationsnachweis ist zeitlich nicht befristet.

3.7 Sachkunde

(1) Der Nachweis der nach § 11a Absatz 5 erforderlichen Sachkunde wird erbracht durch die erfolgreiche
Teilnahme an einem behdrdlich anerkannten Sachkundelehrgang.

(2) Der Sachkundelehrgang hat die Kenntnisse und Fahigkeiten zu vermitteln, die erforderlich sind, um die
jeweiligen Aufgaben und Tatigkeiten sachgerecht durchfiihren zu kénnen. Die Inhalte des Lehrgangs kénnen
gewerkespezifisch ausgerichtet werden. Teil des Lehrgangs ist eine theoretische Prifung Gber dessen wesentliche
Inhalte. Bei den Inhalten des Lehrgangs und der theoretischen Prifung sind die Bekanntmachungen nach § 20
Absatz 4 zu berucksichtigen.

(3) Sachkundenachweise gelten flir einen Zeitraum von sechs Jahren ab dem Datum des Nachweises. Wird
wahrend der Geltungsdauer des Sachkundenachweises ein behérdlich anerkannter Fortbildungslehrgang besucht,
verlangert sich die Geltungsdauer um jeweils sechs Jahre, gerechnet ab dem Datum des Nachweises Gber den
Abschluss des Fortbildungslehrgangs.
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(4) Die Anerkennung eines Sachkundelehrgangs gemal Absatz 1 wird fur einen Zeitraum von maximal sechs
Jahren erteilt und kann mit Auflagen sowie mit dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden. Auflagen kdnnen

nachtraglich angeordnet werden.

3.8 Ubergangsfristen fiir Verbote fiir das Inverkehrbringen asbesthaltiger Zubereitungen und
Erzeugnisse gemal Abschnitt 2 des Anhangs zu § 1 der Chemikalien-Verbotsverordnung vom

14. Oktober 1993 (BGBI. 1 S. 1720)

Die Verbote galten bis zum 20. April 1994 nicht fir Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, die vor dem 20.
Oktober 1993 hergestellt worden sind. Dies galt nicht fir:

1. Fertigerzeugnisse in Pulverform, die im Einzelhandel 6ffentlich verkauft wurden,

2. katalytische Siebe und Isoliervorrichtungen, die fir mit Flussiggas betriebene Heizgerate bestimmt oder in
solche Heizgerate eingebaut waren,

3. Anstrichstoffe,
4, Stoffe und Zubereitungen zum Aufspriihen oder Aufspritzen,
5. Krokydolith oder krokydolithhaltige Zubereitungen und Erzeugnisse.

Die Verbote galten bis zum 31. Dezember 1994 nicht fur folgende chrysotilhaltige Zubereitungen und Erzeugnisse
einschlieRlich der zu ihrer Herstellung benétigten Rohstoffe:

1. Kanal- und Druckrohrleitungen fiir den Tiefbau, ausgenommen unbeschichtete Trinkwasserrohre,
2. Brunnenrohre fur die Entwasserung von Braunkohletagebauten,
3. Kupplungsbelage flir Fahrzeuge und Bremsklotzsohlen flr schienengebundene Fahrzeuge, soweit keine

sicherheitstechnisch geeigneten asbestfreien Kupplungsbeldge oder verkehrsrechtlich zugelassenen
asbestfreien Bremsklotzsohlen auf dem Markt angeboten wurden,

4, duroplastische Formmassen zur Herstellung von Kommutatoren,

statische Dichtungen, dynamische Dichtungen, Packungen und Zylinderkopfdichtungen flr Fahrzeuge und
gewerbliche Anwendung,

6. Reibbelage flir gewerbliche Anwendungen.

Das Verbot erstreckte sich nicht auf nattirlich vorkommende mineralische Rohstoffe, die freie Asbestfasern mit
einem Massengehalt von nicht mehr als 0,1 Prozent enthielten.

Nummer 4
Biozid-Produkte und Begasung mit
Biozid-Produkten oder Pflanzenschutzmitteln

4.1 Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis nach § 15d Absatz 1 wird erteilt, wenn

1. der Arbeitgeber nachgewiesen hat, dass
a) die fur die Tatigkeiten notwendige personelle und sicherheitstechnische Ausstattung gegeben ist,
b) die Einhaltung der einschlagigen Arbeitsschutzvorschriften gewahrleistet ist und

2. keine Bedenken gegen die Zuverlassigkeit des Arbeitgebers bestehen.

(2) Dem Erlaubnisantrag nach § 15d Absatz 1 Satz 2 hat der Arbeitgeber Folgendes beizuflgen:
1. eine Beschreibung der beabsichtigten Anwendungsbereiche von Begasungen,

2. die Angabe der zu verwendenden Wirkstoffe,
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3. den Nachweis, dass die raumliche und sicherheitstechnische Ausstattung des Unternehmens fir die
geplanten Begasungen ausreichend und geeignet ist,

4, Angaben zur Anzahl
a) der Beschaftigten, die die beabsichtigten Begasungen durchfihren sollen,
b) der sachkundigen Personen,
) der Befahigungsscheininhaber
und
5. Kopien der Sachkundenachweise der sachkundigen Personen sowie der Befahigungsscheine der

Befahigungsscheininhaber.

4.2 Anzeige

42.1 Unternehmensbezogene Anzeige

In der Anzeige nach § 15c Absatz 2 hat der Arbeitgeber anzugeben:

1. den Namen des Antragstellers,
2. die Anschrift der Betriebsstatte und
3. Angaben

a) Uber die personelle, rdumliche und sicherheitstechnische Ausstattung des Unternehmens und
b) zur Art und beabsichtigten Verwendung der Biozid-Produkte oder Biozid-Wirkstoffe.

4.2.2 Tatigkeitsbhezogene Anzeige

In der Anzeige nach § 15d Absatz 3 hat der Arbeitgeber
1. anzugeben

a) das Datum der Tatigkeiten, einschlielich der geplanten Arbeitsschritte und des voraussichtlichen
Beginns und Endes der Tatigkeiten, sowie Zeitpunkte der Dichtheitsprifung und Freigabe, soweit
diese erforderlich sind,

b) die Bezeichnung und Zulassungs- oder Registriernummer des Biozid-Produkts oder des
Pflanzenschutzmittels sowie dessen Einsatzmenge,

c) den Namen der verantwortlichen Person sowie, soweit erforderlich, weiterer
Befahigungsscheininhaber

und
2. vorzulegen
a) Kopien der Befédhigungsscheine und
b) einen Lageplan des Ortes oder des zu begasenden Objekts.

4.3 Fachkunde

Die Fachkunde nach § 15b Absatz 3 und § 15f Absatz 2 umfasst die fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, die
erforderlich sind, um die verwendeten Biozid-Produkte bestimmungsgemaR und fachgerecht verwenden zu
kénnen. Hinsichtlich des Inhalts und des Umfangs der Fachkunde sind die nach § 20 Absatz 4 bekanntgegebenen
Regeln und Erkenntnisse zu beriicksichtigen.

4.4 Sachkunde

(1) Die erforderliche Sachkunde wird durch Vorlage einer Bescheinigung Uber die erfolgreiche Teilnahme an
einem Sachkundelehrgang nachgewiesen. Der Sachkundelehrgang muss die Anforderungen der Absatze 3 und
4 erflllen und von der zustandigen Behérde anerkannt sein. Die zustandige Behdrde kann eine anderweitige
Aus- oder Weiterbildung als gleichwertig mit einem Sachkundelehrgang anerkennen, wenn die erforderlichen
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praktischen und theoretischen Kenntnisse und Fertigkeiten im Sinne von Absatz 3 erworben wurden, um die
jeweiligen Biozid-Produkte bestimmungsgemal und sachgerecht verwenden zu kdnnen.

(2) Beschrankt sich die vorgesehene Verwendung der Biozid-Produkte auf bestimmte Anwendungsbereiche, so

kann auch eine Sachkunde anerkannt werden, die auf diese Bereiche bezogen ist. Einer Sachkunde gleichgestellt

sind

1. Aus- und Weiterbildungsabschlisse, die in einer Bekanntmachung nach § 20 Absatz 4 genannt sind
hinsichtlich der dort genannten Anwendungsbereiche, sowie

2. hinsichtlich der jeweiligen Bereiche der Schadlingsbekampfung

a) Abschlisse nach der Verordnung Uber die Berufsausbildung zum Schadlingsbekampfer/zur
Schadlingsbekampferin vom 15. Juli 2004 (BGBI. | S. 1638),

b) Prifungen nach der Verordnung Uber die Prifung zum anerkannten Abschluss Geprufter
Schadlingsbekdmpfer/Geprufte Schadlingsbekdmpferin vom 19. Marz 1984 (BGBI. 1 S. 468) und

) Prifungen zum Gehilfen oder Meister fiir Schadlingsbekdmpfung nach nicht mehr geltendem Recht
in der Bundesrepublik Deutschland oder nach dem Recht der Deutschen Demokratischen Republik.

(3) Der Sachkundelehrgang hat die erforderlichen praktischen und theoretischen Kenntnisse und Fertigkeiten
zu vermitteln, um die jeweiligen Biozid-Produkte bestimmungsgemall und sachgerecht verwenden zu kénnen.
In Abhangigkeit von Biozid-Produkt und Verwendungsart gehéren hierzu die erforderlichen allgemeinen
Grundkenntnisse der Toxikologie und Okotoxikologie sowie:

1. Kenntnisse der einschlagigen Rechtsvorschriften sowie der Bekanntmachungen nach § 20 Absatz 4,

2. Kenntnisse Uber die Wirkungen der jeweiligen Biozid-Produkte auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt,

3. Kenntnisse Uber die Ermittlung und Einschatzung der Zielbereiche und Zieltierarten fir den Einsatz von
Biozid-Produkten,

4, Kenntnisse und Fertigkeiten fur einen nachhaltigen, risikominimierenden Einsatz der jeweiligen Biozid-
Produkte,

5. Kenntnisse Uber die Mdglichkeiten, einem Befall vorzubeugen, und alternativer Verfahren zur

Schadlingsbekdmpfung und die entsprechenden Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fertigkeiten zur Dosierung und Ausbringung,
Kenntnisse zur Erfolgs- und Wirksamkeitskontrolle und

8. Kenntnisse zur fachgerechten Entsorgung.

(4) Teil des Lehrgangs ist eine theoretische und praktische Priifung Uber die wesentlichen Inhalte des
Sachkundelehrgangs. Dabei sind die Bekanntmachungen nach § 20 Absatz 4 zu bericksichtigen.

(5) Sachkundenachweise gelten flr einen Zeitraum von sechs Jahren ab dem Datum des Nachweises. Die
Geltungsdauer verlangert sich um jeweils sechs Jahre ab dem Datum der Erteilung eines Nachweises (iber den
Abschluss eines behdrdlich anerkannten Fortbildungslehrgangs.

4.5 Befahigungsschein

(1) Ein Befahigungsschein nach § 15d Absatz 4 kann von der zustandigen Behdrde auf Antrag erteilt werden,
wenn der Antragsteller

1. mindestens 18 Jahre alt ist,

2 Uber eine geeignete Berufsausbildung oder vergleichbare berufliche Qualifikation verfugt,

3. die erforderliche Zuverlassigkeit besitzt,

4 physisch und psychisch geeignet ist, nachgewiesen durch das Zeugnis eines Arztes nach § 7 Absatz 1

der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge; das Zeugnis darf zum Zeitpunkt des Antrags auf
Ausstellung des Befdhigungsscheins nicht alter als ein Jahr sein,
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5. eine mit der Tatigkeit verbundene spezifische Sachkunde durch die erfolgreiche Teilnahme an einem von
der zustandigen Behérde anerkannten Sachkundelehrgang nachweist und

6. die fur die sichere Austbung der Tatigkeit erforderlichen Sprachkenntnisse besitzt.

(2) Der Befahigungsschein wird fur hdchstens sechs Jahre erteilt. Die Geltungsdauer kann um jeweils sechs Jahre
verlangert werden, wenn nachgewiesen wird, dass

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfullt sind und

2. der Befahigungsscheininhaber vor Ablauf der Geltungsdauer einen Fortbildungslehrgang nach Nummer
4.4 Absatz 5 absolviert hat.

(3) Die zustandige Behorde kann die Geltungsdauer eines Befahigungsscheins um hdchstens sechs Monate
verlangern, wenn der Besuch eines behérdlich anerkannten Fortbildungslehrgangs wegen unverhaltnismaRiger
Harte nicht rechtzeitig erfolgen kann.

(4) Der Befahigungsschein kann widerrufen werden, wenn die erforderlichen Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht
mehr erflllt sind.

4.6 Kennzeichnung bei Begasungen von Raumen und Transporteinheiten

(1) Die Kennzeichnung nach § 15d Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b, § 15d Absatz 7 Nummer 2 und § 15¢
Absatz 2 Nummer 1 hat an den Zugangen begaster Raume und Transporteinheiten sowie an denen von Raumen
oder Transporteinheiten, in denen Guter begast wurden, zu erfolgen. Dazu ist ein Hinweis anzubringen, dem
Name und Telefonnummer der verantwortlichen Person zu entnehmen ist. Darlber hinaus sind die Zugange mit
einem Warnzeichen zu versehen. Das Warnzeichen muss rechteckig und die Mindestmale von 400 mm in der
Breite und 300 mm in der H6he haben. Die Mindestbreite der AuBenlinie muss 2 mm betragen. Die Aufschriften
mussen schwarz auf weiRem Grund sein und mindestens folgende Angaben enthalten:

1. den Hinweis GEFAHR,

2. das fur das jeweilige Begasungsmittel zutreffende Gefahrensymbol (flir akut toxische Gefahrstoffe der
Kategorie 1 bis 3 der Totenkopf mit gekreuzten Knochen),

die Aufschrift: DIESE EINHEIT IST BEGAST,

die Bezeichnung des Begasungsmittels,

das Datum und die Uhrzeit der Begasung,

das Datum der Bellftung, sofern eine solche erfolgt ist, und
die Aufschrift: ZUTRITT VERBOTEN.

No v kAW

(2) Das Warnzeichen ist entsprechend der folgenden Abbildung zu gestalten:
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GEFAHR

DIESE EINHEIT IST BEGAST

MiT [Bezeichnung des Begasungsmittals™)
SEIT [Datum®)

[Stunde®|
Bellftet am [Datum®]

ZUTRITT VERBOTEN

* Die entsprechenden Angaben sind einzufligen.

Nummer 5
Ammoniumnitrat

Anwendungsbereich

(1) Nummer 5 qilt fur das Lagern, Abflllen und innerbetriebliche Beférdern von

1.
2.

Ammoniumnitrat,
ammoniumnitrathaltigen Gemischen.

(2) Nummer 5 qilt nicht far

1.
2.

5.2

Gemische mit einem Massengehalt an Ammoniumnitrat bis zu 10 Prozent,

Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische der Gruppen A und E in Mengen bis zu 100
Kilogramm,

ammoniumnitrathaltige Gemische der Gruppen B, C und D in Mengen bis zu 1 Tonne,

Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische, die auf Grund ihrer Eigenschaften dem
Sprengstoffgesetz unterliegen.

Begriffshestimmungen

Ammoniumnitrat und die Gemische werden in folgende Gruppen eingeteilt:

1.

Gruppe A:

Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische, die zur detonativen Reaktion fahig sind oder die
nach Nummer 5.3 Absatz 7 Tabelle 1 hinsichtlich des Ammoniumnitratgehalts den Untergruppen A |, A ll,
A lll oder A IV zugeordnet sind;

Gruppe B:
ammoniumnitrathaltige Gemische die zur selbstunterhaltenden fortschreitenden thermischen Zersetzung
fahig sind,;
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3. Gruppe C:
ammoniumnitrathaltige Gemische, die weder zur selbstunterhaltenden fortschreitenden thermischen
Zersetzung noch zur detonativen Reaktion fahig sind, jedoch beim Erhitzen Stickoxide entwickeln;

4, Gruppe D:
ammoniumnitrathaltige Gemische, die in wassriger Lésung oder Suspension ungefahrlich, in
kristallisiertem Zustand unter Reduktion des urspringlichen Wassergehalts jedoch zur detonativen
Reaktion fahig sind;

5. Gruppe E:
ammoniumnitrathaltige Gemische, die als Wasser-in-Ol-Emulsionen vorliegen und als Vorprodukte fiir die
Herstellung von Sprengstoffen dienen.

5.3 Allgemeine Bestimmungen

(1) Fir Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische der in Nummer 5.2 genannten Gruppen gilt
Nummer 5.4.

(2) Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische der Gruppen A, B, C oder E miissen in ihren
Bestandteilen fein verteilt und innig gemischt sein und dirfen sich wahrend der Lagerung, Beférderung oder
Abflllung nicht entmischen.

(3) Ammoniumnitrathaltige Diingemittel in Abmischungen als Stickstoff-Kalium- oder Stickstoff-Phosphor-
Kalium-Dungemittel (NK- oder NPK-Bulk Blends) miissen nach den Vorschriften der Gruppe B oder nur nach
MaBgabe der festgestellten Gefahrlichkeit gelagert werden. Werden bei der Abmischung Diingemittel der
Gruppe A verwendet, muss die Lagerung nach den Vorschriften der Gruppe A oder ebenfalls nach MaBgabe der
festgestellten Gefahrlichkeit erfolgen.

(4) Als Ammoniumnitrat gelten alle Nitrationen, fiir die ein Aquivalent Ammoniumionen vorhanden ist.

(5) Der Massenanteil an verbrennlichen Bestandteilen ist bei ammoniumnitrathaltigen Gemischen der
Untergruppe B Il aus Absatz 7 Tabelle 1 unbeschrankt, bei Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltigen
Gemischen der Untergruppe A | nach Absatz 7 Tabelle 1 auf bis zu 0,2 Prozent und bei ammoniumnitrathaltigen
Gemischen aller Ubrigen Untergruppen nach Absatz 7 Tabelle 1 der Gruppen A, B, C und D auf bis zu 0,4 Prozent
beschrankt.

(6) Als verbrennlicher Bestandteil bei Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltigen Gemischen der Untergruppe
Al nach Absatz 7 Tabelle 1 gilt der Kohlenstoff, soweit es sich um organische Stoffe handelt.

(7) Inerte Stoffe im Sinne von Nummer 5 sind Stoffe, die die thermische Sensibilitat und die Sensibilitat gegen

eine einwirkende Detonation nicht erhéhen. Im Zweifelsfall ist dies durch ein Gutachten der Bundesanstalt fiir
Materialforschung und -prifung nachzuweisen.

Tabelle 1

Rahmenzusammensetzungen und Grenzen flir Ammoniumnitrat und
ammoniumnitrathaltige Gemische flir die Zuordnung zu einer der Gruppen nach Nummer 5.2

Unter- Massenanteil an
ruppEn Ammoniumnitrat Andere Bestandteile Besondere Bestimmungen
grupp in Prozent (%)
Al =90 Chloridgehalt = 0,02 % Keine weiteren Ammoniumsalze sind erlaubt.
Inerte Stoffe < 10 %
All > 80 bis < 90 Kalkstein, Dolomit oder
Calciumcarbonat < 20 %
Alll > 45 bis < 70 Ammoniumsulfat Inerte Stoffe sind erlaubt.
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Massenanteil an

=2%bis=8%
verbrennliche Bestandteile,
=05%bis<4%
Emulgator

lrJthere-n Ammoniumnitrat Andere Bestandteile Besondere Bestimmungen
grupp in Prozent (%)
AV > 70 bis < 90 Kaliumsalze, Phosphate
in NP-, NK- oder NPK-
Dungern, Sulfate in N-
Diingern; inerte Stoffe
Bl =70 Kaliumsalze, Phosphate, Bei einem Massenanteil von mehr als 45
inerte Stoffe und andere % Ammoniumnitrat darf der Massenanteil
Ammoniumsalze in NK- von Ammoniumnitrat und anderen
oder NPK-Dingern Ammoniumsalzen zusammen nicht mehr als
70 % betragen.
Bl <45 Uberschiissige Nitrate Unbeschrankter Gehalt an verbrennlichen
=10% Bestandteilen; Uber den Gehalt an
Ammoniumnitrat hinausgehende
Uberschussige Nitrate werden als Kaliumnitrat
berechnet.
Cl =< 80 Kalkstein, Dolomit oder Kalkstein, Dolomit oder Calciumcarbonat mit
Calciumcarbonat = 20 % minimaler Reinheit von 90 %.
cl =70 Inerte Stoffe
cim <45 Phosphate und andere
Ammoniumsalze in NP-
Dingern
> 45 bis < 70 Phosphate und andere Der Massenanteil an Ammoniumnitrat und
Ammoniumsalze in NP- anderen Ammoniumsalzen darf zusammen 70
Dingern % nicht Ubersteigen.
Clv =45 Ammoniumsulfat Inerte Stoffe sind erlaubt.
DI <45 Harnstoff, Wasser In wassriger Ldsung.
DIl =45 Uberschiissige Nitrate In wassriger Losung oder Suspension.
< 10 %, Kaliumsalze, Uberschissige Nitrate werden als Kaliumnitrat
Phosphate und andere berechnet. Der Grenzgehalt aus Spalte 2
Ammoniumsalze in NP-, NK- | darf sowohl in der fllissigen als auch bei
oder NPK-Diingern; Wasser |Suspensionen in der festen Phase nicht
Uberschritten werden.
DI =70 Ammoniak, Wasser In wassriger Lésung.
DIV > 70 bis = 93 Wasser In wassriger Losung.
E > 60 bis = 85 =5 % bis = 30 % Wasser, |Anorganische Salze; Zusatze.

(8) Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische, die den in Absatz 7 Tabelle 1 festgelegten
Rahmenzusammensetzungen und Grenzen innerhalb der Gruppen A, B, C, D oder E nicht zuzuordnen sind oder
den Voraussetzungen der Absatze 2 und 5 nicht entsprechen, dirfen nur nach Vorliegen eines Gutachtens

der Bundesanstalt flr Materialforschung und -prifung Uber ihre Gefahrlichkeit und nach Magabe der darin
festgelegten Anforderungen gelagert, abgeflllt oder innerbetrieblich beférdert werden.

(9) Ammoniumnitrathaltige Gemische der Gruppe B kénnen nach den fir die Gruppe C geltenden Vorschriften
gelagert, abgefillt oder innerbetrieblich beférdert werden, wenn diese Gemische nach einem Gutachten
der Bundesanstalt flr Materialforschung und -priifung frei von den Gefahren einer selbstunterhaltenden
fortschreitenden thermischen Zersetzung sind.
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(10) Bei Zuordnung von Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltigen Gemischen nach den Absatzen 3, 8 oder
9 ist die Kennzeichnung der Gruppe entsprechend dem Gutachten der Bundesanstalt fur Materialforschung und -
prufung vorzunehmen.

5.4 VorsorgemaBBnahmen

541 GrundmafBnahmen bei der Lagerung von Stoffen und Gemischen der in
Nummer 5.2 genannten Gruppen

Bei der Lagerung von Stoffen und Gemischen der Gruppen A, B, C, D und E sind folgende SchutzmaBnahmen zu
ergreifen:

1. Schutz gegen Witterungseinflisse,
2 Schutz gegen Verunreinigungen und gefahrliche Zusammenlagerung,
3. Schutz vor unbefugtem Zugang,

4, Brandschutz,

5 Schutz vor unzulassiger Beanspruchung.

542 Zuséatzliche MaRRnahmen fir Stoffe und Gemische der Gruppen und
Untergruppen A, D IV und E

54.2.1 Allgemeine MaRnahmen

(1) Ausgelaufene oder verschittete Stoffe und Gemische und verunreinigte Stoffe und Gemische missen
unmittelbar verbraucht oder gefahrlos beseitigt werden.

(2) Die Stoffe und Gemische der Gruppe A dirfen nur verpackt gelagert und beférdert werden.

(3) Im Lagerraum oder in einem Umkreis von 10 Metern um den Ort der Lagerung von Stoffen und Gemischen der
Gruppe A dlrfen keine brennbaren Materialien gelagert werden.

(4) Gemische der Gruppen und Untergruppen D IV und E sind vor thermischer Zersetzung zu schitzen.

54.2.2 Zusatzliche MaBnahmen fur die Lagerung von Mengen Uber 1 Tonne

(1) Stoffe und Gemische der Gruppe A in Mengen von mehr als 1 Tonne durfen nur in geeigneten Gebauden mit
entsprechenden Schutzmalnahmen und nach dem Stand der Technik gelagert werden.

(2) Gemische der Gruppen und Untergruppen D IV und E in Mengen von mehr als 1 Tonne dirfen nurin
geeigneten Lagerbehaltern mit entsprechenden SchutzmaRnahmen und nach dem Stand der Technik gelagert
werden.

(3) Die Stoffe und Gemische der Gruppe A und Gemische der Gruppe E sind vor der Lagerung in Teilmengen von
bis zu 25 Tonnen zu unterteilen.

(4) Teilmengen bis zu 25 Tonnen von Stoffen und Gemischen der Gruppe A dirfen nur gelagert werden, wenn sie

1. voneinander durch Wande aus Mauerziegeln oder Wandbausteinen ahnlicher Festigkeit oder aus Beton
getrennt werden, deren Zwischenraum mit nicht brennbaren Stoffen voll ausgefullt ist, und wenn die
Wande einschliellich des Zwischenraums eine Mindestdicke d aufweisen, die sich aus der jeweils groliten
Teilmenge M nach folgender Beziehung errechnet:

d=01M"3

2. in Fallen, in denen die Trennwande nicht bis zur Decke reichen, nur bis zu einer Héhe von 1 Meter
unterhalb der Wandhdhe gelagert werden.

mit d in ,Meter” und M in ,Kilogramm*,
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(5) Der Ort der Lagerung muss zu Gebauden, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen dienen, einen
Mindestabstand (Schutzabstand) E haben, der sich aus der jeweils groRten Teilmenge M nach folgender
Beziehung errechnet:

E=11 M3

mit E in ,Meter” und M in ,Kilogramm?®.
Flr Betriebsgebaude gilt dies nur, wenn sie auch Wohnzwecken dienen.
(6) Der Schutzabstand zu 6ffentlichen Verkehrswegen betragt zwei Drittel des Abstands nach Absatz 5.

(7) Abweichend von den Absatzen 5 und 6 betragt fiir Lagermengen bis zu 3 Tonnen der Schutzabstand zu
bewohnten Gebauden und zu 6ffentlichen Verkehrswegen mindestens 50 Meter.

54.2.3 Zusatzliche MalBnahmen fur die Lagerung von mehr als 25 Tonnen

(1) Wer beabsichtigt, Stoffe und Gemische der Gruppen und Untergruppen A, D IV und E in Mengen von mehr

als 25 Tonnen zu lagern, hat dies spatestens zwei Wochen vorher der zustandigen Behdrde schriftlich oder
elektronisch anzuzeigen. Erfolgt die Anzeige elektronisch, kann die zustandige Behorde Mehrfertigungen sowie die
Ubermittlung der der Anzeige beizufligenden Unterlagen auch in schriftlicher Form verlangen.

(2) Die Anzeige muss folgende Angaben enthalten:

1 Name und Anschrift des Anzeigepflichtigen,

2 Art und Hochstmenge der zu lagernden Stoffe oder Gemische,

3. eine Beschreibung der Bauart und Einrichtung des Lagers mit Grundrissen und Schnitten,

4

einen Lageplan, aus dem die Lage zu Gebauden und 6ffentlichen Verkehrswegen im Umkreis von 350
Metern ersichtlich ist,

5. welche der im Lageplan nach Ziffer 4 eingezeichneten Gebaude zum dauernden Aufenthalt von Menschen
oder zu Wohnzwecken dienen.

(3) Anderungen beziiglich der Angaben nach Absatz 2 sind vom Arbeitgeber der zustandigen Behérde
unverzlglich anzuzeigen.

(4) In Lagergebauden fur Stoffe und Gemische der Gruppe A dirfen Rdume nicht zum dauernden Aufenthalt von
Personen, ausgenommen von Aufsichts- und Bedienungspersonal, dienen.

(5) Stoffe und Gemische der Gruppe A durfen nur in eingeschossigen Gebauden gelagert werden.
543 Zuséatzliche MaBRnahmen fir Gemische der Gruppe B

54.3.1 Allgemeine Mallnahmen

Feuerstatten und sonstige Ziindquellen dirfen in Lagerraumen nicht vorhanden sein.

54.3.2 Zusatzliche MalBnahmen fiir die Lagerung von mehr als 100 Tonnen

(1) Die Temperatur der Gemische darf bei der Einlagerung 70 Grad Celsius nicht Gberschreiten.

(2) Fordermittel und ihre baulichen Einrichtungen missen so beschaffen sein oder so betrieben werden, dass
entstehende Warme keine Zersetzung des Lagerguts einleiten kann.

5.4.3.3 Zusatzliche MalBnahmen fir unverpackte Gemische (iber 1 500 Tonnen oder fiir ausschlieBlich
verpackte Gemische uber 3 000 Tonnen

(1) Die Gemische sind in Teilmengen von jeweils hochstens 3 000 Tonnen zu unterteilen. Die Unterteilung kann
durch feuerbestandige Zwischenwande, durch Haufwerke aus nicht brennbarem Lagergut oder durch einen
jederzeit freizuhaltenden Zwischenraum von mindestens 2,50 Metern Breite vorgenommen werden. Reichen
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die Zwischenwande nicht bis zur Decke, so darf das Lagergut nur bis zu einer H6he von 1 Meter unterhalb der
Wandhohe aufgeschittet werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn gleichzeitig

geeignete Léscheinrichtungen vorhanden sind,

Ldschwasser in ausreichender Menge zur Verflgung steht,

eine jederzeit einsatzbereite Werkfeuerwehr vorhanden ist,

das ins Lager gelangende Lagergut abgesiebt wird und

i ke w e

die Luft im Lagerraum und in den unterhalb der Lagerflache befindlichen Ausspeicherkanalen fortlaufend
Uberwacht wird.

544 Sicherheitstechnische MalRnahmen fir Gemische der Gruppe D

Die Gemische sind vor Austrocknung zu bewahren.
5.5 Erleichternde Bestimmungen

551 Erleichternde Bestimmungen fir bestimmte Stoffe und Gemische

Stoffe und Gemische der Untergruppen A | und A Il sowie Gemische mit inerten Stoffen der Untergruppe A IV und
der Gruppe E kdnnen

1. abweichend von Nummer 5.4.2.2 Absatz 3 in Teilmengen (Stapel) von héchstens 100 Tonnen unterteilt
werden und
2. abweichend von Nummer 5.4.2.2 Absatz 5 und 6 mit einem Schutzabstand, der der Halfte des dort

geforderten Werts entspricht, gelagert werden.

Voraussetzung hierfur ist der Nachweis durch ein Gutachten der Bundesanstalt fur Materialforschung und -
prufung, dass die Stoffe und Gemische der Untergruppen Al, A ll und A IV die Beschaffenheitsanforderungen des
Anhangs Il der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober
2003 Uber Dingemittel (ABI. L 304 vom 21.11.2003, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1020/2009
(ABI. L 282 vom 29.10.2009, S. 7) geandert worden ist, erfillen und Stoffe und Gemische der Gruppe E nicht
detonationsfahig sind.

55.2 Erleichternde Bestimmungen fiur ammoniumnitrat- und
sprengstoffherstellende Betriebe

Flr ammoniumnitrat- und sprengstoffherstellende Betriebe

1. sind Nummer 5.4.2.1 Absatz 2 und Nummer 5.4.2.3 Absatz 1 bis 3 flir Stoffe und Gemische der Gruppe A
nicht anzuwenden;

2. gilt ein um die Halfte verminderter Schutzabstand nach Nummer 5.4.2.2 Absatz 5 und 6.
5.6 Ausnahmen

Ausnahmen nach § 19 Absatz 1 durch die zustéandige Behdrde von den in den in Nummer 5.4.2 genannten
Malnahmen fiir Stoffe und Gemische der Gruppen und Untergruppen A, D IV und E ergehen im Benehmen mit der
Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung.

*) Nummer im Register des Chemical Abstracts Service (CAS).

Anhang Il (zu § 10 Absatz 1, § 16 Absatz 2)
Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen fiir bestimmte Stoffe, Gemische und
Erzeugnisse

(Fundstelle: BGBI. | 2010, 1674 - 1676;
bzgl. der einzelnen Anderungen vgl. Fulinote)
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Inhaltstibersicht

Nummer 1 (weggefallen)

Nummer 2 2-Naphthylamin, 4-Aminobiphenyl, Benzidin, 4-Nitrobiphenyl
Nummer 3 (weggefallen)

Nummer 4 Kihlschmierstoffe und Korrosionsschutzmittel

Nummer 5 Biopersistente Fasern

Nummer 6 Besonders gefahrliche krebserzeugende Stoffe

Nummer 1
(weggefallen)

Nummer 2
2-Naphthylamin, 4-Aminobiphenyl, Benzidin, 4-Nitrobiphenyl

(1) Folgende Stoffe sowie Gemische, die diese Stoffe mit einem Massengehalt von mehr als 0,1 Prozent enthalten,
diirfen nicht hergestellt werden:

1. 2-Naphthylamin und seine Salze,
2 4-Aminobiphenyl und seine Salze,
3. Benzidin und seine Salze und

4 4-Nitrobiphenyl.

(2) Das Herstellungsverbot nach Absatz 1 gilt nicht fir Forschungs- und Analysezwecke sowie fur
wissenschaftliche Lehrzwecke in den daflr erforderlichen Mengen.

Nummer 3
(weggefallen)

Nummer 4
Kihlschmierstoffe und Korrosionsschutzmittel

(1) Kihlschmierstoffe, denen nitrosierende Agenzien als Komponenten zugesetzt worden sind, dirfen nicht
verwendet werden.

(2) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen, dass den verwendeten
Kihlschmierstoffen keine nitrosierenden Stoffe zugesetzt worden sind.

(3) Korrosionsschutzmittel, die gleichzeitig nitrosierende Agenzien oder deren Vorstufen, beispielsweise Nitrit,

und sekundare Amine, einschlieRlich verkappter sekundarer Amine, enthalten, dirfen nicht verwendet werden.
Ausgenommen sind sekundare Amine, deren zugehdrige N-Nitrosamine nachweislich keine krebserzeugenden

Stoffe der Kategorie 1A oder 1B sind.

(4) Wassermischbare und wassergemischte Korrosionsschutzmittel, die im Anlieferzustand nitrosierende Agenzien
oder deren Vorstufen, beispielsweise Nitrit, enthalten, durfen nicht verwendet werden.

(5) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen, dass die eingesetzten
Korrosionsschutzmittel den Anforderungen der Absatze 3 und 4 entsprechen.

Nummer 5
Biopersistente Fasern

(1) Zu Zwecken der Warme- und Schallddammung, fur den Brandschutz sowie fur technische Dammung im
Hochbau dirfen weder hergestellt noch verwendet werden:

1. Klnstliche Mineralfasern, die aus ungerichteten glasigen (Silikat-)Fasern mit einem Massengehalt von
Uber 18 Prozent an Oxiden von Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Barium bestehen, sowie
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2. Gemische und Erzeugnisse, die die Stoffe nach Nummer 1 mit einem Massengehalt von insgesamt mehr
als 0,1 Prozent enthalten.

(2) Absatz 1 gilt nicht
1. fur kiinstliche Mineralfasern, wenn

a) ein geeigneter Intraperitonealtest keine Anzeichen von UbermaRiger Karzinogenitat ergeben hat
oder

b) die Halbwertzeit nach intratrachealer Instillation von 2 Milligramm einer Fasersuspension fur
Fasern mit einer Ldnge von mehr als 5 Mikrometer, einem Durchmesser von weniger als 3
Mikrometer und einem Lange-zu-Durchmesser-Verhaltnis von gréBer als 3 zu 1 (WHO-Fasern)
hdéchstens 40 Tage betragt, sowie
2. fur Glasfasern, die flir Hochtemperaturanwendungen bestimmt sind, die

a) eine Klassifikationstemperatur von 1 000 Grad Celsius bis zu 1 200 Grad Celsius erfordern und die
Fasern eine Halbwertzeit nach intratrachealer Instillation von héchstens 65 Tagen besitzen oder

b) eine Klassifikationstemperatur von Gber 1 200 Grad Celsius erfordern und Fasern eine Halbwertzeit
nach intratrachealer Instillation von héchstens 100 Tagen besitzen.

(3) Spritzverfahren, bei denen krebserzeugende Mineralfasern verwendet werden, sind verboten.
(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten auch flr private Haushalte.

Nummer 6
Besonders gefdhrliche krebserzeugende Stoffe

—_

1) Die folgenden besonders gefahrlichen krebserzeugenden Stoffe diirfen nur in geschlossenen Anlagen
ergestellt oder verwendet werden:

>

6-Amino-2-ethoxynaphthalin,
Bis(chlormethyl)ether,

Cadmiumchlorid (in einatembarer Form),
Chlormethyl-methylether,
Dimethylcarbamoylchlorid,
Hexamethylphosphorsauretriamid,
1,3-Propansulton,

© N o Uk WwWwNE

N-Nitrosaminverbindungen, ausgenommen solche N-Nitrosaminverbindungen, bei denen sich in
entsprechenden Prifungen kein Hinweis auf krebserzeugende Wirkungen ergeben hat,

9. Tetranitromethan,

10.  1,2,3-Trichlorpropan sowie

11.  Dimethyl- und Diethylsulfat.

Die Herstellungs- und Verwendungsbeschrankung nach Satz 1 gilt auch fur o-Toluidin.

(2) Die Herstellungs- und Verwendungsbeschrankung nach Absatz 1 gilt nicht flr Forschungs- und Analysezwecke
sowie flr wissenschaftliche Lehrzwecke in den dafur erforderlichen Mengen.

Anhang Ill (zu § 12 Absatz 4)
Spezielle Anforderungen an Tatigkeiten mit organischen Peroxiden

(Fundstelle: BGBI. 1 2013, 2531 - 2534;
bzgl. der einzelnen Anderungen vgl. FuBnote)

Inhaltsibersicht
Nummer 1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
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Nummer 2 Tatigkeiten mit organischen Peroxiden

Nummer 1
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

(1) Der Anhang Ill legt nur Anforderungen fest zum Schutz von Beschaftigten und Personen nach § 1 Absatz 3 Satz
2 (andere Personen) vor
)

a Brand- und Explosionsgefahrdungen sowie

b) den Auswirkungen von Branden oder Explosionen.

Gesundheitsschadigende Wirkungen, die bei Tatigkeiten mit organischen Peroxiden auftreten kdnnen, werden von
Anhang Il nicht erfasst.

(2) Folgende Begriffsbestimmungen gelten flr Anhang Ill:

a) Gefahrgruppe ist eine Einteilung von organischen Peroxiden in Abhangigkeit von ihrem Abbrandverhalten
im verpackten Zustand,

b) Gefahrliche Objekte sind Betriebsgebaude, Raume oder Platze in oder auf denen Tatigkeiten mit
organischen Peroxiden durchgefiihrt werden,

) Schutzabstande sind die zwischen gefahrlichen Objekten und der Nachbarschaft, insbesondere
Wohnbereichen und Verkehrswegen, einzuhaltenden Abstande,

d) Sicherheitsabstande sind die innerhalb eines Betriebsgelandes einzuhaltenden Abstande,

e) Verkehrswege sind Straen, Schienen- und Schifffahrtswege, die uneingeschrankt dem 6ffentlichen
Verkehr zuganglich sind, ausgenommen solche mit geringer Verkehrsdichte,

f) Wohnbereich ist ein Bereich, in dem sich bewohnte Gebaude befinden und der nicht mit dem Betrieb in
Zusammenhang steht; zu den bewohnten Gebduden zahlen auch Gebaude und Anlagen mit Raumen, die
nicht nur zum voribergehenden Aufenthalt von Personen bestimmt und geeignet sind.

Nummer 2
Tatigkeiten mit organischen Peroxiden

2.1 Anwendungsbereich
(1) Nummer 2 qilt fir Tatigkeiten mit organischen Peroxiden.

(2) Nummer 2 gilt nicht fir
a) Tatigkeiten mit organischen Peroxiden in Form von Gemischen, wenn

aa) das Gemisch nicht mehr als 1,0 Prozent Aktivsauerstoff aus den organischen Peroxiden bei
hochstens 1,0 Prozent Wasserstoffperoxid enthalt oder

bb)  das Gemisch nicht mehr als 0,5 Prozent Aktivsauerstoff aus den organischen Peroxiden bei mehr
als 1,0 Prozent, jedoch héchstens 7,0 Prozent Wasserstoffperoxid enthalt,

b) Tatigkeiten mit organischen Peroxiden in Kleinpackungen mit einem Inhalt von bis zu 100 Gramm festem
oder bis zu 25 Milliliter flissigem organischen Peroxid, sofern

aa) die organischen Peroxide nicht dem Sprengstoffgesetz unterfallen,

bb) die Kleinpackungen handelsfertig in Verkehr gebracht worden sind und die im Betrieb vorhandene
Gesamtmasse der organischen Peroxide in den Kleinpackungen einen Inhalt von insgesamt 100
Kilogramm nicht Ubersteigt,

C) das Aufbewahren explosionsgefahrlicher organischer Peroxide, sofern diese den Bestimmungen der
Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September

2002 (BGBI. I S. 3543), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. November 2010 (BGBI. I S.
1643) gedndert worden ist, unterliegen.

2.2 Begriffsbestimmungen
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Folgende Begriffsbestimmungen gelten fir Nummer 2:

a) Aktivsauerstoff ist der flr Oxidationsreaktionen verfligbare abspaltbare Sauerstoff der Peroxidgruppe (pro
Peroxogruppe jeweils ein Sauerstoffatom),

b) der korrigierte Stoffdurchsatz Ak (angegeben in Kilogramm/Minute) charakterisiert das
Abbrandverhalten eines organischen Peroxids in seiner Verpackung bezogen auf eine Menge von 10 000
Kilogramm. Darin sind das MaR der Vollstandigkeit und GleichmaRBigkeit des Abbrandes sowie das
Warmestrahlungsvermdégen der Flammen berucksichtigt.

2.3 Zuordnung organischer Peroxide zu Gefahrgruppen

(1) Der Arbeitgeber darf eine Tatigkeit mit einem organischen Peroxid nur ausiben lassen, wenn die
Bundesanstalt fir Materialforschung und -prufung fir dieses organische Peroxid eine Gefahrgruppe nach Absatz

2 bekannt gegeben hat. Hat die Bundesanstalt fir Materialforschung und -prafung flr explosionsgefahrliche
organische Peroxide die Lagergruppenzuordnung I, Il oder Ill nach der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBI. I S. 3543), die zuletzt durch Artikel 2

der Verordnung vom 26. November 2010 (BGBI. | S. 1643) geandert worden ist, bekannt gegeben, gilt fur

diese organischen Peroxide entsprechend die Gefahrgruppe OP I, OP Il oder OP Il als bekannt gegeben. Satz 1
findet keine Anwendung auf organische Peroxide in Form von Gemischen, die organische Peroxide mit einem
Massengehalt unter 10 Prozent und Wasserstoffperoxid mit einem Massengehalt unter 5 Prozent enthalten.

(2) Fur die Einteilung in Gefahrgruppen gelten folgende Kriterien:

a) Gefahrgruppe OP I: organische Peroxide dieser Gruppe brennen sehr heftig unter starker
Warmeentwicklung ab; der Brand breitet sich rasch aus; Packungen organischer Peroxide kdnnen
auch vereinzelt mit geringer Druckwirkung explodieren; dabei kann sich der gesamte Inhalt einer
Packung umsetzen; einzelne brennende Packungen kénnen fortgeschleudert werden; die Gefahrdung
der Umgebung durch Wurfsticke ist gering; Gebaude in der Umgebung sind im Allgemeinen durch
Druckwirkung nicht gefahrdet; diese Gefahrgruppe wird in die Untergruppen la und Ib unterteilt; die
Gefahrgruppe OP la umfasst die organischen Peroxide mit einem korrigierten Stoffdurchsatz Ak gréRer
oder gleich 300 Kilogramm/Minute; die Gefahrgruppe OP Ib umfasst die organischen Peroxide mit einem
korrigierten Stoffdurchsatz Ak groer oder gleich 140 Kilogramm/Minute, jedoch kleiner 300 Kilogramm/
Minute,

b) Gefahrgruppe OP II: organische Peroxide dieser Gruppe brennen heftig unter starker Warmeentwicklung
ab; der Brand breitet sich rasch aus; die Packungen organischer Peroxide kénnen auch vereinzelt mit
geringer Druckwirkung explodieren; dabei setzt sich jedoch nicht der gesamte Inhalt einer Packung um;
die Umgebung ist hauptsachlich durch Flammen und Warmestrahlung gefahrdet; Bauten in der Umgebung
sind durch Druckwirkung nicht gefahrdet; die Gefahrgruppe OP Il umfasst die organischen Peroxide
mit einem korrigierten Stoffdurchsatz Ak gréRer oder gleich 60 Kilogramm/Minute, jedoch kleiner 140
Kilogramm/Minute,

) Gefahrgruppe OP lll: organische Peroxide dieser Gruppe brennen ab, wobei die Auswirkungen des Brandes
denen brennbarer Stoffe vergleichbar sind; die Gefahrgruppe OP Ill umfasst die organischen Peroxide mit
einem korrigierten Stoffdurchsatz Ak kleiner 60 Kilogramm/Minute,

d) Gefahrgruppe OP IV: organische Peroxide dieser Gruppe sind schwer entziindbar und brennen so langsam
ab, dass die Umgebung durch Flammen und Warmestrahlung praktisch nicht gefahrdet ist; die Angabe
eines korrigierten Stoffdurchsatzes Ak ist fir diese Gefahrgruppe nicht mdglich.

(3) Liegt fiir ein organisches Peroxid keine Gefahrgruppenzuordnung vor, hat der Arbeitgeber eine solche bei
der Bundesanstalt flr Materialforschung und -priifung schriftlich oder elektronisch zu beantragen. Dem Antrag
sind die erforderlichen Unterlagen beizufligen. Die Bundesanstalt flir Materialforschung und -prifung gibt die
Gefahrgruppenzuordnung bekannt.

(4) Abweichend von Absatz 3 kann der Arbeitgeber auch von einer anderen geeigneten Stelle prifen lassen,
welche Gefahrgruppenzuordnung vorzunehmen ist. In diesem Fall hat der Arbeitgeber das Prifergebnis mit den
erforderlichen Unterlagen der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prifung vorzulegen. Die Bundesanstalt
fur Materialforschung und -prifung gibt die Gefahrgruppenzuordnung bekannt, wenn diese als zutreffend
bewertet worden ist.
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(5) Bis zur Bekanntgabe der Gefahrgruppenzuordnung durch die Bundesanstalt fir Materialforschung und -
prufung mussen organische Peroxide mit einer Peroxidkonzentration

a) groBer oder gleich 57 Prozent wie organische Peroxide der Gefahrgruppe OP Ib,

b) groRer oder gleich 32 Prozent, aber kleiner 57 Prozent wie organische Peroxide der Gefahrgruppe OP I,
C) groRer oder gleich 10 Prozent, aber kleiner 32 Prozent wie organische Peroxide der Gefahrgruppe OP I
behandelt werden.

(6) Nicht brennbare organische Peroxide mit einer Peroxidkonzentration gréBer oder gleich 10 Prozent kénnen wie
organische Peroxide der Gefahrgruppe OP IV behandelt werden, wenn hierzu die Zustimmung der zustandigen
Behorde vorliegt. Die vorlaufige Gefahrgruppenzuordnung darf nicht langer als zwei Jahre genutzt werden.

2.4 Informationsermittlung und Gefédhrdungsbeurteilung

(1) Bei Tatigkeiten mit einem organischen Peroxid hat der Arbeitgeber im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
nach § 6 fachkundig zu ermitteln, ob die von der Bundesanstalt flir Materialforschung un -prifung

bekannt gegebene Gefahrgruppenzuordnung des organischen Peroxids flir die Tatigkeiten anwendbar ist.
Stimmen die Kriterien der Zuordnung mit den Bedingungen der Tatigkeiten lberein, hat er die aus der
Gefahrgruppenzuordnung resultierenden Schutzmaltnahmen zu ergreifen. Stellt der Arbeitgeber fest, dass die
bekannt gegebene Gefahrgruppenzuordnung flr einzelne Tatigkeiten nicht ibernommen werden kann, legt er
fachkundig flr die betreffenden Tatigkeiten eine abweichende Gefahrgruppe fest. Ist der Arbeitgeber selbst nicht
fachkundig, hat er sich fachkundig beraten zu lassen.

(2) Stellt der Arbeitgeber im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 fest, dass bei der Herstellung, Be-
oder Verarbeitung organischer Peroxide Gemische auftreten kénnen, die detonationsfahig sind oder zur schnellen
Deflagration oder heftigen Warmeexplosion neigen, hat der Arbeitgeber ein Gutachten der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -priifung einzuholen, das insbesondere auf die zu treffenden SchutzmaBnahmen eingeht.
Dies gilt auch, wenn Tatigkeiten mit organischen Peroxiden in ortsfesten Freianlagen, einschlieBlich der Lagerung
in Tanks oder Silos, ausgeubt werden sollen.

2.5 Schutz- und Sicherheitsabstande

(1) Der Arbeitgeber hat flir Gebaude und Freianlagen, in oder auf denen Tatigkeiten mit organischen Peroxiden
durchgefiihrt werden, ausreichende Schutzabstande zu Wohnbereichen und 6ffentlichen Verkehrswegen sowie
Sicherheitsabstande zu innerbetrieblichen Gebauden oder Anlagen festzulegen. Zu Gebauden, in denen nur
Tatigkeiten mit organischen Peroxiden der Gefahrgruppe OP IV durchgefiihrt werden, sind keine Schutz- und
Sicherheitsabstande einzuhalten.

(2) Die Schutz- und Sicherheitsabstande sind in Abhangigkeit von der Gefahrgruppe und der Menge der
vorhandenen organischen Peroxide sowie der Lage, Anordnung und Bauart der Gebaude und Anlagen festzulegen.

(3) Beim Aufbewahren von organischen Peroxiden der Gefahrgruppe OP la bis zu einer Nettomasse von

100 Kilogramm und der Gefahrgruppen OP Ib, OP Il und OP Il bis zu einer Nettomasse von 200 Kilogramm
sind keine Schutz- und Sicherheitsabstande einzuhalten. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass eine nicht
bestimmungsgemale Umsetzung organischer Peroxide nicht nach auBen oder nur in ungefahrliche Richtung
wirken kann.

2.6 Bauliche Anforderungen

Der Arbeitgeber hat Gebaude, in denen Tatigkeiten mit organischen Peroxiden durchgefiihrt werden, so zu
errichten, dass eine Gefahrdung der Beschaftigten und anderer Personen bei Betriebsstérungen oder Unfallen
auf ein Minimum reduziert wird. Kann durch eine eintretende Zersetzung eine Gefahrdung auftreten, hat er
sicherzustellen, dass insbesondere Gebaude und Raume zum Herstellen, Bearbeiten, Verarbeiten, Abflllen oder
Vernichten organischer Peroxide

a) in Sicherheitsbauweise errichtet werden,
b) Uber ausreichend widerstandsfahige Decken und Wande verfligen und
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) Uber ausreichend bemessene Druckentlastungsflachen in Wanden oder Decken verfligen, die im
Explosionsfall einen schnellen Druckabbau ermdglichen; diese mussen aus leichten Baustoffen bestehen
und ihre Widerstandsfahigkeit muss deutlich niedriger sein als die anderer Bauteile.

2.7 Zindquellen

Der Arbeitgeber hat die Bereiche, in denen Zindquellen vermieden werden muissen, im Rahmen der
Gefadhrdungsbeurteilung festzulegen und hierfir die erforderlichen Schutzmalnahmen, einschlieBlich der
Kennzeichnung dieser Bereiche, zu ergreifen.

2.8 Innerbetrieblicher Transport

Zum innerbetrieblichen Transport eines organischen Peroxids durfen nur Kraftfahrzeuge oder Flurférderzeuge
eingesetzt werden, die keine Zindquelle flur das organische Peroxid darstellen.

2.9 Anforderungen an das Aufbewahren organischer Peroxide

(1) Organische Peroxide, die dem Sprengstoffgesetz unterfallen, sind aufzubewahren nach MaRgabe der
Vorschriften der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.
September 2002 (BGBI. | S. 3543), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. November 2010 (BGBI.
I S. 1643) gedndert worden ist. Flr das Aufbewahren organischer Peroxide, die nicht dem Sprengstoffgesetz
unterfallen, gelten die Absatze 2 bis 5.

(2) Lagergebaude flr organische Peroxide der Gefahrgruppen OP I bis OP Ill mlssen in eingeschossiger
Bauweise errichtet sein. Abweichend von Satz 1 darf ein Lagergebdude auch mehrgeschossig sein, wenn
die Gefahrdungsbeurteilung ergibt, dass die Gefahrdung der Beschaftigten und anderer Personen durch die
mehrgeschossige Bauweise nicht erhéht wird.

(3) Lagerraume fUr organische Peroxide der Gefahrgruppen OP | bis OP Il mussen mit Druckentlastungsflachen
versehen sein.

(4) Lagerraume missen so errichtet und ausgerustet sein, dass die hdchstzulassige Aufbewahrungstemperatur fur
organische Peroxide nicht Gberschritten wird.

(5) Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen, dass organische Peroxide mit anderen Stoffen, Gemischen oder
Erzeugnissen nur zusammen gelagert oder gemeinsam abgestellt werden, wenn hierdurch keine wesentliche
Erhéhung der Gefahrdung eintreten kann.

2.10 Anforderungen an Betriebsanlagen und -einrichtungen
(1) Betriebsanlagen und -einrichtungen muissen so beschaffen und ausgerustet sein, dass auch bei
Betriebsstérungen oder Unfallen die Sicherheit aufrechterhalten und ein unkontrollierter Austritt von organischen
Peroxiden vermieden wird. Sie mussen vollstandig und gefahrlos entleert werden kénnen.

(2) Betriebsanlagen missen so errichtet sein, dass durch sie keine gefahrlichen Reaktionen der organischen
Peroxide ausgeldst werden. Sie sind mit Kontroll- und Regeleinrichtungen fiir den sicheren Betrieb auszurusten.

(3) Gefahrliche Einschlisse organischer Peroxide mussen vermieden werden.

(4) Art und Anzahl der Feuerléscheinrichtungen mussen fir die besonderen Eigenschaften der organischen
Peroxide ausgelegt sein.

- Seite 56 von 56 -



	Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen*) (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)
	Fußnote
	Inhaltsübersicht 
	Abschnitt 1Zielsetzung, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
	§ 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich
	§ 2 Begriffsbestimmungen
	Abschnitt 2Gefahrstoffinformation
	§ 3 (weggefallen)
	§ 4 Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung
	§ 5 Sicherheitsdatenblatt und sonstige Informationspflichten
	§ 5a Besondere Mitwirkungs- und Informationspflichten für Veranlasser von Tätigkeiten an baulichen oder technischen Anlagen
	Abschnitt 3Gefährdungsbeurteilung und Grundpflichten
	§ 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung
	§ 7 Grundpflichten
	Abschnitt 4Schutzmaßnahmen
	§ 8 Allgemeine Schutzmaßnahmen
	§ 9 Zusätzliche Schutzmaßnahmen
	§ 10 Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B
	§ 10a Besondere Aufzeichnungs-, Mitteilungs- und Unterrichtungspflichten bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B
	§ 11 Verwendungs- und Tätigkeitsbeschränkungen für Asbest
	§ 11a Anforderungen an Tätigkeiten mit Asbest
	§ 12 Besondere Schutzmaßnahmen gegen physikalisch-chemische Einwirkungen, insbesondere gegen Brand- und Explosionsgefährdungen
	§ 13 Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle
	§ 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten
	§ 15 Zusammenarbeit verschiedener Firmen
	Abschnitt 4aAnforderungen an die Verwendung von Biozid-Produkten einschließlich der Begasung sowie an Begasungen mit Pflanzenschutzmitteln
	§ 15a Verwendungsbeschränkungen
	§ 15b Allgemeine Anforderungen an die Verwendung von Biozid-Produkten
	§ 15c Besondere Anforderungen an die Verwendung bestimmter Biozid-Produkte
	§ 15d Besondere Anforderungen bei Begasungen
	§ 15e Ergänzende Dokumentationspflichten
	§ 15f Anforderungen an den Umgang mit Transporteinheiten
	§ 15g Besondere Anforderungen an Begasungen auf Schiffen
	§ 15h Ausnahmen von Abschnitt 4a
	Abschnitt 5Verbote und Beschränkungen
	§ 16 Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen
	§ 17 Nationale Ausnahmen von Beschränkungsregelungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
	Abschnitt 6Vollzugsregelungen und Ausschuss für Gefahrstoffe
	§ 18 Unterrichtung der Behörde
	§ 19 Behördliche Ausnahmen, Anordnungen und Befugnisse
	§ 19a Anerkennung ausländischer Qualifikationen
	§ 20 Ausschuss für Gefahrstoffe
	Abschnitt 7Ordnungswidrigkeiten, Straftaten und Übergangsvorschriften
	§ 21 Chemikaliengesetz – Anzeigen
	§ 22 Chemikaliengesetz – Tätigkeiten
	§ 23 (weggefallen)
	§ 24 Chemikaliengesetz – Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen
	§ 25 Übergangsvorschriften
	Anhang I (zu § 8 Absatz 8, § 11a Absatz 1 bis 6, § 12 Absatz 1 und 4, § 15b Absatz 3, § 15c Absatz 2 und 3, § 15d Absatz 1, 3, 4, 6 und 7, § 15f Absatz 2, § 15g Absatz 2)Besondere Vorschriften für bestimmte Gefahrstoffe und Tätigkeiten
	Anhang II (zu § 10 Absatz 1, § 16 Absatz 2)Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse
	Anhang III (zu § 12 Absatz 4)Spezielle Anforderungen an Tätigkeiten mit organischen Peroxiden

